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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und fir
Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den
Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 2026KM000006

MafRnahme

Maflnahme Nummer

Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit motormanueller Beifallung in den
Zwischenfeldern und Vorliefern an die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

Auftragsbezeichnung

Auftragsbeschreibung Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit motormanueller Beiféllung in den
(Z)?/gi.sT(?henfeldern und Vorliefern an die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder Forstbetrieb Rothenburg
VERFAHREN
Auftraggeber Bayerische Staatsforsten AGR
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp Offentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausfihrungsort
Leistungsart
Vergabeart

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Hochstzahl der Lose pro Angebot
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

91541 Rothenburg 0.d.T.
Dienstleistung

Preisverhandlungsverfahre n mit Publikation (AG-Einkaufsrichtlinie)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Ja

Bieter kann fiir alle Lose anbieten (aber auch fiir weniger)

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
77211000-2 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung

ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Nein
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel  Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen

URL fur elektronische Angebote  https://portal.deutsche-e vergabe.de

Zulassige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart < Keine Angabe >
TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 29.05.2026

ANGEBOTE UND BEWERTUNG
15.06.2026 14:00:00
12.06.2026 14:00

Angebotsfrist
Frist Bieterfragen
Eroéffnungstermin

Bindefrist 15.07.2026


https://portal.deutsche-evergabe.de

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 27.07.2026
Ende 30.06.2027
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://portal.deutsche-e vergabe.de
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen miissen bis spatestens 12.06.2026 14:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://portal.deutsche-e vergabe.de

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


https://portal.deutsche-evergabe.de
https://portal.deutsche-evergabe.de

Zusétzlich zur detaillierten Leistungsbeschreibung gelten, in der nachstehenden Reihenfolge, als wesentliche Vertragsbestandteile

- Unternehmerstandards Holzernte bei den Bayerischen Staatsforsten

- die "Zusétzlichen Vertragsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten fiir den Einsatz von Unternehmern im bayerischen Staatswald"
- die "Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten AGR"

- die "Bewerbererklarung mit PEFC"

- die "Meldung auslandische Arbeitskréafte"

- die "Auskunft MiLoG"

Bewerber / Bieter kdnnen sich fiir Nachpriifungen gegen Vergabebestimmungen wenden an:

Bayerische Staatsforsten AGR
Strategischer Einkauf
Tillystral3e 2

93053 Regensburg

Tel. 0049 (941) 6909-0
E-Mail: einkauf@baysf.de

Jeder Bieter kann Angebote fir mehrere Lose abgeben. Jeder Bieter kann aber grundsatzlich (zu
der Ausnahme s.u. Ziffer 6.) nur fur zwei (2) Lose den Zuschlag erhalten.

Angebote von Bietern, die mit einander verbunden im Sinne von § 15 AktG sind, werden
ausgeschlossen. Dies gilt auch fir (teil)identische Bietergemeinschaften, Bietergemeinschaften mit
verbundenen Unternehmen eines (anderen) Bieters oder beim Einsatz von Nachunternehmern, die
in anderen Losen eingesetzt werden sollen, solange nicht bei Angebotslegung nachgewiesen ist,
dass die Leistungsfahigkeit des jeweiligen verbundenen Unternehmens/ Nachunternehmers
unabhangig von dem (anderen) Bieter bzw. dort beteiligten Unternehmen besteht.

Der Zuschlag wird auf die insgesamt wirtschaftlichste Kombination aller Lose erteilt: Die Auswabhl
des in einem Los jeweils besten Angebots erfolgt auf Basis der (in den Vergabeunterlagen) bekannt
gegebenen Zuschlagskriterien wie folgt, d.h. es gelten folgende Bedingungen zur Ermittlung
desjenigen Loses, flr das ein Bieter den Zuschlag erhélt, falls sein Angebot in mehreren Losen das
wirtschatftlichste ist als in der angegebenen Hochstzahl an Losen:

1 Das wirtschatftlichste Ergebnis wird ermittelt, indem die Reihenfolge der
Zuschlagsentscheidung nach der Grél3e der Preisabstande bzw. bei einer
Preis-Leistungs-Wertung nach der Hohe der Punktabstdnde zwischen dem jeweiligen Erst-
und dem jeweiligen Zweitplatzierten ausgerichtet wird. Der Auftraggeber errechnet unter
Einsatz des Vergabeportals ,Deutsche eVergabe“ aus den jeweiligen Bieterangaben zum
Preis bzw. bei einer Preis-Leistungs-Wertung auf Basis der Punkte entsprechend dem vom
Auftraggeber vorgegebenen Gewichtungsverhéltnis eine Kennzahl (Z). D.h. die Kennzahl (2)
ist die gewichtete Punktzahl aus dem jeweiligen Angebotspreis je Los und, sofern
einschlagig, den Punkten fur die Leistungs-/ Qualitatskriterien auf das einzelne Angebot je
Los.

2. Der Auftraggeber erstellt fir jedes Los eine Rangliste mit den Kennzahlen und den
Differenzen zwischen den einzelnen Kennzahlen innerhalb eines Loses.

3-Dann wird unter Berticksichtigung der Kennzahl (Z) die wirtschaftlichste Kombination aller
Lose ermittelt. Dasjenige Los, in dem der Abstand/ die Differenz zwischen den Kennzahlen
im Vergleich zu den anderen Losen am héchsten ist, wird als Erstes vergeben. Die Vergabe
der Ubrigen Lose erfolgt in analoger Weise.

4 Etwaige Angebote des ersten ,bezuschlagten“ Auftragnehmers in anderen Losen werden
dann gestrichen, flieBen damit nicht mehr in die Differenzberechnung bei den Kennzahlen
ein.

5 Bei den weiteren Losen wird jeweils unter Neuberechnung der Differenzen der Kennzahl (2)
bei einem weiteren Zuschlag entsprechend vorstehender Systematik verfahren. D.h. es
bleiben Differenzen solcher Angebote unbericksichtigt, die von Bietern eingereicht wurden,
die bereits bei einem anderen Los das wirtschaftlichste Angebot abgegeben haben.

6. Sollte(n) bei einem Los
a) alle Angebote aufgrund vorstehender Systematik entfallen oder
b) nur ein Angebot eingegangen sein,

erhalt hier — ausnahmsweise abweichend von der Zuschlagslimitierung auf zwei (2) Lose — der
Bieter, dessen Angebot in diesem Los ohne die Streichung nach vorstehend Ziffer 4 bzw. 5 das



wirtschaftlichste ware, den Zuschlag, vorbehaltlich einer nochmaligen Prifung der Eignung und der
Einhaltung etwaiger bei der Eignung oder im Vertrag formulierter Mindestanforderungen (z.B. zu
den Umsatz- oder Beschatftigtenzahlen oder verfligbaren Maschinen). Die Zuteilung eines 2. Loses
an einen Bieter kann nur einmalig erfolgen, sollte ein drittes Angebot dieses Bieters bei einem
anderen Los ebenfalls aufgrund dieser Ausnahme den Zuschlag erhalten, ist entsprechend der
Systematik nach Ziffern 1 — 5 dem nachst wirtschaftlichen Angebot der Zuschlag in dem Los zu
erteilen. Vorstehende Regelungen geltend in der Folge jeweils entsprechend.

’-Sollte nach dem Vorstehenden in einzelnen Losen kein Zuschlag erfolgen kdnnen, wird der
Auftraggeber das entsprechende Los in einem gesonderten Verfahren — ggf. nach
. Durchfihrung einer Interimsvergabe — vergeben.

1. Die Abrechnung erfolgt pro HAB. Als Abrechnungsmalf? gilt das Werksmal3 erhoben nach der aktuell giiltigen RV/WV.

2. Sollte kein Werksmal3 nach RV/WV vorliegen, erfolgt die Endabrechnung direkt nach Waldmalf3.

Umrechnungsfaktoren rm - fm:

1fm=3srm

Die Abrechnung erfolgt im Gutschriftsverfahren (Formblatt erhalten Sie vom Forstbetrieb) nach der Holzaufnahme. Dieses Formblatt ist
innerhalb einer Woche ab Erhalt des Zuschlagsschreibens auszufiillen, zu unterzeichnen und per Post oder Fax an den zustandigen
Forstbetrieb zu senden. Fur mit dem Einsatzleiter abgesprochene anfallende Regiestunden fir Arbeiten, die durch die Leistungsbeschreibung
nicht abgedeckt sind, ist ein Lieferschein zu fertigen und auszuhéndigen.

Vertragsstrafen sind in der ZVU geregelt



"BA)’ER/SCH[
STAATSFORSTEN

Beschaffung Ve § Wirtschatten

Standards und allgemeine Anforderungen
an HolzerntemafRnahmen
bei den Bayerischen Staatsforsten fur Unternehmer

Neben den in der ZVU festgelegten Bedingungen flr eingesetzte Arbeitskrafte, eingesetzte
Arbeitsmittel bzw. den einschlagigen rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der
Arbeitsschutzbestimmungen, gelten folgende Standards und allgemeine Anforderungen an
forstliche Dienstleistungen bei den Bayerischen Staatsforsten (BaySF).

Auf evtl. Abweichungen von diesen Standards und allgemeinen Anforderungen wird ggf. in den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen hingewiesen.

TEILE A-D

TEIL A - Hochmechanisierte HOIZernte......c..coeviiiiiiieiiiririere s rsseasesresnssasensassansanenns 2

TEIL B - Motormanuelle HOIZEINTE ......ccuveiiiieiieiririererei s saiesssssessassnsessessassassssassansansnne 3

TEIL C - Holzriickung mit Forwarder, Skidder mit Bogieachse oder Seilschlepper

£ oY= = = 0] 3 T 3

TEIL D - Seilunterstltzte HOIZEINtE ..... . e eeeee e e see e s s s e s e s mnsmssnssnsmnsmnsmnnnns 5
BE-FB-019 Unternehmer Standards Seite 1 von 6 Version: 03.01

Holzerntemafnahmen Stand: 06/2022
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Beschaffung Nachhaltig Wirtschaftan.

TEIL A - Hochmechanisierte Holzernte

Technische Anforderung an Harvester

Vermessungssystem nach dem KWF-Pflichtenheft

Dokumentierte Kontrolle (im Einsatztagebuch) des Vermessungssystems 1x pro Woche
bzw. nach dem Wechsel des Bestandes — die Dokumentation ist auf Verlangen
vorzuzeigen.

Ein nachvollziehbares Kurzprotokoll Giber den aktuellen Stand der aufgearbeiteten Mengen,
gegliedert nach Sortimenten, muss jederzeit verfugbar sein. Das Protokoll muss
mindestens einmal wéchentlich dem Auftraggeber tGbermittelt werden.

Anforderung an Arbeitsverfahren

Bei entsprechenden Witterungsbedingungen kann die zustandige Einsatzleitung des
Forstbetriebes nach eigenem Ermessen den Einsatz von Bogiebandern oder
Gleitschutzketten verlangen bzw. den Einsatz unterbrechen.

Der Harvesterfahrer hat dem Forwarderfahrer mitzuteilen, welche Riickegassen oder
Bestandesbereiche mit besonderer Vorsicht befahren werden missen. Diese Informationen
werden zugleich dem jeweiligen Einsatzleiter des Forstbetriebes mitgeteilt.

Der Aufhieb von Rickegassen erfolgt in einer Breite von 4 bis max. 5m.
Ruckegassenarmierung:

o Gipfel und Aste sind grundsatzlich quer zur Gasse abzulegen. Schwache
Gipfelstiicke werden aufgrund der besseren Tragfahigkeit nicht unter 4 m eingekurzt
und nicht entastet. Ladngere und starkere Gipfelsticke aus Endnutzungen bzw.
starkastige aus Schneebruch- oder Kiefernbestanden werden getrennt und entastet.
Auf nahrstoffarmen Standorten ist das Reisig nach Vorgaben der Einsatzleitung des
Forstbetriebes im Bestand zu belassen.

o Kiritische Bereiche, z. B. Nassstellen, Erschlielungsabschnitte auf dauerhaft oder
jahreszeitlich empfindlichen Béden, weiche Einmindungen:

Diese Bereiche sind zusatzlich neben dem Ulblichen Einbau von Gipfeln, Asten
wenn nétig durch den Einbau von geringwertigen Sortimenten zu stabilisieren, z. B.
starkere Stammteile, minderwertige Fixlangen. (Ricksprache mit dem Einsatzleiter
des FB, soweit nicht in der Arbeitseinweisung geregelt).
Diese sind in mindestens 4 m langen Stlicken so lange quer in der Rlickegasse
abzulegen, bis eine entsprechende Tragfahigkeit entstanden ist. Das anfallende
Astmaterial wird darauf abgelegt. (Siehe ggf. Losbeschreibung Ziff. 4 (1) bzgl.
~Anteile eingeschrankte Befahrbarkeit der Riickegassen in Prozent)
Graben im Bestand:
Graben im Bestand sind zur Uberfahrt vollstandig mit Fixlangen zu fillen.
Bei Sortimenten kurzer als 4 m sind zwei Langen nebeneinander einzubauen. Die
Wasserflihrung und der Wasserabfluss missen auch wahrend der Malinahme
gewahrleistet bleiben, z. B. durch temporéares Offnen des Grabens. Bei Ende der
MalRnahme sind diese Holzer wieder auszubauen.

BE-FB-019 Unternehmer Standards Seite 2 von 6 Version: 03.01
Holzerntemafnahmen Stand: 06/2022



STAATSFORSTEN

,"A BAYERISCHE
Beschaffung Nachhaltig Wirtschaftan.

e Stralkengraben:
StraRengraben sind zur Uberfahrt vollstandig mit Fixlangen zu flllen. Bei Langen unter 5 m
werden zwei Stlicke nebeneinander gelegt, damit die Ausfahrt der Maschine in jede
Richtung maoglich ist.
Die Wasserflhrung und der Wasserabfluss missen auch wahrend der MalRnahme
gewahrleistet bleiben, z. B. durch temporares Offnen des Grabens.
Bei vorhandenen Langsdurchlassen werden von einer Seite Fixlangen eingebaut, bis die
Rohrhdhe Uberschritten ist. Bei Ende der MaRnahme sind diese Holzer wieder
auszubauen.

¢ Keine Holzverletzungen am geernteten Holz (richtiger Anpressdruck, an Bestandesstarke
angepasstes Aggregat)

o Ggf. notwendiges Zufallen und Aufarbeiten der zugefallten Baume erfolgt in engem
zeitlichem Abstand zur Bearbeitung der Kranzone.

TEIL B - Motormanuelle Holzernte

e Die Fallordnung ist einzuhalten

¢ Die Schneidetechnik ist an die Situation anpassen und ordnungsgemaf ausfiihren.
e Wurzelanlaufe sind beizuschneiden.

e Der Waldbart ist zu entfernen.

TEIL C - Holzriickung mit Forwarder, Skidder mit Bogieachse oder

Seilschlepper sowie Lagerung

Technische Anforderung an Maschinen
e Bogiebander sind auf Anforderung einzusetzen:
o Mind. Traktionsbander auf dem Vorderwagen
o Baltic-Bander oder vergleichbare breitstegige Bander fur den Hinterwagen bzw.
unter Klemmbank/Riickezange/Rlckekran
e Der Reifeninnendruck muss gemafR den Angaben des Reifenherstellers bestmdglich
abgesenkt sein.

Anforderungen an die Riickung

e Holz wird grundséatzlich nur bei der Ausfahrt geladen.

e Soweit es die Witterung zulasst, erfolgt die Rlickung unmittelbar auf die Aufarbeitung, es
sei denn mit dem Einsatzleiter des Forstbetriebes wird anderes vereinbart.

e Ruckefahrzeuge dirfen nicht tberladen werden. In kritischen Bereichen ist die
Ladekapazitat bei Bedarf bzw. nach Aufforderung durch den Einsatzleiter des Forstbetriebs
zu reduzieren.

e Fallt bei der Holzaufarbeitung vor Ort nicht genligend Material an um Strallengraben,
Graben im Bestand und kritische Bereiche zu sichern, hat der Maschinenfahrer vor der
ersten Uberfahrt bzw. bei der nachsten Leerfahrt andernorts geeignetes Materials
aufzunehmen und zuzubringen. Findet sich nicht genligend Kronen- und Astmaterial, wird

BE-FB-019 Unternehmer Standards Seite 3 von 6 Version: 03.01
Holzerntemafnahmen Stand: 06/2022
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Beschaffung Nachhaltig Wirtschaftan.

auf geringwertige Standardlangen zurlickgegriffen. (siehe Losbeschreibung Ziff. 4 (1) 2>
Anteile eingeschrénkter Befahrbarkeit der FeinerschlielSung in Prozent)

Graben im Bestand:

Graben im Bestand sind zur Uberfahrt vollstandig mit Fixlangen zu flllen.

Bei Sortimenten kirzer als 4 m sind zwei Langen nebeneinander einzubauen. Die
Wasserfihrung und der Wasserabfluss missen auch wahrend der Malinahme
gewahrleistet bleiben, z. B. durch temporares Offnen des Grabens. Bei Ende der
MaRnahme sind diese Holzer wieder auszubauen.

Strallengraben:

StraRengraben sind zur Uberfahrt vollstandig mit Fixlangen zu flllen. Bei Langen unter 5 m
werden zwei Stiicke nebeneinander gelegt, damit die Ausfahrt der Maschine in jede
Richtung madglich ist.

Die Wasserfuhrung und der Wasserabfluss missen auch wahrend der MalRnahme
gewahrleistet bleiben, z. B. durch temporares Offnen des Grabens.

Bei vorhandenen Langsdurchlassen werden von einer Seite Fixlangen eingebaut, bis die
Rohrhéhe Uberschritten ist. Bei Ende der Mal3nahme sind diese Holzer wieder
auszubauen.

Anforderungen an die Lagerung

Die Lagerung erfolgt auf Unterlagen an den vom Einsatzleiter vorgesehenen Lagerplatzen/-
streifen. Soweit gelande- und platzabhangig mdglich, ist eine Lagerung tber
Strallengraben oder im an die Forststralle angrenzenden Bestand zu vermeiden. Eine
Lagerung in Graben ohne Unterlagen findet nicht statt.

ForststralRen/Wendeplatten sind freizuhalten, eine Lagerung findet dort nicht statt.

Auf Poltersicherheit ist zu achten, die Holzer sind gegen Abrollen zu sichern.
Standardlangen werden maximal bis zu einer Hohe von 4 m gelagert.

Die Polterung an oder zwischen Baumen ist nicht zulassig. Eine Beschadigung von
Randbaumen entlang der Forststrallen bzw. Lagerstreifen/-platze ist zu vermeiden.

Polter missen fir den LKW-Kran erreichbar sein, (Stamme max. 7m von der Wegemitte
entfernt poltern).

Die Lagerung erfolgt deutlich sorten- und losweise getrennt. (Gewahrleistung der richtigen
Loszuordnung)

Das Holz wird stirnseitig biindig gepoltert. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass das
Waldmal ermittelt werden kann. Bei angeschriebenem Holz missen die Daten vorne oder
seitlich (bei Unterlegern) abgelesen werden kénnen.

Aste und Kronenteile sind in den Poltern nicht zulassig.

Bruchschaden am Holz sind zu vermeiden.

Kleinmengen unter 15 fm eines Loses entlang einer Forststralie sind nach Abschluss der
Ruckearbeiten zu einem Polter zusammenzufahren.

Bei Bringung von Energieholz bzw. Gipfelstiicken zur Weiterverarbeitung durch
Mobilhacker hat die Lagerung der entsprechenden Sortimente im rechten Winkel zur
ForststralRe zu erfolgen. MindestgroRie je Polter ca. 30 srm.
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TEIL D - Seilunterstiitzte Holzernte

Der Auftragnehmer hat vor Abgabe des Angebotes die Méglichkeit, die vorhandenen Mdglichkeiten
zur Lagerung des Holzes, die Abspannmaoglichkeiten fir Berg- und Talanker, die voraussichtliche
Zahl der bendtigten Seillinien sowie die voraussichtlich bendtigte Anzahl von Satteln im Gelande
zu besichtigen und einzuschatzen.

Eine spatere Preisanpassung aufgrund dieser Kriterien wird ausgeschlossen.

Die zu bearbeitenden Bestande werden von Vertretern des Auftraggebers bis zum
Malinahmenbeginn vollstandig ausgezeichnet. Der Auftragnehmer erhalt geeignete Karten. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, zeitnah zur Zuschlagserteilungserteilung und in Absprache mit
dem Auftraggeber, die geplanten Seillinien zu trassieren. Die Trassen sind ausreichend friih vor
Mafnahmenbeginn mit den Einsatzleitern des Forstbetriebes festzulegen, dass dem Forstbetrieb
ausreichend Zeit fir die Bestandsvorbereitung (Auszeichnen) bleibt.

Anforderungen an seilunterstiitzte Arbeitsverfahren

¢ Die Seilung hat unter groRtmdglicher Sorgfalt zu erfolgen. Schaden am Bestand sind zu
minimieren, vorhandene Naturverjingung ist zu schonen.

o Stehendes Totholz und Biotopbdume sind zu schonen und darf nur im Falle einer
Gefahrdung fur die Aufarbeitung bearbeitet werden. Umgeschnittenes Totholz verbleibt im
Bestand und darf nicht in das Sortiment ,Energieholz” geschnitten werden.

e Die Trassenbreite ist moglichst schmal zu halten. Die abschlieRende Entnahme
beschadigter Stdamme am Rand der Trasse erfolgt in Absprache mit dem Einsatzleiter des
Auftraggebers.

e Zur Vermeidung einer Seilbringung im Bodenzug sind Sattel in ausreichender Anzahl und
Hohe anzubringen. Insbesondere im Bereich sensibler Standorte, z. B. zur Erosion
neigende Standorte oder weiche Standorte, ist darauf zu achten dass ein Streifen des
Holzes auf dem Boden vermieden wird.

¢ Beim Abspannen der Stitzen und des Seilgerates sind, soweit technisch mdglich und
sinnvoll, Stammschoner zu verwenden.

e Als Anker- und Abspannbaume verwendete Fichten, die durch die Seilung erheblich
beschadigt wurden, sind in Absprache mit dem Einsatzleiter abschliel3end zu seilen oder
kaferwirksam zu entrinden. Die hierflr entstehenden Kosten sind im Entgelt fir die
aufgearbeiteten Sortimente enthalten.

e Die Hohe der Stocke gefallter Stamme erfolgt in Absprache mit dem Einsatzleiter des
jeweiligen Forstbetriebes.

¢ Die Behandlung von Gipfelholz und nicht verwertbaren Sortimenten wird in den
hiebsweisen Leistungsbeschreibungen vorgegeben. Ist diesbezlglich keine Vereinbarung
getroffen, ist im Bestand verbleibendes, bruttaugliches Material kaferwirksam zu
behandeln.

e Dem Auftraggeber ist wochentlich ein Protokoll Uber die eingeschlagenen Sortimente und
Mengen zu Ubermitteln (Wochenmeldung).

o Soweit vom Auftraggeber angeordnet, ist Holz zu messen und anzuschreiben. Die
Vergutung hierfur richtet sich nach dem in der Vergutungsvereinbarung vereinbarten
Zuschlag.
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Keine Holzverletzungen am geernteten Holz bei Vollbaumverfahren mit anschlieliender
Aufarbeitung und Sortierung mit Harvester/Prozessor (richtiger Anpressdruck, an
Bestandsstarke angepasstes Aggregat)

Bei Aufarbeitung oder Sortierung der Vollbdume durch BaySF-eigene Waldarbeiter (insbes.
bei kombinierten Verfahren) sind die gesetzlich festgelegten Arbeitszeiten der Waldarbeiter
zu beachten.

Bei Sortimentsverfahren kdénnen zur Erhéhung der Stickmasse nach Rucksprache mit dem
Einsatzleiter des Forstbetriebes Doppellangen geseilt werden, sofern hierbei die bestands-
und verjungungsschonende Bringung mdglich ist.

Anforderungen an Riickung und Lagerung

Die Lagerung erfolgt auf Unterlagen an den vom Einsatzleiter vorgesehenen Lagerplatzen/-
streifen. Soweit gelande- und platzabhangig méglich, ist eine Lagerung tber
Strallengraben oder im an die Forststralle angrenzenden Bestand zu vermeiden. Eine
Lagerung in Gréaben ohne Unterlagen findet nicht statt.

Die Polterung an oder zwischen Baumen ist moglichst zu vermeiden. Eine Beschadigung
von Randbaumen entlang der Forststrallen bzw. Lagerstreifen/-platze ist zu vermeiden.
Es ist sicher zu stellen, dass wahrend der Arbeiten die Forststral®en befahrbar sind.
Aufgrund begrenzter Platzverhaltnisse kdnnen hierbei nach Ricksprache mit dem
jeweiligen Einsatzleiter des Forstbetriebs verfahrensbedingte Abweichungen zugelassen
werden.

Sofern kein ausreichender Lagerplatz vorhanden ist, wird in der hiebsweisen
Leistungsbeschreibung darauf hingewiesen. In diesen Fallen ist das eingeschlagene Holz
mit Mobilbagger/Forwarder/LKW an geeignete Lagerplatze zu transportieren und dort
sortenrein zu lagern. Die Holzlagerung nur mit dem auf der Seilanlage montiertem
Sortierkran ist nicht ausreichend.

Auf Poltersicherheit ist zu achten, die Hélzer sind gegen Abrollen zu sichern.
Standardlangen werden maximal bis zu einer Héhe von 4 m gelagert, soweit in der
Arbeitseinweisung nicht anders festgelegt.

Polter mussen fir den LKW-Kran erreichbar sein, (Stdmme max. 7m von der Wegemitte
entfernt poltern).

Die Lagerung erfolgt deutlich sorten- und losweise getrennt. (Gewahrleistung der richtigen
Loszuordnung)

Das Holz wird stirnseitig biindig gepoltert. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass das
Waldmalf} ermittelt werden kann. Bei angeschriebenem Holz missen die Daten vorne oder
seitlich (bei Unterlegern) abgelesen werden kénnen.

Aste und Kronenteile sind in den Poltern nicht zulassig.

Bruchschaden am Holz sind zu vermeiden.

Kleinmengen unter 15 fm eines Loses entlang einer Forststral3e sind nach Abschluss der
Arbeiten zu einem Polter zusammenzufahren.

Bei Aushaltung und Bringung von Energieholz bzw. Gipfelstiicken zur Weiterverarbeitung
durch Mobilhacker hat die Lagerung der entsprechenden Sortimente mdglichst im rechten
Winkel zur Forsttrasse zu erfolgen. MindestgroR3e je Polter ca. 30 srm.

BE-FB-019 Unternehmer Standards Seite 6 von 6 Version: 03.01
Holzerntemafnahmen Stand: 06/2022

10



/4 ;/vcriscHE
STAATSFORSTEN
Beschaf‘fung Nachhaltig Wirtschaften.

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir den Einsatz von Unternehmern bei
den Bayerischen Staatsforsten A6R
(ZvU)

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Die vorliegenden Vertragsbedingungen gelten fur den Einsatz von Unternehmern im bayerischen Staatswald.
Es gelten insoweit ausschlieRlich die Vertragsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten A6R (insbesondere
die vorliegenden ZVU und die Allgemeinen Einkaufsbedingungen); entgegenstehende oder von diesen Ge-
schaftsbedingungen abweichende Bedingungen des Unternehmers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hatten ausdriicklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschaftsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschaftsbedingungen abweichenden Bedingun-
gen des Unternehmers die Leistung des Unternehmers vorbehaltlos annehmen.

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Unternehmer beziiglich der Ausfiihrung eines Vertrages ge-
troffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

Unsere Geschéaftsbedingungen gelten nur gegeniuber Unternehmern geman §§ 14 Abs. 1 und 2, 310 Abs. 1
BGB.
Unsere Geschéftsbedingungen gelten auch fir alle kiinftigen Geschéafte mit dem Auftragnehmer.

Hinsichtlich der Rangfolge samtlicher Vertragsbedingungen wird auf Ziffer 1.3 der Allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen der Bayerischen Staatsforsten A6R in ihrer jeweils geltenden Fassung verwiesen.

2. Bescheinigungen und Nachweise

Der Auftragnehmer - nachfolgend ,AN“ genannt - legt dem Auftraggeber - nachfolgend ,AG“ genannt - bei
Vertragsabschluss, spatestens jedoch vor dem im Werkvertrag vereinbarten Leistungsbeginn, die jeweils er-
forderlichen Bescheinigungen und Nachweise gemal Ziffer 2.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der
Bayerischen Staatsforsten A6R vor.

3. Vertretung der Vertragsparteien

AG ist die Bayerische Staatsforsten AG6R, vertreten durch den Vorstand. Sofern ein Forstbetrieb des AG fiir
den Auftrag zusténdig ist, wird dieser durch den Forstbetriebsleiter vertreten, der wiederum in der Regel den
Leiter der Servicestelle des Forstbetriebs oder den Revierleiter mit seiner Vertretung beauftragt. Der Beauf-
tragte kann einen Einsatzleiter als Vertreter vor Ort bestimmen.

Der AN hat eine verantwortliche Person (Einsatzleiter) als Vertreter des AN vor Ort und als Ansprechpartner
fur den Einsatzleiter des jeweiligen Forstbetriebes zu benennen. Der Einsatzleiter des AN ist verantwortlich
fur eine ordnungsgemale Erfiullung des Vertrages. Der AN stellt sicher, dass durch die Anwesenheit seines
Einsatzleiters oder eines autorisierten Vertreters (z.B. Maschinenfiihrer) zu jeder Zeit eine Kommunikation in
deutscher Sprache mdglich ist.

Der erforderliche Zeitaufwand des Einsatzleiters des AN ist in den vereinbarten Vergutungen enthalten.
Der AN teilt dem AG schriftlich Namen, Anschrift und ggf. Rufnummer seines Einsatzleiters vor dem verein-
barten Arbeitsbeginn mit, sofern dies nicht bei Vertragsabschluss erfolgt ist.

4. Eingesetzte Arbeitskrafte

Der AN darf zur Ausfihrung gefahrlicher Forstarbeiten nur geeignete und sachkundige Arbeitskrafte einsetzen
(siehe auch ,Regel Waldarbeiten®, Leitfaden DGUV Regel 114-018). Der AN muss sicherstellen, dass das
eingesetzte Personal vor Beginn der Leistung Kenntnis Uber alle fir die Verrichtung der Leistung relevanten

BE-FB-002 Seite 1 von 8 Version: 03.02
ZVU Stand: 11/2021

11



/4 ;/vcriscHE
STAATSFORSTEN
Beschaf‘fung Nachhaltig Wirtschaften.

Informationen erlangt, um diese in der geforderten Qualitat durchfihren zu kdnnen. Arbeiter, die den zu stel-
lenden Anforderungen nicht entsprechen oder Forst-, Jagd-, Naturschutz- oder anderen einschlagigen Vor-
schriften zuwiderhandeln, sind auf Verlangen des AG umgehend durch andere Arbeiter zu ersetzen. Verein-
barte Termine bleiben hiervon unberihrt. Alle damit verbundenen Mehrkosten tragt der AN.

Der AN verpflichtet sich, den nach den jeweils geltenden allgemeinverbindlichen Tarifvertragen bzw. den durch
das Mindestlohngesetz vorgeschriebenen Mindestlohn zu bezahlen sowie im Aufforderungsfalle eine Bestati-
gung zu erbringen, dass die eingesetzten Arbeitskrafte eine ausreichende Qualifikation fir die Erledigung der
zu vergebenden Arbeiten besitzen (z. B. Pflanzenschutz-Sachkundenachweis bei der Ausbringung von Pflan-
zenschutzmitteln).

Der AN verpflichtet sich, die Aufzeichnungs- und Bereithaltungspflicht nach § 17 Abs. 1 und 2 Mindestlohnge-
setz einzuhalten, sowie bei Aufforderung durch den AG die Aufzeichnungen vorzuzeigen.

Werden im Zuge der Arbeitsausfilhrung Arbeitskrafte ausgetauscht oder zusatzlich eingesetzt, so missen
auch fur diese die in Ziffer 2.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten A6R
genannten Nachweise vor Aufnahme der Tatigkeit vorliegen. Arbeitskrafte, fur die die genannten personenbe-
zogenen Nachweise nicht oder nicht mehr vorliegen, dirfen im Rahmen der Ubertragenen Arbeiten nicht be-
schaftigt werden. Der AG kann geeignete Regelungen zur Kontrolle der Einhaltung dieser Verpflichtung tref-
fen.

Die Beschaftigten des AN haben die nach Ziffer 2.1.2 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten A6R (Aufenthaltstitel/Genehmigung) erforderlichen Unterlagen bzw. ihren giiltigen Sozialversi-
cherungsausweis bei sich zu flihren.

5. Eingesetzte Arbeitsmittel

Zur Ausfuhrung der Arbeiten dirfen ausschlief3lich geeignete Arbeitsmittel eingesetzt werden, die eine scho-
nende und sichere Durchflihrung der Arbeiten gewahrleisten. Als geeignet gelten z.B. FPA gepriifte Gerate
und Maschinen.

Bei Radmaschinen in der Holzernte sind Bogiebander und Gleitschutzketten fiir schwierige Einsatzbedingun-
gen vorzuhalten und auf Anforderung des AG einzusetzen.

Fur handgefiihrte Arbeitsgerate mit Verbrennungsmotor diirfen nur Sonderkraftstoffe (z.B. Alkylatbenzin) ver-
wendet werden.

Fur Verlustschmierungen, z. B. die Kettenschmierung von Motorsagen oder Harvestern, durfen ausschlief3lich
biologisch schnell abbaubare Ole verwendet werden.

Maschinen mit Hydraulikanlagen dirfen bei der Waldarbeit (Holzernte, Bringung, Pflege, Pflanzung) nur mit
biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflissigkeiten der Wassergefahrdungsklasse 0 oder 1 verwendet wer-
den. Ausgenommen hiervon sind landwirtschaftliche Zugmaschinen ohne hydraulisch betriebene Anbauge-
rate.

Biologisch schnell abbaubar sind Kettendle und Hydraulikflissigkeiten, wenn daflr ein Umweltzeichen (z.B.
,Blauer Engel“, EU-Umweltzeichen) vergeben wurde oder nachweislich mindestens die Kriterien des EU-Um-
weltzeichens fir Schmierstoffe (bei Hydraulikflissigkeiten: DIN 1SO 15380 und OECD 301) erflillt werden.
Ausnahmen gelten fir Maschinen, die vor dem 01.01.2022 in Betrieb gestellt worden sind und mit einem PAO-
Ol befiillt wurden

Der Maschinenfihrer hat beim Einsatz das Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Hydraulikflissigkeit mitzu-
fuhren.

Zur Vermeidung von Umweltschaden durch Austritt von Hydraulikflissigkeiten oder Schmiermitteln diirfen nur
in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Maschinen und Gerate zum Einsatz kommen. Insbesondere
dirfen die Maschinen keine Fliissigkeiten oder Betriebsmittel verlieren. Weiterhin sind beim Einsatz stets ge-
eignete Bindemittel und AuffanggefaRe (Olunfall-Soforthilfe-Set mit mind. 35 | Fassungsvermégen) in ausrei-
chendem Umfang auf der Maschine mitzufihren und im Schadensfall sachgerecht einzusetzen.
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Kraft- und Schmierstoffe sind nur in zugelassenen Behaltern zu transportieren und zu lagern. In Wasserschutz-
gebieten sind die Regelungen zum Lagern und Tanken der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung zu
beachten, die Informationen dazu stellt der Einsatzleiter des Forstbetriebes bereit.

Bei einer Umweltgefahrdung durch Betriebsstoffe sind die objektiv notwendigen Gegenmalinahmen unver-
zuglich einzuleiten und dem AG zeitnah mitzuteilen.

Ein notwendiger Bodenaustausch wird grundsatzlich auf Kosten des AN durchgefiihrt.

Der Transport und die Lagerung von Betriebsstoffen wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten sind nur nach
den Vorschriften der Gefahrgutverordnung Strale, Eisenbahnen und Binnengewasser (GGVSEB) erlaubt.

6. Arbeitssicherheit und Verkehrssicherung

Der AN verpflichtet sich, bei der Durchflihrung der ihm ibertragenen Arbeiten die einschlagigen Arbeitsschutz-
bestimmungen einzuhalten (z.B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung).

Stellen Vertreter des AG Versttfle gegen die einschlagigen Bestimmungen fest, so hat der AN umgehend
Abhilfe zu schaffen. Ist dies nicht moglich, kann der Vertreter des AG die voribergehende Einstellung der
Arbeiten anordnen. Daraus entstehende Verzégerungen, zusatzliche Kosten etc. gehen zu Lasten des AN.

Der AN tragt von Arbeitsbeginn bis zur Abnahme der Arbeiten die Verkehrssicherungspflicht am Einsatzort.
Darunter fallen insbesondere die Sicherung von Gefahrenstellen nach den glltigen Bestimmungen sowie er-
forderliche Sperrungen.

Private ForststralRen, sonstige Wege (z.B. Wanderwege, Steige) und betroffene 6ffentliche Stralen sind bei
Bedarf zu sperren.

Die Sperrung offentlicher Stralen und die Verantwortung dafir erfolgt nach Mal3gabe der zustandigen Behor-
den. Die verkehrsrechtliche Anordnung wird durch den Forstbetrieb auf dessen Kosten eingeholt.

Bei privaten ForststralRen und sonstigen Wegen tragt der AN die Verantwortung fur Art, Umfang (z.B. Sperrung
mit Posten zusétzlich zu Sperrschild und Absperrband) und Ausfiihrung der Absperrung sowie deren Kosten.
Der AG ist zu stichprobenartigen Kontrollen von Art, Umfang und Ausflihrung der Sperrungen berechtigt und
kann gegebenenfalls weitergehende Mallhahmen anfordern.

Unfalle mit Sach- oder Personenschaden sind dem AG oder seinem Vertreter unverziglich mitzuteilen. Auf
Anforderung hat der AN einen schriftlichen Schadensbericht abzugeben. Die schriftliche Berichterstattung hat
innerhalb von 2 Wochen ab Anforderung zu erfolgen. Die Unfallmeldung entbindet den AN nicht von den be-
stehenden gesetzlichen Meldepflichten, insbesondere gegeniber der Berufsgenossenschaft.

Der AN hat die Befahrbarkeit der Forststral’en fir Pkw und Rettungswagen wahrend und nach Beendigung
der Arbeiten sicherzustellen. Der dafiir erforderliche Zeitaufwand ist mit der Vergltung abgegolten. Ausge-
nommen hiervon ist die Raum- und Streupflicht zur Aufrechterhaltung der Rettungskette, dies ist Aufgabe des
AG.

7. Befahren von Wegen; Feuererlaubnis; Aufstellen von Waldarbeiterschutzwagen;
Abfallbeseitigung

Dem AN sowie seinen zur Erfullung des Vertrages beauftragten Mitarbeitern wird fir die Dauer des Vertrags-
verhaltnisses das Befahren der flr den 6ffentlichen Verkehr gesperrten Waldstralen im notwendigen Umfang
gestattet. Diese Erlaubnis befreit den AN jedoch nicht davon, eine eventuell erforderliche Ausnahmegenehmi-
gung nach der StVO bei der zustandigen StralRenverkehrsbehérde einzuholen. Es gilt die StraRenverkehrs-
ordnung. Die Hochstgeschwindigkeit auf Forststralen betragt 30 km/h. Die Wegebenutzung erfolgt auf eigene
Gefahr.

Zum Aufwarmen von Speisen und Getranken, Trocknen von Kleidern u. 8. darf im Wald an geeigneten Stellen
unter Beachtung der einschldgigen Bestimmungen (Art. 17 BayWaldG) Feuer gemacht werden.
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Wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten kdnnen vom AN an geeigneter Stelle ein Waldarbeiterschutzwagen
sowie Tank- und Werkzeugcontainer aufgestellt werden.

Der AN ist zur Beseitigung jeglichen wahrend oder im Zusammenhang mit der Arbeitsausfiihrung anfallenden
Abfalls verpflichtet. Kommt er dem nicht nach, ist der AG berechtigt, den Abfall auf Kosten des AN beseitigen
zu lassen.

8. Einsatz von Subunternehmern

Die Ubertragung - auch eines Teiles - der ibernommenen Arbeiten an Subunternehmer ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Die Zustimmung kann nur dann erteilt werden, wenn vor dem Ein-
satz des Subunternehmers dessen Name und Anschrift mitgeteilt und die im Werkvertrag enthaltenen Ver-
tragsbestimmungen einschliellich der Vertragsbestandteile in den Subunternehmervertrag voll umfanglich
Ubernommen werden sowie die unter Ziffer 2 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen Staats-
forsten A6R genannten Erklarungen und Nachweise auch fiir den Subunternehmer und dessen Arbeiter dem
AG vorliegen.

Insbesondere muss durch eine entsprechende Erklarung der Subunternehmer nachgewiesen werden, dass
die Arbeithehmer der Subunternehmer nach den in Deutschland geltenden Mindestlohnvorgaben bezahlt wer-
den und die Melde- und Dokumentationspflichten nach dem Mindestlohngesetz auch durch den Subunterneh-
mer erfullt werden.

Beim Einsatz von Subunternehmern ohne eigene Maschine muss der AN neben den oben genannten Voraus-
setzungen sicherstellen, dass der Statusbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund erbracht bzw.
nachgewiesen wird oder dass eine Statusfeststellung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt
wurde.

Der AG ist berechtigt, die Zustimmung zu verweigern, wenn in der Person des Subunternehmers wichtige
Grlnde fur eine entsprechende Zustimmungsverweigerung vorliegen.

Als wichtiger Grund gelten insbesondere Unzuverlassigkeit (z.B. die Nichteinhaltung vertraglicher Vorgaben
und Pflichten in der Vergangenheit) und der VerstoR gegen arbeitsrechtliche und umweltschutzrechtliche Vor-
schriften sowie gegen das Mindestlohngesetz.

Unabhangig davon bleibt der AN flr die vertragsgemale Erflllung der Gbertragenen Arbeiten gegentuber dem
AG allein verantwortlich und haftbar.

Erganzend wird insbesondere auf Ziffer 3 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen Staatsfors-
ten A6R in ihrer jeweils geltenden Fassung verwiesen.

9. Ausfihrung der Leistung

9.1 Allgemeine Bestimmungen
Der AG schafft rechtzeitig die ihm obliegenden Voraussetzungen fur die Durchfihrung der Arbeiten, so dass
diese termingerecht und stérungsfrei begonnen und durchgefiihrt werden kénnen.

Der AN zeigt dem AG den Arbeitsbeginn spatestens 3 Werktage vorher an.

Der AN flihrt die Arbeiten entsprechend der Leistungsbeschreibung sowie der in den tbrigen Vertragsbestand-
teilen enthaltenen Vereinbarungen aus. Die Leistungsbeschreibung ist wesentlicher Vertragsbestandteil.
Beim Einsatz von Kranvollerntern wird das KWF-Pflichtenheft in der jeweils gultigen Fassung Vertragsbe-
standteil.

Bei der Ausfiihrung sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit und zur Arbeit an Sonn- und Feierta-
gen zu beachten.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Forst- und Umwelttechnik
durchzufiihren. Die Arbeiten erfolgen wald- und bodenschonend.
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Der AN schlief3t die ihm Ubertragenen Arbeiten spatestens zu dem im Vertrag genannten Termin ab. Die Leis-
tungsfristen werden auf Antrag des AN durch schriftliche Vereinbarung angemessen verlangert, wenn die ter-
mingerechte Ausfiihrung aufgrund ungunstiger Witterung, durch héhere Gewalt oder andere vom AN nicht zu
vertretende Umstande unmoglich wird.

9.2 Arbeitseinweisung

Der AG weist den AN vor Ort ein. Die Arbeitseinweisung wird von AG und AN schriftlich bestatigt.

Bei HolzerntemalRnahmen erfolgt die Hiebseinweisung bzw. Flacheneinweisung und Sortieranweisung vor Ort
mit Ubergabe der schriftlichen Arbeitseinweisung und der Sortieranweisung. Die Bestandsvorbereitung (voll-
standige Auszeichnung der Flache, eindeutige Markierung der aktuellen FeinerschlieRung, deutlich sichtbare
Trassierung der aufzuschneidenden FeinerschlieBung) erfolgt durch den Forstbetrieb.

9.3 Wald- und bodenschonendes Arbeiten bei Holzernte- und Riickearbeiten

Das Befahren des Waldbodens abseits des aktuell glltigen markierten Feinerschlielungssystems (Riickegas-
sen, Riickewege) ist untersagt. Riickewege, Riickegassen und Forststralien werden nicht mehr als unver-
meidbar beansprucht. Dazu werden alle organisatorischen und technischen MalRnahmen ergriffen.

Grundbruch ist zu vermeiden, das FeinerschlieBungssystem muss dauerhaft befahrbar bleiben. Bei beginnen-
der ,Gleisbildung des Mineralbodens ist sofort Kontakt mit dem Einsatzleiter des Forstbetriebes aufzuneh-
men, um das weitere Vorgehen abzusprechen.

Die Befahrung hat sich an den herrschenden Witterungsbedingungen zu orientieren. Bei Trockenheit sind
zunachst die Bestandsteile mit kritischen Bereichen vollstandig zu bearbeiten (mechanisierte Holzernte und
Bringung). Kritische Bereiche sind z.B. Nassstellen, ErschlieBungsabschnitte auf dauerhaft oder jahreszeitlich
empfindlichen Béden und weiche Einmindungen. Die Entscheidung uber den Abbruch und die Wiederauf-
nahme der Befahrung trifft der zustéandige Einsatzleiter des Forstbetriebes.

Der verbleibende Bestand, Kulturen, Naturverjiingungen und Vorbaugruppen werden nicht beschadigt. Dabei
sind markierte Ziel- und Elitebdume sowie 6kologisch wertvolle Bestandsstrukturen oder Organismen beson-
ders zu schonen.

Der AN wird auf diese durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes hingewiesen, z. B. auf Totholz- und Biotop-
baume, Quellbereiche, Ameisenhaufen, Bereiche mit Vorkommen besonderer Pflanzen, etc..

Es durfen nur zur Fallung markierte Baume entnommen werden. Eine gegebenenfalls erforderliche Entnahme
weiterer Baume (z. B. aus Grunden der Arbeitssicherheit, Beizug bei Seilverfahren) darf nur nach vorheriger
Absprache mit dem Einsatzleiter des Forstbetriebes und in zwingend notwendigem Umfang erfolgen.

Von den Forststral3en ist der Schlagabraum spatestens zum Ende des Arbeitstages zu entfernen.

Von sonstigen Wegen und Steigen, z.B. Wanderwegen, die durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes fest-
gelegt werden, ist spatestens zum Ende der MaRnahme der Schlagabraum zu raumen. Schlagabraum ist
aullerdem aus Strallengraben und Gewassern im Bestand zu entfernen, Durchlasse sind freizuhalten und
gegebenenfalls freizumachen.

Beschadigungen an Forststralien, Durchldssen und sonstigen StraBenbauwerken sind zu vermeiden. Die vor-
bereiteten Bestande sind vollstandig auf ganzer Flache zu bearbeiten.

In der Leistungsbeschreibung dartber hinaus vereinbarte Qualitatsanforderungen sind einzuhalten.

10. Uberpriifung der Leistung

Der AG ist berechtigt, die vertragsgemafie Ausfiihrung der Leistungen in Stichproben zu tberpriifen. Eventuell
anfallende Kosten einer Uberpriifung tragt bei vertragsgemafRer Ausfiihrung der AG. Soweit dem AN durch
die Uberprifung vertragswidriges Handeln nachgewiesen wird, hat er dem AG die hierdurch verursachten
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Kosten einschlieBlich der Kosten fiir die Uberpriifung nach Satz 1 und die infolge vertragswidrigen Handelns
verursachten Schaden zu ersetzen.

Beanstandungen sind gegenlber dem AN oder dessen verantwortlichen Vertreter vor Ort unverzlglich nach
Feststellung geltend zu machen. Sie sind unverziglich zu beheben.

11. Abnahme

Die Abnahme abgeschlossener Arbeiten erfolgt unverziglich nachdem der AN dem AG den Abschluss der
Arbeiten angezeigt hat. Sofern der AG an einer unverziglichen Abnahme aus betriebsbedingten Grinden
gehindert ist, soll er dies dem AN binnen 2 Werktagen nach Anzeige des Abschlusses mitteilen.

Die Abnahme hat dann schnellstmdglich, spatestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Anzeige des
Abschlusses zu erfolgen.

Fur die Abnahme abgeschlossener Arbeiten stellt der AN unentgeltlich eine Arbeitskraft. Das Ergebnis der
Abnahme sowie ggf. erkannte Mangel werden in einem vom AG verwendeten Protokollvordruck dokumentiert,
der vom AG und AN bzw. dessen Vertreter unterzeichnet wird. Der AN erhalt eine Ausfertigung des Abnah-
meprotokolls.

Die stillschweigende Abnahme durch den AG ist ausgeschlossen.

12. Vergutung

Der AN erhalt fur die Leistung die vertraglich vereinbarte Vergltung. Hinsichtlich der Hohe und des Inhalts der
Vergltungsvereinbarung vereinbaren die Vertragsparteien Vertraulichkeit.

Soweit nicht ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist, verstehen sich die vereinbarten Satze als Nettobetrage
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer.

Mit der Zahlung der vertraglich vereinbarten Vergiitung sind alle Leistungen des AN abgegolten.
Das Ergebnis der Abnahme und die fur die Abrechnung/Teilabrechnung erforderlichen Leistungsdaten werden
dem AN vom AG unverzuglich schriftlich mitgeteilt.

Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt bargeldlos binnen eines Monats nach Eingang der pruffahigen
Rechnung (in 3facher Ausfertigung) auf das zuletzt mitgeteilte Konto des AN, soweit nicht andere Zahlungs-
bedingungen schriftlich vereinbart werden.

Fir bereits erbrachte, vertragsgemafie Leistungen durch den AN kénnen Teilzahlungen durch den AG er-
bracht werden. Die Zahlung erfolgt auf dem Wege des Gutschriftverfahrens. Steht der Wert der erbrachten
Leistung noch nicht fest, ist deren Umfang von beiden Parteien zu schatzen. Voraussetzung ist die Einhaltung
aller bis dahin zu erbringenden vertraglichen Pflichten. Teilzahlungen gelten nicht als Abnahme von Teilen der
Leistung.

13. Vertragsstrafen

Wird die Leistung aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht fristgerecht begonnen oder nicht fristgerecht
beendet, kann der AG - unbeschadet der Moglichkeit einer auRerordentlichen Kiindigung geman Ziffer 15 -
fur jeden Tag der TerminUberschreitung eine Vertragsstrafe fordern. Die Hohe der Vertragsstrafe darf 0,3 %
der Vertragssumme pro Werktag und insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten und ist ggf.
mit den bis dahin erbrachten Leistungen des AN zu verrechnen.

Fur das erstmalige schuldhafte Nichteinhalten von Arbeitssicherheitsbestimmungen und in jedem Wiederho-
lungsfall kann eine Vertragsstrafe von 250,- € festgesetzt werden, soweit aufgrund der Schwere des VerstolRes
nicht die aul3erordentliche Kiindigung des Vertrages erfolgt.
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Verwendet der AN in seinen Motorsagen oder fiir andere Verlustschmierungen Ol, das den Anforderungen
nach Ziffer 5 Abs. 2 nicht entspricht, so kann eine Vertragsstrafe von 250,- € je eingesetzter Maschine/Motor-
sage festgesetzt werden. Entsprechendes gilt bezuglich der Hydraulikflissigkeiten. Fuhrt der AN entgegen
den Verpflichtungen nach Ziffer 5 Abs. 3 keine Auffanggefale oder Olbindemittel auf der Maschine mit, kann
eine Vertragsstrafe von 150,- € festgesetzt werden. Die Verwirkung der in diesem Absatz genannten Vertrags-
strafen setzt voraus, dass der AN schuldhaft gehandelt hat.

Fur unpflegliches Arbeiten (insbes. Fahren auf3erhalb festgelegter Riickegassen, Schaden an mehr als 20%
der Rickegassenlange durch Grundbruch, Nichtbeachten von Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebie-
ten) sowie die Entnahme nicht ausgezeichneter Baume kann eine Vertragsstrafe von 250 € festgesetzt wer-
den. Fiar den Fall mehrerer Zuwiderhandlungen der vorgenannten Absatze fallen die Vertragsstrafen neben-
einander an. Der H6he nach ist jedoch eine Begrenzung auf maximal 5 % der Nettoauftragssumme gegeben.

Hat der AG gleichzeitig einen Anspruch auf Schadensersatz, so kann er zwischen Schadensersatz und Ver-
tragsstrafe wahlen. Die Vertragsstrafe kann als Mindestentschadigung verlangt werden. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Schadens bleibt unberihrt.

14. Haftung; Versicherungsumfang

Der AN haftet insbesondere fur alle schuldhaft verursachten Schaden, die durch den Einsatz von Arbeitskraf-
ten, Maschinen oder anderen Einrichtungen des AN dem AG, seinen Mitarbeitern oder Dritten entstehen. Der
AN haftet in vollem Umfang flr Vertragsverletzungen durch die von ihm eingesetzten Subunternehmer auch
dann, wenn der AG deren Einsatz zugestimmt hat.

Der AN muss fiir die Dauer des Vertrages eine Betriebshaftpflichtversicherung, die auch die in einer Umwelt-
haftpflichtversicherung enthaltenen typischen Umweltrisiken abdeckt, mit einer Mindestdeckungssumme in
Hoéhe von EUR 2 Mio. fur Personenschaden und EUR 1 Mio. fir sonstige Schaden abschlieRen. Der Versi-
cherungsschutz hat zudem die durch Ziffer 6 Gbernommenen Pflichten abzusichern.

Der Versicherungsschutz ist nachzuweisen.

Eine Haftungsbefreiung ist mit dem Versicherungsschutz nicht verbunden.

15. AuBerordentliche Kiindigung

Der AG kann das Vertragsverhaltnis aus wichtigem Grund auf3erordentlich kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt

insbesondere vor, wenn

e gegen wesentliche vertragliche Verpflichtungen oder gegen wesentliche Anordnungen zur Ausflihrung der
vereinbarten Arbeiten verstof3en wird,

e gesetzte Fristen aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht eingehalten werden,

e gegen die Bestimmungen der Ziffer 2 versto3en wird, insbesondere wenn illegal Beschéftigte eingesetzt
werden oder die Vorschriften des Mindestlohngesetzes nicht eingehalten werden Gleiches gilt bei Wegfall
oder Entzug von Bestatigungen bzw. Nachweisen nach Ziffer 2.1 der Allgemeinen Einkaufsbedingungen
der Bayerischen Staatsforsten AGR

e (iber das Vermdgen des AN das Insolvenzverfahren eréffnet wird bzw. gegen ihn Pfandungsmaflnahmen
eingeleitet werden und diese nicht innerhalb von 3 Monaten wieder aufgehoben werden.

Die auf3erordentliche Kiindigung kann nur innerhalb von 10 Werktagen erfolgen, nachdem der Auftraggeber
von den fir die Kiindigung malRgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat. Der AN hat bei einer berechtigten
aullerordentlichen Kiindigung keinen Anspruch auf die volle vereinbarte Vergitung sondern nur auf die Ver-
gltung der bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der auBerordentlichen Kiindigung ordnungsgemaf erbrachten
Leistung.

Von der aul3erordentlichen Kiindigung bleiben Schadensersatzanspriche des AG unberihrt. Dabei ist der AN
insbesondere beim Einsatz illegal Beschaftigter und bei VerstdlRen gegen das Mindestlohngesetz fir den da-
raus entstandenen Schaden ersatzpflichtig.
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16. Sonstige Bestimmungen; Gerichtsstand

Regelungen, die von diesen ZVU abweichen, sowie Anderungen und Ergénzungen des jeweiligen Einzelver-
trags bediirfen der gesetzlichen Schriftform. Das gilt auch fiir Anderungen und/oder Erganzungen dieser Klau-
sel.

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden
oder eine Lucke enthalten, wird davon die Wirksamkeit der GUbrigen Bestimmungen nicht berthrt. Anstelle einer
unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung sowie im Falle einer Licke gilt diejenige Regelung, die in-
haltlich dem verfolgten Zweck am nachsten kommt. Gleiches gilt fir die Vertrage fiur den Einsatz von Unter-
nehmern im bayerischen Staatswald, die unter Einbeziehung vorstehender, zusatzlicher Vertragsbedingungen
zustande kommen.

Fur die vorliegenden Vertragsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen AG und AN gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts
finden keine Anwendung.

Sofern der AN Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder
offentlich rechtliches Sondervermégen ist, ist Regensburg Gerichtsstand fur alle sich aus dem Vertragsver-
haltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten A6R
(AEB)

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Geltungsbereich

1.1.1 Diese Einkaufsbedingungen — nachfolgend ,,AEB*“ genannt — liegen allen Bestellungen und Auftragen der
Bayerischen Staatsforsten AGR — nachfolgend ,,AG“ genannt — zugrunde. Die AEB gelten in ihrer jeweiligen Fas-
sung fur die gesamte Geschaftsbeziehung und alle kiinftig abzuschlielenden Vertrage zwischen dem AG und
dem Auftragnehmer — nachfolgend ,,AN“ genannt — auch ohne jeweilige ausdriickliche Vereinbarung als verein-
bart. Entgegenstehenden oder abweichenden Vereinbarungen des AN wird hiermit ausdriicklich widersprochen.
Diese gelten nur, soweit der AG Geschaftsbedingungen des AN ausdrucklich schriftlich anerkannt hat. Die vorbe-
haltlose Annahme von Auftragsbestatigungen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher Bedingun-
gen.

1.1.2 Diese AEB gelten nur gegenuiber Unternehmern i.S.v. §§ 14 Abs. 1, 2, 310 Abs. 1 BGB, juristischen Perso-
nen des o6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen. Sie gelten nicht fir Kunden, die Ver-
braucher i.S.d. § 13 BGB sind. Verbraucher sind nattrliche Personen, die ein Rechtsgeschéaft zu einem Zweck
abschlie3en, der weder Uberwiegend ihren gewerblichen noch ihren selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerech-
net werden kann.

1.1.3 Individualabreden (Nebenabreden, Anderungen und Erganzungen eingeschlossen) haben Vorrang vor den
AEB. Fur den Inhalt der Individualabreden ist der schriftliche Auftrag bzw. die schriftliche Bestatigung des AG
mafgeblich.

1.2 AEB-Anderungen

Der AG behalt sich das Recht vor, die AEB insbesondere aufgrund einer geanderten Rechtslage, technischer
Anderungen oder Weiterentwicklungen oder anderen gleichwertigen Griinden jederzeit zu dndern, soweit dies
erforderlich ist und den AN nicht unangemessen benachteiligt. Anderungen werden dem AN schriftlich, per Fax
oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der AN nicht innerhalb von 4 Wochen nach Mitteilung der Anderungen,
gelten die Anderungen als vom jeweiligen AN angenommen. Im Ubrigen bediirfen Anderungen der ausdriicklichen
Zustimmung des AN. Der AN ist verpflichtet, Anderungen seiner Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail Adresse
unverzuglich mitzuteilen. Andernfalls ist er verantwortlich, wenn ihn Mitteilungen des AG nicht oder nicht rechtzei-
tig erreichen.

1.3 Rangfolge
Es gelten fur Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen in nachstehender Reihenfolge:
- die Bestimmungen der Bestellung/des Auftrags
- die in der Bestellung aufgeflihrten weiteren Vertragsbedingungen (insbesondere ,ZVU*) sowie spezi-
elle und allgemeine technische Bedingungen
- die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der BaySF.

1.4 Angebot und Freistellungsbescheinigung

1.4.1 Der AN hat sich im Angebot genau an die Spezifikation und den Wortlaut der Anfrage zu halten. Im Falle
von Abweichungen ist ausdriicklich darauf hinzuweisen. Das Angebot hat kostenlos zu erfolgen, andernfalls hat
der AN vor Abgabe eines Angebots hierauf ausdriicklich schriftlich hinzuweisen.

1.4.2 Der AN hat unter den Voraussetzungen des § 48 EStG mit Abgabe des Angebotes eine gliltige Freistel-
lungsbescheinigung vorzulegen gem. § 48b EStG in lesbarer Kopie bzw. bei auftragsbezogener Bescheinigung
im Original vorzulegen. Andernfalls kann das Angebot im weiteren Vergabeverfahren keine Beriicksichtigung fin-
den. Uber einen eventuellen Widerruf einer giiltigen Freistellungsbescheinigung hat der AN den AG unverziiglich
zu informieren.
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1.5 Bestellung/Auftrag

1.5.1 Bestellungen und Auftrdge sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Mindliche oder telefonische
Bestellungen/Auftrage bediirfen grundsétzlich der schriftlichen Bestatigung. Dies gilt auch fir nachtragliche An-
derungen oder Erganzungen.

1.5.2 Die Bestellung/der Auftrag ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt durch den AN auf einer Kopie der
Bestellung (Bestellannahme) rechtsgultig unterschrieben zu bestatigen. Bestellungen/Auftrage, die der AG auf
dem Wege der elektronischen Datenlbertragung Ubermittelt hat, kann der AN auf dem gleichen Wege bestatigen.

1.5.3 Auf offensichtliche Irrtiimer (zum Beispiel Rechen- oder Schreibfehler) oder Unvollstindigkeiten des Auf-
trags/ der Bestellung oder der ihm zugrunde liegenden Auftragsunterlagen hat der AN den AG zum Zwecke der
Berichtigung oder Vervollstandigung hinzuweisen; erfolgt keine Anzeige, gilt der Vertrag
— vorbehaltlich anderer Regelungen in den AEB — als nicht geschlossen.

1.6 Rechtserhebliche Erklarungen, Anzeigen

Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom AN dem AG gegenlber abzugeben
sind (zum Beispiel Fristsetzungen, Mahnungen, Erklarung von Ricktritt oder Kiindigung) beduirfen zur ihrer Wirk-
samkeit der gesetzlichen Schriftform.

2. Bescheinigungen und Nachweise, Dokumentation, Mitteilungspflicht

2.1 Bescheinigungen und Nachweise

Der AN legt dem AG bei Vertragsabschluss, spatestens jedoch vor dem im jeweiligen Vertrag vereinbarten Leis-
tungsbeginn, folgende Bescheinigungen und Nachweise vor:

2.1.1 Bei Dienst- und Werkvertragen:

e Bescheinigung Uber die Anmeldung des Gewerbes/Auszug aus dem Handelsregister

e Bewerbererklarung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie von Sozialversicherungsbeitragen ge-
maf Vordruck

¢ Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft gemaf Vordruck

e Nachweis Uiber die Anmeldung zur Sozialversicherung fiir jeden zur Ausfiihrung des Vertrages vorgese-
henen Arbeitnehmer

e Nachweis Uiber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung

e Fir eingesetzte auslandische Arbeitskréfte sind die nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen arbeitsrechtlichen Genehmigungen vorzulegen:

- Fir auslandische EU-Birger eine Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses. Gleichgestellt
sind Biirger des Europaischen Wirtschaftraumes (Island, Norwegen, Liechtenstein) sowie Biirger
der Schweiz.

- Fur (Nicht-EU-)Bilrger von Drittstaaten die Kopie des Aufenthaltstitels aus dem die Erlaubnis zur
Ausubung einer Erwerbstatigkeit ersichtlich ist (§ 4 AufenthG) sowie ein (bei der jeweiligen Deut-
schen Botschaft zu beantragendes) einsatzbezogenes ,Vander Elst*-Visa

2.1.2 In den in § 2a SchwarzArbG genannten Bereichen hat der AN dem AG zuséatzlich folgende Nachweise und
Bescheinigungen vorzulegen:
e AN mit Sitz im Ausland: Nachweis Uber die schriftiche Anmeldung nach § 16 Abs. 1 Mindestlohngesetz
bei der zustédndigen Behoérde der Zollverwaltung sowie Nachweis Uber beigefligte Versicherung nach §§
16 Abs. 2, 20 Mindestlohngesetz
¢ AN, die Arbeitskrafte von einem Verleiher mit Sitz im Ausland entleihen: Nachweis Uber die schriftliche
Anmeldung der Uberlassenen Arbeitnehmer nach § 16 Abs. 3, Abs. 1 Satz 1 Mindestlohngesetz bei der
zustandigen Behorde der Zollverwaltung sowie Nachweis Uber beigefligte Versicherung nach §§ 16 Abs.
4, 20 Mindestlohngesetz
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2.1.3 Bei der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsvertrag i.S.d.
§ 19 Mindestlohngesetz legt der AN dem AG vor Vertragsschlusseine Erklarung mit dem Inhalt bei, dass die
Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der Teilnahme an dem Wettbewerb nicht vorliegen.

2.2 Dokumentation
Der AN verpflichtet sich, die Aufzeichnungs- und Bereithaltungspflicht nach § 17 Abs. 1 und 2 Mindestlohngesetz
einzuhalten, sowie bei Aufforderung durch den AG die Aufzeichnungen vorzuzeigen.

2.3 Mitteilungspflicht
Der AN ist verpflichtet, jede Anderung beziiglich der Nachweise unaufgefordert mitzuteilen, solange der Vertrag
nicht vollstandig erfullt ist.

3. Subunternehmer

3.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des AG darf der AN seine Verpflichtungen aus dem Vertrag weder
ganz noch teilweise auf andere Ubertragen oder die ihm Ubertragenen Leistungen und Arbeiten an andere Unter-
nehmen weitergeben. Dies gilt auch fir Leistungen auf die der Betrieb des AN nicht eingerichtet ist. Der AG ist
berechtigt, die Zustimmung zu verweigern, wenn in der Person des Subunternehmers wichtige Griinde, insbeson-
dere Unzuverlassigkeit (z.B. Nichteinhaltung vertraglicher Vorgaben und Pflichten in der Vergangenheit), Verstol3
gegen arbeitsrechtliche oder umweltschutzrechtliche Vorschriften sowie gegen das Mindestlohngesetz, flr eine
entsprechende Zustimmungsverweigerung vorliegen.

Die Vergabe von Teilleistungen durch Subunternehmer an ein weiteres nachgeordnetes Unternehmen bedarf
ebenfalls der Zustimmung des AG. Die Zustimmung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform.

Der AN ist in jedem Fall verpflichtet, auch auf den Subunternehmer hinsichtlich der ihm (ibertragenen Aufgaben
alle Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung sicherzustellen, die er selbst gegentber dem AG uber-
nommen hat.

Sofern Subunternehmer eingesetzt werden, sind die Verantwortlichen des AN in jedem Fall verpflichtet, mit den
Verantwortlichen des Subunternehmers die arbeitssicherheitsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die gel-
tenden berufsgenossenschaftlichen sowie weitere durch den AG vorgegebene Regelungen zu besprechen und
dies zu dokumentieren. Auf Verlangen ist dem AG hierliber eine Abschrift zu Gbersenden.

3.2 Bereits mit der Angebotsabgabe sind die Subunternehmer bzw. die Leistungen zu benennen, die an Subun-
ternehmer vergeben werden sollen.

3.3 Der AN hat den Subunternehmer vertraglich zu verpflichten, ihm die erforderlichen Bescheinigungen und
Nachweise i.S.d. Ziffer 2 jeweils neuesten Datums zur Vorlage bei dem AG zu Gbergeben.

3.4 Der AN darf seine Subunternehmer nicht daran hindern, mit dem AG Vertrage (iber andere Leistungen/Liefe-
rungen zu schlielen. Unzuldssig sind insbesondere Exklusivitdtsvereinbarungen mit Dritten, die den AG oder den
Subunternehmer daran hindern Lieferungen/Leistungen zu beziehen, die der AG oder der Subunternehmer fur die
Abwicklung derartiger Auftrdge bendtigen.

3.5 Sofern der AN Arbeitskrafte ohne vorherige schriftliche Zustimmung gem. Ziff. 3.1 als Subunternehmer ein-
setzt oder gegen seine Pflichten aus Ziff. 3.3 verstoft, so steht dem AG das Recht zu, vom Vertrag zurlickzutreten
und/oder Schadensersatz zu verlangen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
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4. Ausfiihrung, Qualifikation, Arbeitssicherheit und Umweltschutz

4.1 Der AN hat die anerkannten Regeln der Technik, die jeweils giltigen gesetzlichen und behordlichen Vorschrif-
ten und die betrieblichen Regeln und Vorschriften des AG zu berlcksichtigen. Insbesondere hat der AN die be-
rufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie allgemein anerkannte sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Regeln zu beachten. Das Arbeitsschutzgesetz ist zu beachten.

4.2 Der AN hat dem AG Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung oder gegen die Leistung anderer
Unternehmer unverziiglich mitzuteilen, soweit dies den Leistungsumfang des AN betrifft.

4.3 Der AN und seine Subunternehmer setzen ausschlief3lich qualifiziertes, unterwiesenes und entsprechend der
auszuflihrenden Tatigkeit nach berufsgenossenschaftlichen Grundsatzen arbeitsmedizinisch untersuchtes Perso-
nal ein. Der AG behalt sich die Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften durch den AN
und die von ihm eingesetzten Subunternehmer wahrend der Leistungserbringung vor.

4.4 Der AG ist berechtigt, im Falle eines wichtigen Grundes die Ablésung von Personal des AN zu verlangen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn berechtigte Zweifel an der notwendigen Erfahrung oder ent-
sprechender Qualifikation bestehen bzw. Arbeitssicherheits- oder Umweltschutzbestimmungen nicht beachtet
werden. Der AN hat in diesem Fall unverziglich und auf eigene Kosten flr einen qualifizierten Ersatz zu sorgen.
Vereinbarte Termine bleiben hiervon unberihrt.

4.5 Der AN ist verpflichtet, den AG von séamtlichen Schaden und Kosten einschlieflich der Kosten der Rechtsver-
folgung freizustellen, die aus einer Verletzung von Rechtsnormen, welche der AN, seine Arbeitnehmer oder sein
Subunternehmer zu vertreten hat, entstehen.

5. Ort und Zeit der Leistung/Lieferung, Begleitpapiere, Leistungs-/Lieferverzug
5.1 Die Leistung oder Lieferung erfolgt an den in den Bestellunterlagen angegebenen Ort.

5.2 Der in der Bestellung angegebene Leistungszeitraum oder spateste Lieferzeitpunkt ist bindend.

5.3 Warenlieferungen werden im Ubrigen nur werktags, Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis
12:00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr, Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr angenommen.

5.4 Ohne Begleitpapiere, auf denen die vollstandige Bestellnummer und das Bestelldatum ersichtlich sind, ist der
AG nicht verpflichtet, die Lieferung als Vertragserfullung anzunehmen. Der AG ist berechtigt, diese Lieferungen
entweder auf Kosten des AN zurlick zu schicken oder auf Kosten des AN bei Dritten einzulagern. Die Gefahr des
zufalligen Untergangs tragt in diesen Fallen der AN.

5.5 Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstande eintreten oder
ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Leistungs- oder Lieferzeit nicht eingehalten
werden kann.

5.6 Im Falle des Leistungs- oder Lieferverzugs stehen dem AG die gesetzlichen Anspriiche zu. Insbesondere ist
der AG berechtigt den Vertrag zu kiindigen oder nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadenser-
satz statt der Leistung und Rucktritt zu verlangen. Fir den Fall des Schadensersatzes steht dem AN das Recht
zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

6. Qualitat, MaR und Menge, Untersuchungs- und Riigepflichten, Beanstandung

6.1 Der AN garantiert, dass samtliche Lieferungen/Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den einschlagi-
gen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behdrden, Berufsgenossenschaften und
Fachverbanden entsprechen.

6.2 Fir MaRe, Gewichte und Stlickzahlen einer Lieferung sind die bei der Wareneingangskontrolle ermittelten
Werte verbindlich. Dem AN steht jedoch der Nachweis offen, dass die von ihm ermittelten MalRe, Gewichte, Stiick-
zahlen nach einer allgemein anerkannten Methode richtig festgestellt wurden.
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6.3 Der AG behalt sich vor, die Ware unverziiglich nach Eingang auf offenkundige und sichtbare Mangel zu priifen.
Im Beanstandungsfall kann der AN mit den Kosten der Prifung und der Ersatzlieferung belastet werden. Die
Rugepflicht beschrankt sich auf offenkundige und sichtbare Mangel, also solche die bei der Warenkontrolle durch
den AG unter aulerlicher Begutachtung der Ware und Lieferpapiere sowie bei stichprobeartigen Qualitatskontrol-
len offen zu Tage treten. Die Rugefrist bei offenkundigen und sichtbaren Mangeln betragt abweichend vom Gesetz
2 Werktage. Der AN verzichtet wahrend der Garantie/Gewahrleistungszeit auf die Einwendung der verspateten
Anzeige hinsichtlich verdeckter Mangel. Sofern eine Abnahmepflicht besteht, besteht keine Untersuchungspflicht.

7. Preise und Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen, Aufrechnung, Abtretungsverbot
7.1 Vereinbarte Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Kosten des Trans-
ports einschlieBlich der Verpackung, Versicherung und samtliche sonstige Nebenkosten tragt der AN, soweit nicht
schriftlich und ausdricklich etwas anderes vereinbart wurde.

7.2 Rechnungen sind unter Angabe der Bestell- und/oder Artikelnummer sowie des Bestelldatums unverziiglich
nach Versand der Ware zu erstellen und dem AG an die vereinbarte Rechnungsstelle zuzusenden. Die Umsatz-
steuer ist gesondert auszuweisen.

7.3 Rechnungen uber Teillieferungen/-leistungen sind mit dem Vermerk ,Teillieferungsrechnung“ bzw. ,Teilleis-
tungsrechnung®, Schlussrechnungen mit dem Vermerk ,Restlieferungsrechnung“ bzw. ,Restleistungsrechnung*
zu versehen.

7.4 Der AN ist fiir alle wegen Nichteinhaltung der in den Ziffern 7.1 bis 7.3 genannten Verpflichtungen entstehen-
den Folgen verantwortlich.

7.5 Zahlung erfolgt unter Vorbehalt ordnungsgemaRer Lieferung sowie preislicher und rechnerischer Richtigkeit.
Die Feststellung eines gewahrleistungspflichtigen Mangels berechtigt den AG die vollstandige Zahlung bis zur
Erflllung der Gewahrleistungsverpflichtung zurtickzuhalten.

7.6 Ordnungsgemal gestellte Rechnungen werden innerhalb von 30 Kalendertagen nach Abnahme der Leis-
tung/Lieferung und Erhalt der Rechnung bei der vereinbarten Rechnungsstelle vom AG bezahlt, soweit nichts
anderes vereinbart wurde.

7.7 Der AG schuldet keine Falligkeitszinsen. Hohe und Voraussetzungen der Verzugszinsen richten sich nach
dem Gesetz, wobei hiervon abweichend in jedem Fall eine schriftiche Mahnung des AN erforderlich ist.

7.8 Der AN ist nur berechtigt mit unbestrittenen, rechtskraftig festgestellten oder entscheidungsreifen Forderun-
gen aufzurechnen.

7.9 Der AN verpflichtet sich, seine Forderungen gegen den AG — ohne dessen ausdriicklicher schriftlicher Zustim-
mung — nicht an Dritte abzutreten.

8. Gefahrubergang, Gewahrleistung, Verjahrung
8.1 Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Sache geht erst auf den AG
Uber, nachdem die Lieferungen/Leistungen dem AG am Erflillungsort Gibergeben oder von ihm abgenommen sind.

8.2 Die gesetzlichen Mangelrechte stehen dem AG ungekirzt zu; in jedem Fall ist der AG berechtigt, vom AN
nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Gewahrleistungsrechte
stehen dem AG auch dann uneingeschrankt zu, wenn der Mangel dem AG infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt
geblieben ist.

8.3 Der AN stellt den AG auf erstes Anfordern von allen Anspriichen Dritter frei, die wegen Mangeln seiner Liefe-
rung erhoben werden.

8.4 Fir Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten haftet der AN im gleichen Umfang wie fiir den urspriing-
lichen Leistungs- und Liefergegenstand, also auch fir Transport-, Wege- und Arbeitskosten sowie eventueller

BE-FB-003 Seite 5von 9 Version: 02.02
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand: 06/2024

23



STAATSFORSTEN

”A BAYERISCHE
Beschaf‘fung Nachhaltig Wirtschaften.

Einbau- und Ausbaukosten. Die Gewahrleistungsfrist fiir Ersatzlieferungen beginnt friihestens am Tage des Ein-
treffens der Ersatzlieferung.

8.5 Anlasslich einer Priifung und Nachbesserung durch den AN angefallene Kosten (einschlieBlich Einbau- und
Ausbaukosten) tragt der AN auch dann, wenn sich herausstellt, dass kein Mangel vorlag. Die Schadensersatzhaf-
tung des AG bei unberechtigtem Mangelbeseitigungsverlangen bleibt unberihrt; eine Haftung besteht jedoch nur
bei Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis, dass der Mangel nicht vorlag.

8.6 Bei fachgerechter Durchfihrung aller Servicearbeiten durch den AG tritt keine Schmalerung der Gewahrleis-
tungsrechte bzw. Garantien ein. Im Streitfall erfolgt die Beurteilung der Arbeitsqualitat durch einen 6&ffentlich be-
stellten Sachverstandigen.

8.7 Die Gewahrleistungsfrist des AN betragt bei Kaufvertragen 3 Jahre. Im Ubrigen richtet sie sich nach dem
Gesetz.

9. Produkthaftung, allgemeine Haftung, Haftpflichtversicherungsschutz

9.1 Soweit der AN fiir einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, den AG insoweit von Schadens-
ersatzanspriichen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organi-
sationsbereich gesetzt ist und er im AulRenverhalinis selbst haftet.

9.2 Der AN haftet im Ubrigen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fiir jeden Schaden, der dem AG durch
schuldhaftes Verhalten des AN entsteht. Der AN hat jede Art von Fahrlassigkeit zu vertreten. Der AN stellt dartiber
hinaus den AG von allen Anspriichen Dritter frei, die diese wegen Schaden geltend machen, die ihnen im Zusam-
menhang mit der vom AN erbrachten Leistung/Lieferung aufgrund eines schuldhaften Verhaltens des AN entste-
hen. Die Freistellungspflicht erstreckt sich auch auf die Zinsen sowie die Kosten und Auslagen eines Rechtsstreits.
Die Einrede der mangelnden Prozessfiihrung ist ausgeschlossen.

9.3 Die Haftung des AG fiir Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschrankung gilt nicht bei Vor-
satz und grober Fahrlassigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Korper oder Gesundheit oder einer wesentli-
chen Vertragspflicht. Im Fall der leicht fahrlassigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung
aber der Hohe nach beschrankt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind die grundlegenden, elementaren Pflichten aus dem Vertragsverhaltnis, deren Erfiillung die ordnungsge-
mafRe Durchfiihrung des Vertrages Uberhaupt erst ermdglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefahrdet und auf deren Einhaltung der Kaufer regelmafig vertraut und vertrauen darf.

9.4 Im Rahmen seiner Haftung fiir Schadensfalle i.S.v. Ziff. 9.1 ist der AN auch verpflichtet, etwaige Aufwendun-
gen oder Schaden zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer vom AG durchgefihrten Rickruf-
aktion ergeben. Uber Inhalt und Umfang der durchzufiihrenden RiickrufmaRnahmen wird der AG den AN — soweit
moglich und zumutbar — unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberlhrt bleiben sonstige
gesetzliche Anspriiche.

9.5 Der AN verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer ausreichenden Deckungssumme zu
unterhalten. Der AN hat dem AG den Abschluss und Bestand einer Produkthaftpflichtversicherung auf Verlangen
nachzuweisen.

10. Eigentumsvorbehalt, Beistellung

10.1 Die Ubereignung der Lieferung/Leistung an den AG hat unbedingt zu erfolgen. Nimmt der AG im Einzelfall
ein durch Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des AN auf Ubereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des
AN mit Kaufpreiszahlung. Jeder verlangerte oder erweiterte Eigentumsvorbehalt des AN ist ausgeschlossen.

10.2 Verarbeitung, Verbindung und Vermischung von beigestellten Sachen des AG durch den AN erfolgen fiir
den AG. AG und AN sind sich einig, dass das Eigentum an den Sachen auf den AG iibergeht, der die Ubereignung
annimmt. Der K&ufer bleibt deren unentgeltlicher Verwahrer.
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11. Schutzrechte Dritter

Der AN versichert, dass Rechte Dritter dem bestimmungsgemaRen Gebrauch der gekauften Waren nicht entge-
genstehen, insbesondere Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Sofern der AG dennoch wegen einer Verlet-
zung oder maoglichen Verletzung von Rechten Dritter, wie z. B. von Urheber-, Patent- und anderen Schutzrechten
in Anspruch genommen wird, stellt ihn der AN hiervon auf erstes Anfordern in vollem Umfang frei. Auf Wunsch
des AG ist die Freistellung schriftlich zu bestétigen. Die Freistellungspflicht erstreckt sich auf alle Aufwendungen,
die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise er-
wachsen. Die Verjdhrungsfrist des Freistellungsanspruchs betragt 5 Jahre beginnend mit Vertragsschluss.

12. Informationen und Daten, Datenschutz, Veroéffentlichung und Werbung

12.1 Alle Unterlagen, insbesondere Konzepte, Entwiirfe, firmeninterne Daten und/oder Einrichtungen, die der AG
dem AN zur Angebotsabgabe oder zur Durchfuhrung eines Auftrages Gberlassen haben, bleiben im Eigentum des
AG. Derartige Unterlagen sind ausschlieRlich fir die vertragliche Leistung/Lieferung zu verwenden. Sie dirfen
nicht fir andere Zwecke genutzt, insbesondere nicht vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden. Nach
Abwicklung der Bestellung sind sie dem AG unaufgefordert zuriickzugeben.

12.2 Personenbezogene Daten des AN werden, sofern nicht eine separate zusétzliche Einwilligung vorliegt, nur
zum Zwecke der Vertragsdurchfiihrung und -abwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen gespeichert.

12.3 Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit dem AG bestehenden Geschéftsbeziehung in Verdffentlichun-
gen oder zu Werbezwecken ist nur mit ausdrucklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Wer-
bung des AN am Einsatzort ist nur mit ausdrucklicher Genehmigung des AG zulassig.

13. Vertragsstrafen

13.1 Werden Lieferungen/Leistungen aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht i.S.v.
Ziff. 5, kann der AG fur jeden Werktag eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,3 % des Wertes desjenigen Teils der
Leistung fordern, der nicht genutzt werden kann, maximal jedoch 5 % des Nettoauftragswertes. Die gesamte Hohe
der Vertragsstrafe darf 5 % der Auftragssumme nicht Uberschreiten und wird ggf. mit den bis dahin erbrachten
Leistungen des AN verrechnet.

13.2 Durch Annahme einer verspateten Leistung/Lieferung entfallt die Vertragsstrafe nicht.

13.3 Hat der Auftraggeber gleichzeitig einen Anspruch auf Schadensersatz, so kann er zwischen Schadensersatz
und Vertragsstrafe wahlen. Die Vertragsstrafe kann als Mindestentschadigung verlangt werden. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Schadens bleibt unberihrt.

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfullungsort
14.1 Fir die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem AG und dem AN gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des Internationalen Privatrechts. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

14.2 Soweit der AN Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffent-
lich-rechtliches Sondervermdgen ist, wird Regensburg als Gerichtsstand vereinbart.

14.3 Erflllungsort ist, soweit im Vertrag nichts anderes geregelt ist, Regensburg. Dies gilt auch fir Anspriiche
nach erfolgter Vertragsbeendigung durch Ruicktritt oder Kiindigung.

BE-FB-003 Seite 7 von 9 Version: 02.02
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand: 06/2024

25



"BAYER/SCHE
STAATSFORSTEN

Beschaf‘fung Nachhaltig Wirtschaften.

15. Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetztes (LkSG)

15.1 Samtliche Geschaftsbeziehungen zwischen dem AG und dessen AN mussen auf Ehrlichkeit, Vertrauen und
Zusammenarbeit basieren. Durch die Annahme der Grundsatze fir Geschéaftspartner verpflichtet sich der AN,
diese Anforderungen bei seinen Betriebsablaufen sowie in seiner Lieferkette einzuhalten. Diese sollte durch eine
transparente Zusammenarbeit mit dem AG erfolgen.

15.2 Der AN muss zudem in der Lage sein, auf Nachfrage ihre Einhaltung der Anforderungen nachweisen zu
kénnen. Der AG ist berechtigt, z.B. iber Gesprache, Fragebdgen zur Selbsteinschatzung oder Vor-Ort-Audits zu
prifen, ob der AN die Anforderungen der Grundsatze fiir Geschaftspartner einhalt.

15.3 Sollte der AN dem AG das Recht, die Einhaltung der Grundsatze fir Geschéaftspartner zu priifen, verweigern
oder identifizierte Verstdl3e nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums berichtigen, stellt dies einen weiteren
Verstol gegen die Grundsatze fir Geschaftspartner dar. Infolgedessen ist der AG berechtigt, das Vertragsver-
haltnis mit dem AN ggf. zu beenden.

15.4 Alle AN haben die Méglichkeit, Hinweise auf grobes Fehlverhalten, insbesondere im Bereich der Umwelt-,
Menschen- und Arbeitsrechte zu melden. Erster Ansprechpartner hierfur ist grundsatzlich immer der Ansprech-
partner des AG. Darlber hinaus kann das LkSG-Hinweisgebersystem des AG bei der Ratisbona Compliance
GmbH genutzt werden: Bayerische Staatsforsten | LkSG-Hinweisgebersystem (baysf.de)
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16. Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel
16.1 Anderungen und Erganzungen des Vertrags bedirften der gesetzlichen Schriftform. Dies gilt auch fir die
Abbedingung der Schriftform selbst.

16.2 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchfihrbar sein oder wer-
den oder eine Lucke enthalten, wird davon die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berthrt. Anstelle
einer unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung sowie im Falle einer Liicke gilt diejenige Regelung, die
inhaltlich dem verfolgten Zweck am nachsten kommt. Dasselbe gilt im Falle einer nicht im Wege der Vertragsaus-
legung schlieBbaren Regelungsliicke. Gleiches gilt fuir die mit dem AN abzuschlieRenden vertraglichen Vereinba-
rungen, die unter Einbeziehung dieser AEB zustande kommen.
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Vorwort des Vorstands

Die Bayerischen Staatsforsten sind ein Unternehmen, welches aufgrund seiner Aufgabe als

Bewirtschafter des Staatswaldes in Bayern stark im Blickfeld der Offentlichkeit steht.

Neben der vorbildlichen und nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes bildet v.a. auch ethisches
Verhalten die Grundlage fir langfristigen Erfolg und die Akzeptanz des Handelns der Bayerischen
Staatsforsten in der Offentlichkeit. Gesetzestreue, Geschaftsmoral und Integritat sichern dabei die
Glaubwurdigkeit des Unternehmens. Gefahren, die zu Glaubwurdigkeits- bzw. Vertrauensverlusten

fuhren kdnnen, ist deshalb bereits praventiv entgegenzuwirken.

Die Bayerischen Staatsforsten haben sich Uber ihre Verhaltensgrundsatze zu dieser

Grundeinstellung der Unternehmensethik verpflichtet.

Auch Sie als Geschaftspartner der Bayerischen Staatsforsten tragen zum Erfolg unseres
Unternehmens entscheidend bei.
Daher mdchten wir auch unsere Lieferanten, Dienstleister und weiteren Geschaftspartner zu diesen

Grundsatzen verpflichten.

Die vorliegenden Grundsatze fir Geschaftspartner sind Bestandteil unserer nachhaltigen
Beschaffungs- und Geschaftsstrategie. Die Bayerischen Staatsforsten erwarten von ihren
Geschéftspartnern, dass sie die fur sie geltenden rechtlichen Vorgaben und fachlichen Standards,
wie Dbeispielsweise das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), die Internationalen
Menschenrechtskonventionen der ILO sowie die PEFC-Vorgaben befolgen und auf eine Einhaltung

der in diesem Dokument beschriebenen hoheren Standards hinarbeiten.

Die Geschaftspartner verpflichten sich aullerdem, die Einhaltung dieser Grundsatze in ihrer

Lieferkette weiterzugeben und an allen ihren Standorten und bei allen Tatigkeiten aktiv zu férdern.

N T P

rtin Neumeyer doIf Plochmann anfred Kréninger
Vorstandsvorsitzender Vorstand Vorstand
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1 Nachhaltig wirtschaften unter Beriicksichtigung von Gesetz und Ethik

Als einer der groten Forstbetriebe in Europa und Anstalt des o6ffentlichen Rechts, missen die
Bayerischen Staatsforsten bei all ihren Geschaftsprozessen und Marktaktivitaten eine Vielzahl an

rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beachten.

Gesetzestreue und ethisch einwandfreies Verhalten haben daher fir die Bayerischen Staatsforsten
héchste Bedeutung. Die geltenden Gesetze und Vorschriften sind zu jedem Zeitpunkt und ohne

Ausnahme zu beachten und einzuhalten.

Dies erwarten wir auch von unseren Geschaftspartnern. Bei tatsachlichen oder moglichen
Widerspriichen zwischen diesen Grundsatzen flr Geschaftspartner und geltenden Gesetzen sowie
Vorschriften haben die Geschéaftspartner die Bayerischen Staatsforsten darlber in Kenntnis zu

setzen.

2 Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und
Behorden

Transparenz, Mitverantwortung, ethische Werte sowie Integritdt und Ansehen der Bayerischen
Staatsforsten haben im Umgang mit Dritten héchste Prioritat. Die Zusammenarbeit mit Dritten, deren
Geschéaftsgebaren gegen allgemeinglltige ethische Werte verstofit, wird unterlassen. Gleichzeitig

erwarten wir dies auch von unseren Geschéaftspartnern.

Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Bereitstellung des Rohstoffes Holz. Wir
engagieren uns fur den verstarkten Einsatz von Holz als nachwachsenden Wertstoff sowie die
Verwendung von Holzprodukten.

Fir unsere Kunden und Lieferanten sind wir ein kompetenter und zuverlassiger Partner. Dabei
halten wir uns an alle Vorgaben aus dem Kartellrecht. Dies erwarten wir auch von unseren

Geschaftspartnern.

Als Anstalt des 6ffentlichen Rechts pflegt das Unternehmen auch einen partnerschaftlichen Umgang
mit Behdérden und weiteren hoheitlichen Stellen. Dieser ist gepragt von gegenseitigem Vertrauen

und Wertschatzung.

3 Verantwortung in der Gesellschaft

Unsere naturnahe Waldbewirtschaftung ist in der Gesellschaft breit akzeptiert. Wir genie3en

Vertrauen und werden als engagiertes, verantwortungsvolles Unternehmen wahrgenommen.

Die vielféltigen Anspriche der Gesellschaft an den Wald sind uns bewusst. Mit offener und

transparenter Kommunikation gelingt uns ein erfolgreicher Interessenausgleich auf allen Ebenen.
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Unser praktisches Handeln steht im Einklang mit unserem gesetzlichen Auftrag, unsere
Geschéftspartner sind  hierbei ein unverzichtbarer Teil. Wir erwarten von unseren
Geschéftspartnern, dass sie uns bei unserem Anspruch, den Staatswald zum Wohle der

Gesellschaft umfassend, vorbildlich und naturnah zu bewirtschaften, unterstttzen.

4 Arbeitssicherheit, Okologie und Nachhaltigkeit

Arbeitssicherheit:

Der Arbeits- und der Gesundheitsschutz aller Beschaftigten sind den Bayerischen Staatsforsten ein
wesentliches Grundanliegen. Ein hoher Standard an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist
deshalb klares Betriebsziel der Bayerischen Staatsforsten. Um diesen hohen Standard zu
gewahrleisten, mussen im Zweifelsfall andere 6konomische, soziale oder 6kologische Betriebsziele

in den Hintergrund treten.

Auch unsere Geschéaftspartner sind aufgerufen, ihre Verpflichtung und Verantwortung diesbeziglich
wahrzunehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein moglichst gefahrloses Arbeiten
ermdglichen. Alle Beschaftigten der Bayerischen Staatsforsten, aber auch die Beschéftigten unserer
Dienstleister haben bei Planung, Arbeitsvorbereitung, Arbeitsdurchfliihrung und Arbeitskontrollen
den Arbeits- und den Gesundheitsschutz zu berlcksichtigen. Getroffene ArbeitsschutzmalRnahmen

werden von allen unterstitzt, regelmafig Gberprift und standig verbessert.

Okologie und Nachhaltigkeit:

Der grofRen sozialen und 6kologischen Verantwortung, die wir als Bayerische Staatsforsten fir die
bayerische Bevdlkerung und die nachfolgenden Generationen tragen, sind wir uns alle bewusst. Wir
kommen nicht nur unserem Bewirtschaftungsauftrag nach, sondern setzen uns fir Natur- und
Umweltschutz im bayerischen Staatswald ein. Wir sichern die 6kologische Stabilitdt des bayerischen
Staatswaldes fur nachfolgende Generationen durch den Aufbau eines gesunden, naturnahen und
leistungsfahigen Mischwaldes. Wir gehen mit den uns anvertrauten Lebensrdaumen sowie Tier- und

Pflanzenarten verantwortungsvoll um und verbessern die Biodiversitat.

Im Sinne einer umfassenden Nachhaltigkeit gehort die Okologie gemeinsam mit der sozialen und
Okonomischen  Verantwortung zu den  Eckpunkten einer modernen, naturnahen
Waldbewirtschaftung.

Die flr uns wichtigsten gesetzlichen Vorgaben finden sich im Staatsforstengesetz, im Bayerischen
Waldgesetz und in den Naturschutzgesetzen wieder. Auch internationale Abkommen (z. B.
Ubereinkommen zur biologischen Vielfalt) und die Standards der Zertifizierung PEFC sind

Grundlagen fir die vorbildliche Umsetzung unserer Ziele.
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Auch von unseren Geschéaftspartnern erwarten wir daher, dass Entscheidungen nicht allein auf
Grund 6konomischer Gesichtspunkte getroffen werden, sondern sie sich zudem dem Schutz der
Umwelt, der Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie zur Umsetzung der

vorgenannten Nachhaltigkeitsziele verpflichten.

5 Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte

Als einer der groéfiten Forstbetriebe Europas, verpflichten sich die Bayerischen Staatsforsten zur
Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte in ihrer gesamten Wertschopfungskette. Jede Art von
Zwangsarbeit (moderne Sklaverei), Kinderarbeit und menschenunwirdigen Arbeitsbedingungen

werden strikt abgelehnt.

Die Gesundheit unserer Beschaftigten und der Beschaftigten unserer Geschaftspartner sowie damit
verbunden der Arbeitsschutz stehen an erster Stelle. Gleichzeitig werden geltende
Arbeitszeitgesetze eingehalten, eine faire Entlohnung und Sozialleistungen sind eine
Selbstverstandlichkeit. Die freie MeinungsaulRerung und Versammlungsfreiheit werden jederzeit

gewahrleistet.

Als Bayerische Staatsforsten betreiben wir nachhaltige Waldbewirtschaftung nach dem PEFC-
Standard. Hiertber sind wir u. a. zu den Internationalen Menschenrechtskonventionen der ILO
(=International Labour Organisation) verpflichtet. Ebenso erwarten die Bayerischen Staatsforsten
von ihren Geschéftspartnern die Achtung und Einhaltung dieser Menschen- und Arbeitsrechte.
Gleichzeitig verpflichten wir unsere Geschéaftspartner dazu, auf die in diesen Grundsatzen

genannten hdéheren Standards hinzuarbeiten.

So unterlassen und verhindern unsere Geschéaftspartner jede Form von No6tigung, Diskriminierung
oder Ungleichbehandlung ihrer Beschéaftigten. Benachteiligungen durch den Geschaftspartner z. B.
aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Gesundheitsstatus, Behinderung, Nationalitat, Religion
oder Weltanschauung, sexueller Identitat, Mitgliedschaft in Arbeitnehmerorganisationen oder
politischer Meinung bzw. jeglichen anderen Merkmalen, die gesetzlich oder Uber ILO-
Ubereinkommen geschiitzt sind, sind zu unterlassen, sei es aktiv oder mittels passiver

Unterstutzung.

Wir erwarten von unseren Geschéaftspartnern, dass sie wachsam gegeniber moglichen
Menschenrechtsverletzungen sind, sowohl in ihrem Unternehmen als auch in der vor- und
nachgelagerten  Wertschopfungskette. Bei  Zuwiderhandlung verpflichten  wir unsere

Geschéftspartner darauf, die zustandigen Stellen aufzusuchen und den Verstol zu melden.

UP-HB-002 Seite 6 von 9 Version: 01.00
Verhaltensgrundsatze Geschaftspartner Stand: 06/2024

33



/4 5/ vcrisCHE
. . STAATSFORSTEN
Unternehmensphilosophie Nachhaltig Wirtschaften.

6 Anti-Korruption

Korruption im Allgemeinen bezeichnet den regelwidrigen Tausch von Vorteilen. Ein Vorteil ist jede
Leistung, auf die der Empfanger keinen Anspruch hat und die seine persdnliche oder wirtschaftliche

Lage objektiv verbessert. Strafbar machen sich die Handelnden auf beiden Seiten.

Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Vorteilsgewahrung sind mit den Werten der
Bayerischen Staatsforsten und deren regulatorischen Vorgaben unvereinbar. In Zusammenhang mit
Geschaftstatigkeiten jeglicher Art durfen die Beschaftigten der Bayerischen Staatsforsten den
Geschéaftspartnern, deren Angestellten, 6ffentlichen Institutionen oder sonstigen Dritten sowie
anderen Beschaftigten der Bayerischen Staatsforsten keine unzulassigen Vorteile verschaffen oder

solche annehmen.
Umgekehrt erwarten wir dies auch von unseren Geschaftspartnern.

Die nachfolgenden Regeln sind von und im Umgang mit allen Geschéaftspartnern und 6ffentlichen
Institutionen zu beachten. Geschenke, Gefalligkeiten, Einladungen 2zu Veranstaltungen,

Bewirtungen oder sonstige Verglinstigungen dirfen nur gewahrt oder angenommen werden, wenn:

¢ sie nicht das geltende Recht oder die ethischen Grundséatze der Bayerischen Staatsforsten

verletzen,

e der Rahmen der geschaftlichen Gepflogenheiten in der betreffenden Region nicht
Uberschritten wird (z. B. bei Bewirtungen eine angemessene Auswahl von Speisen und

Getranken),

¢ sie keinen unangemessen hohen Wert besitzen und nicht als Bestechung oder unzulassige
Vorteilsannahme angesehen oder verstanden werden kdnnen - die Annahme von Geld- oder

geldahnlichen Geschenken (z. B. Gutscheinen) ist generell untersagt -,

e sie sich betreffend Einladungen im uUberwiegenden geschaftlichen Kontext bewegen und

keinen Uberwiegenden Freizeitcharakter aufweisen,

e sie weder dem Ansehen der Bayerischen Staatsforsten schaden noch die Person in

Verlegenheit bringen, wenn sie bekannt werden.

Obenstehende Vorgaben und Grundsatze gelten sowohl flir das Annehmen als auch das Gewahren

von Geschenken, Einladungen und Verglnstigungen.

7 Umgang mit Interessenskonflikten

Geschéaftliche und private Interessen werden bei den Bayerischen Staatsforsten strikt getrennt. Die
eigene Stellung im Unternehmen darf von Einzelnen nicht zum eigenen Vorteil oder dem Vorteil der

eigenen Familie oder von Freunden missbraucht werden. Alle Beschéaftigten des Geschaftspartners
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sind aufgefordert, jegliche vermuteten oder tatsachlichen Interessenskonflikte im Zusammenhang
mit den Bayerischen Staatsforsten zu offenbaren. Insofern erwarten wir von unseren
Geschéftspartnern, dass diese Entscheidungen bezogen auf ihre Geschéaftstatigkeit mit den

Bayerischen Staatsforsten ausschlief3lich auf Grundlage sachlicher Kriterien treffen.

8 Umgang mit Wissen und Daten

Personenbezogene Daten, geistiges Eigentum und Urheberrechte werden von den Bayerischen

Staatsforsten geachtet und geschitzt.

Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse sowie Informationen, die nicht 6ffentlich zuganglich gemacht
worden sind, sind vertraulich zu behandeln und dirfen nicht preisgegeben werden. Dies gilt auch fur
andere Informationen, zu deren Geheimhaltung die Bayerischen Staatsforsten, ihre Vertragspartner

und Kunden verpflichtet sind oder ein Interesse daran haben.

Umgekehrt erwarten wir auch von unseren Geschaftspartnern die aktive Sicherung vertraulicher
Daten und Informationen gegen Zugriffe durch Dritte entsprechend den bestehenden

Sicherheitsbestimmungen.

Dies bedeutet, dass Beschaftigte in regelmaBigen Schulungen sensibilisiert und zur
Verschwiegenheit verpflichtet werden sollen. Es beinhaltet auch den verantwortungsvollen Umgang
mit Technologien wie Cloud-Diensten, Social Media und Systemen auf Basis kinstlicher Intelligenz.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist der Schutz von Daten und Systemen mittels technischer
und organisatorischer Sicherheitsmalinahmen sowie deren kontinuierliche Verbesserung auf Basis
der geltenden Standards. Dazu zahlt auch ein angemessenes Risikomanagement und dass eigene
Produkte und Dienstleistungen im Hinblick auf Sicherheit dem Stand der Technik entsprechen und

— soweit vorhanden — gesetzliche Vorgaben einhalten.

9 Selbstverpflichtung und Dialog in der Wertschopfungskette

Alle Geschéftspartner der Bayerischen Staatsforsten sollen tiber die notwendigen Ablaufe verfligen,
um die Einhaltung der aufgefihrten Grundsatze fir Geschéaftspartner zu gewahrleisten. Die
Bayerischen Staatsforsten erkennen an, dass die Erreichung der in diesen Grundsatzen
festgelegten Standards ein dynamischer Prozess ist und ermutigt den Geschéaftspartner, seine

Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Der Geschaftspartner vermittelt die vorliegenden Grundsatze seinen Subunternehmern und
sonstigen Geschaftspartnern. Er fordert seine Geschaftspartner auf, ihrem Handeln dieselben

Standards zu Grunde zu legen.
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Der Geschaftspartner muss dazu seine Subunternehmen und Geschaftspartner mit Bedacht
auswahlen und dafur Sorge tragen, dass Risiken einer Verwicklung in illegales Geschaftsgebaren
oder in Aktivitaten, die den Anforderungen dieser Grundsatze widersprechen, so weit wie mdglich

erkannt und vermieden werden konnen.

10 Einhaltung der Grundsatze und Meldewege bei VerstoRen

Samtliche Geschéaftsbeziehungen zwischen den Bayerischen Staatsforsten und unseren
Geschéftspartnern missen auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Zusammenarbeit basieren. Durch die
Annahme der Grundsatze fir Geschéaftspartner verpflichtet sich der Geschéaftspartner, diese
Anforderungen bei seinen Betriebsablaufen sowie in seiner Lieferkette einzuhalten. Dies sollte durch

eine transparente Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten erfolgen.

Die Geschéaftspartner missen zudem in der Lage sein, auf Nachfrage ihre Einhaltung der
Anforderungen nachweisen zu kdénnen. Die Bayerischen Staatsforsten sind berechtigt z. B. tber
Gesprache, Fragebdgen zur Selbsteinschatzung oder Vor-Ort-Audits zu prifen, ob der

Geschéftspartner die Anforderungen der Grundsatze fir Geschaftspartner einhalt.

Sollte der Geschéftspartner den Bayerischen Staatsforsten das Recht, die Einhaltung der
Grundsatze fir Geschéaftspartner zu prifen, verweigern oder identifizierte Verstd3e nicht innerhalb
eines angemessenen Zeitraums berichtigen, stellt dies einen wesentlichen Verstol} gegen diese
Grundsatze fur Geschaftspartner dar. Infolgedessen sind die Bayerischen Staatsforsten berechtigt,

das Vertragsverhaltnis mit dem Geschéaftspartner ggf. zu beenden.

Alle Geschaftspartner haben die Mdglichkeit, Hinweise auf grobes Fehlverhalten, insbesondere im
Bereich der Umwelt-, Menschen- und Arbeitsrechte zu melden. Erster Ansprechpartner hierfir ist
grundsatzlich immer der Ansprechpartner des Geschaftspartners bei den Bayerischen
Staatsforsten.  Darlber  hinaus kann das LkSG-Hinweisgebersystem (LkSG =
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) der Bayerischen Staatsforsten bei der Ratisbona Compliance

GmbH genutzt werden: Bayerische Staatsforsten | LkSG-Hinweisgebersystem (baysf.de)

11 Kontakt

Sollten Sie Fragen rund um das Thema Compliance oder zu diesen Grundsatzen flr
Geschéftspartner haben, zégern Sie nicht, uns direkt zu kontaktieren:

Bayerische Staatsforsten A6R

Zentrale Regensburg

TillystraBe 2

93053 Regensburg

compliance@baysf.de
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VI.

VII.

BEWERBERERKLARUNG
zur Vergabe o6ffentlicher Auftrage

Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir den Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie von
Sozialbeitrdgen nachgekommen bin/sind und meine/unsere Arbeitnehmer ordnungsgemafl zur
Sozialversicherung angemeldet sind sowie nach den Vorschriften des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
bezahlt werden.

Fur die bei mir/uns beschéftigten auslandischen Arbeithnehmer liegen vor:

- fur (Nicht-EU-) Birger von Drittstaaten die Kopie des Aufenthaltstitels, aus dem die Erlaubnis zur
Ausubung einer Erwerbstétigkeit ersichtlich ist (§ 4 AufenthG) sowie ein (bei der jeweiligen Deutschen
Botschaft zu beantragendes) einsatzbezogenes ,Vander Elst*-Visa

- fur auslandische EU-Burger:
eine Kopie des Personalausweises bzw. des Reisepasses. Gleichgestellt sind Birger des
Européischen Wirtschaftsraumes (Island, Norwegen Liechtenstein) sowie Birger der Schweiz.

Nur fir Bewerber mit Sitz im Ausland und Bewerber, die Arbeitnehnmer von einem Verleiher mit
Sitz im Ausland entleihen und nur in den Bereichen des § 2a SchwarzArbG:

Ich/Wir erklare/n auerdem, dass ich/wir die Meldpflicht gemaR § 16 MiLoG ordnungsgemal erfillen
werde/n, sowie die nach § 20 MiLoG erforderliche Versicherung erbringen werde/n.

Nur fur Bewerber, die Arbeitnehmer nach § 8 SGB IV und in den in § 2a SchwarzArbG genannten
Bereichen beschaéftigen:

Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir den Melde- und Dokumentationspflichten gemall § 17 MiLoG
ordnungsgeman nachkommen werde/n.

Entsprechende Nachweise werde/n ich/wir im Falle der Auftragserteilung unaufgefordert vor
Beginn der vertraglichen Leistung dem Auftraggeber vorlegen und bis zur vollstandigen
Auftragserfullung laufend erganzen.

Mein/unser Betrieb ist Mitglied folgender Berufsgenossenschaften:

Bezeichnung Mitgliedsnummer

Bezeichnung Mitgliedsnummer

(Bewerber, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den fir sie zustéandigen Versicherungstrager an.)

. lch/Wir erklare/n ferner, dass weder das Unternehmen noch Angehérige des Unternehmens im

Zusammenhang mit der Téatigkeit fir das Unternehmen nach § 8 des Gesetzes zur Bekdmpfung der
Schwarzarbeit wegen illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbulRe von wenigstens 2.500,-
€ belegt worden sind. Straf- oder BuR3geldverfahren wegen Verstol3es gegen das genannte Gesetz sind
gegen mich/uns nicht anhéngig.

Ich/Wir erklare/n zudem, dass ich/wir in der Vergangenheit nicht wegen eines Verstol3es nach § 21 MiLoG
mit einer GeldbuRRe von wenigstens zweitausendfuinfhundert Euro belegt worden bin/sind und somit nicht
geman 8 19 Abs. 1 MiLoG von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen bin/sind.

Des Weiteren erklare/n ich/wir, dass uber mein/unser Vermégen kein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren ertffnet oder die Eroffnung beantragt oder dieser Antrag mangels
Masse abgelehnt worden ist. Ich/Wir befinde/n mich/uns auch nicht in Liquidation.

Den Einsatz von Subunternehmern mache/n ich/wir davon abhangig, dass diese gegeniiber dem
Forstbetrieb eine gleichartige Erklarung abgeben und keine sonstigen Grinde gegen den Einsatz
sprechen.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir bei Nichtabgabe der Erklarung bzw. bei unvollstandiger, nicht rechtzeitiger
oder wissentlich falscher Abgabe der Erklarung bei dieser Auftragsvergabe unbericksichtigt bleibe/n.

Anlagen: Nachweis einer PEFC-anerkannten Zertifizierung
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Beschaffung

Meldung der im Bereich des Forstbetriebs eingesetzten auslandischen Arbeitskrafte (siehe auch Bewerbererklarung)

Meldung muss erst nach Zuschlagserteilung abgegeben werden!
Die Meldung ist im angegebenen Zeitraum aktuell zu halten. Vor jedem Einsatz einer auslandischen Arbeitskraft missen die erforderlichen Nachweise und diese Meldung
aktualisiert dem Forstbetrieb vorgelegt sein. Die Meldung enthélt jeweils alle im angegebenen Zeitraum eingesetzten auslandischen Arbeitskréfte.

Firma: Fur eingesetzte auslandische Arbeitskrafte sind die nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen arbeitsrechtlichen
Genehmigungen vorzulegen:
- Fur auslandische EU-Blrger eine Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses.
Gleichgestellt sind Birger des Europaischen Wirtschaftraumes (Island, Norwegen, Liechtenstein) sowie Blrger der Schweiz.
- Fur (Nicht-EU-)Burger von Drittstaaten die Kopie des Aufenthaltstitels aus dem die Erlaubnis zur Ausiibung einer Erwerbstatigkeit ersichtlich

Zeitraum: ist (8 4 AufenthG) sowie ein (bei der jeweiligen Deutschen Botschaft zu beantragendes) einsatzbezogenes ,Vander Elst“-Visa.
Stand:
In der Firma Welche Nachweise wurden dem
Name Einsatzbereich Herkunftsland Geburtsdatum tétig seit Forstbetrieb vorgelegt?
BE-FB-011 Version: 01.06
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Beschaffung ,’A BAYERISCHE

Bei Auftragen ab einer Hohe von 30.000 Euro ist die Bayerische Staatsforsten AOR als
offentlicher Auftraggeber gem. 8 19 Abs. 4 MiLoG verpflichtet, fur Bieter, welche den
Zuschlag erhalten sollen, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister (GZR) nach § 150a der Gewerbeordnung einzuholen.

Auskunft aus dem GZR Uber eine

juristische Person der Personenvereinigung

nattrliche Person

Kategorie 1:
Angaben zur juristischen Person bzw. Personenvereinigung (GmbH, OHG, KG, AG etc.)

Rechtsform:
Nummer der Eintragung:
Registergericht:

Sitz der Firma

Name (Firma)

StralRe, Hausnummer:
PLZ, Ort:

Land:

Anschrift der Firma (falls abweichend)
StralRe, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Land:

Kategorie 2:
Angaben zur nattrlichen Person

Familienname:
Vorname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staatsangehorigkeit:

Hinweis:

Bitte immer alle Felder der zutreffenden Kategorie ausfillen, da ansonsten keine Abfrage durch den
Strategischen Einkauf getatigt werden kann.

BE-FB-025 Version: 01.00
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Nutzungsbedingungen und
datenschutzrechtliche Einwilligung fur
IT-Dienste der

Bayerischen Staatsforsten

(Nutzungsbedingungen IT-Dienste)

1 Zweck

(1) Die Bayerischen Staatsforsten stellen fur die von ihr vertraglich beauftragten
Leistungsnehmer im Rahmen bestehender Dienstleistungsvertrage unentgeltlich und zeitlich
befristet Gerate, Anwendungen, Daten und Dienste zur elektronischen Unterstiitzung von
Geschéftsprozessen — im Folgenden Dienste genannt — zur Verfigung. Hierzu z&hlen bspw.
in das Netzwerk der Bayerischen Staatsforsten integrierte Smartphones, Apps fur die
Erfassung von Borkenké&ferbefall und die hierfur erforderlichen technischen Schnittstellen.
Die Dienste ermdglichen den gesicherten, digitalen Informationsaustausch zwischen dem
Nutzer und den Bayerischen Staatsforsten und unterstiitzen den gemeinsamen

Geschéftsprozess.

(2) Diese Nutzungsbedingungen regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten im

Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste.

(3) Mit seiner ausdriicklichen datenschutzrechtlichen Einwilligung willigt der Nutzer in die im

Folgenden dargestellte Nutzung seiner Daten ein.

2 Nutzungsregelungen

(1) Jeder Nutzer der Dienste tragt die vollstandige Verantwortung fur die von ihm erfassten,

Ubermittelten, abgerufenen und gespeicherten Inhalte.

(2) Eine Nutzung der Dienste zu privaten Zwecken oder zu Zwecken, die nicht unmittelbar

der Vertragserfiullung dienen, ist nicht zulassig.

(3) Jeder Nutzer der Dienste ist verpflichtet, jedwede missbrauchliche Nutzung der
vorgenannten Dienste zu unterlassen und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zu

einer solchen missbrauchlichen Nutzung gehdren insbesondere:
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¢ Die Weitergabe von personlichen Zugangsdaten (wie. Z.B. Benutzerkennung und

Kennwort) zu den Diensten;

e das Abrufen, Verbreiten oder Speichern von Inhalten sowie die Nutzung von Internet-
Diensten, die gegen datenschutzrechtliche, persdnlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche

oder strafrechtliche Bestimmungen oder Bestimmungen zum Jugendschutz verstol3en;

e das Abrufen, Verbreiten oder Speichern von beleidigenden, verleumderischen,
verfassungsfeindlichen, rassistischen, Gewalt verherrlichenden oder pornografischen
AuRerungen, Abbildungen oder sonstigen Inhalten inklusive der Nutzung von Diensten,

die solche Inhalte speichern oder verbreiten;

o die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder
Produkten, die gesetzlich geschitzt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte)

belastet sind, ohne hierzu ausdriicklich berechtigt zu sein;

e Aktivitaten, die den berechtigten Interessen der Bayerischen Staatsforsten oder deren

Ansehen in der Offentlichkeit schaden:

e Aktivitaten, die sich gegen die Sicherheit oder die Verfigbarkeit von IT-Systemen der
Bayerischen Staatsforsten richten (z.B. Angriffe auf die Infrastruktur, auf die Firewall,

etc.).

(4) Der Zugang zu den Diensten erfolgt erst nach der konkreten Zustimmung des Nutzers
zu diesen Nutzungsbedingungen und seiner entsprechenden datenschutzrechtlichen

Einwilligung.

(5) Sicherheitseinrichtungen bzw. —einstellungen, die in den Diensten vorhanden sind,

durfen vom Nutzer nicht abgeschaltet, abgeschwécht oder sonst wie verandert werden.

(6) Jeder Nutzer der Dienste ist verpflichtet, Inhalte oder Aktivitdten, die gegen eine der
oben genannten Regelungen verstol3en und die fir ihn erkennbar sind, unverziglich dem IT-
Sicherheitsteam der Bayerischen Staatsforsten (unmittelbar erreichbar tber cert@baysf.de
oder +49 (89) 12224 380) zu melden.

(7) Der Nutzer ist verpflichtet, ihm zur Dienstenutzung Uberlassene Gerate pfleglich zu
behandeln und nur fir den vertraglich vorgesehenen Zweck zu verwenden. Eine Weitergabe
der Gerate an unberechtigte Dritte ist nicht zulassig. Bei Verlust oder Untergang von
Uberlassenen Geraten, hat der Nutzer unverziglich die Bayerischen Staatsforsten zu
informieren (E-Mail: hotline@baysf.de, Telefon: +49 (89) 12224 380). Uberlassene Geréte

sind zum Vertragsende vollstandig (inklusive Zubehor) zurtickzugeben.


mailto:cert@baysf.de

(8) Bei einem Verstol3 gegen die unter den Absatzen 1 bis 7 aufgefihrten Regelungen
kénnen die Bayerischen Staatsforsten den Zugang des Nutzers zu den Diensten unmittelbar
deaktivieren. In solchen durch sein Verschulden verursachten Fallen hat der Nutzer keinen

Anspruch auf den Ersatz von Schaden, die ihm aus der Deaktivierung entstehen.

3 Leistungsumfang und Gewahrleistung

(1) Die Bayerischen Staatsforsten erkléaren ihre Absicht, die Dienste den Nutzern im
Rahmen des Zumutbaren und der technischen und betrieblichen Mdglichkeiten

unterbrechungstfrei, leistungsféahig und technisch gesichert zur Verfiigung zu stellen.

(2) Die Bayerischen Staatsforsten tbernehmen keinerlei Gewahrleistung beziiglich der
Verfugbarkeit, der technischen Leistungsfahigkeit und der Sicherheit der Dienste. Soweit der
Nutzer fur die Dienstenutzung sein eigenes Endgerat verwendet, ist er fur Virenschutz,
Datensicherung oder weitere Sicherheitsvorkehrungen sein Endgerét betreffend unverandert

selbst verantwortlich.

(3) Die Bayerischen Staatsforsten setzen am Ubergang ins Internet aus Grinden der
Datensicherheit eine Firewall oder vergleichbare Sicherheitsmechanismen ein. Die
Bayerischen Staatsforsten behalten sich vor, Verbindungen und Dienste entsprechend ihrer
eigenen Sicherheitsvorschriften oder gesetzlicher Vorschriften zu sperren oder sonst wie zu

reglementieren.

(4) Ein Anspruch des Nutzers auf Freischaltung von bestimmten Verbindungen und

Diensten besteht nicht.

(5) In der Regel wird dem Nutzer im Rahmen und fur die Dauer des Vertragsverhaltnisses
von den Bayerischen Staatsforsten ein von ihr verwaltetes Endgerat (z.B. Smartphone) zur
Verfligung gestellt. Fur bestimmte Dienste wird das erforderliche Endgerat vom Nutzer
freiwillig und unentgeltlich in dessen eigener Verantwortung bereitgestellt. Der Nutzer ist in
diesen Féllen insbesondere dafir verantwortlich, dass die eingesetzten Geréate und deren
Software den von den Bayerischen Staatsforsten festgelegten Mindestanforderungen fur die

Nutzung der angebotenen Dienste entsprechen.

4 Haftung der Bayerischen Staatsforsten

(1) Die Nutzung der Dienste erfolgt grundséatzlich auf eigene Gefahr.

(2) Die Bayerischen Staatsforsten haften dem Nutzer auf Schadenersatz - gleich aus
welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit oder der Verletzung von

Leben, Kdrper oder Gesundheit.
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(3) Im Ubrigen ist die Haftung der Bayerischen Staatsforsten fiir Schaden einschlieBlich der

Folgeschaden ausgeschlossen.

5 Haftung des Nutzers

(1) Der Nutzer der Dienste haftet fur alle Schaden die den Bayerischen Staatsforsten aus,
wahrend oder in Folge seiner Nutzung entstehen, soweit der Nutzer fahrlassig oder

vorsatzlich die Schadigung herbeifihrt oder duldet.

(2) VerstoR3t der Nutzer fahrlassig oder vorsatzlich gegen die Nutzungsregelungen gemar3
Ziffer 2, sind die Bayerischen Staatsforsten insbesondere dazu berechtigt, auf Kosten des
Nutzers die erforderlichen Mal3hahmen zur Beseitigung des Missbrauchs oder dessen

Folgen zu ergreifen.

(3) Sieht die Nutzung der Dienste eine Bereitstellung von Geréten durch die Bayerischen
Staatsforsten vor, haftet der Nutzer insbesondere fir den Verlust und den Untergang sowie
die Beschadigung des Geréates soweit die Beschadigung durch schuldhafte, unsachgemalie

Behandlung des Gerates entstanden ist.

(4) Der Nutzer stellt die Bayerischen Staatsforsten darlber hinaus von allen Anspriichen

Dritter frei, die diese wegen Schaden geltend machen, welche sich aus seiner Nutzung der

vorgenannten Dienste ergeben und auf einem schuldhaften Verhaltens des Nutzers beruhen.

Die Freistellungspflicht erstreckt sich auch auf die Zinsen sowie die Kosten und Auslagen

eines Rechtsstreites. Die Einrede der mangelnden Prozessfiihrung ist ausgeschlossen.

6 Datenschutz / Einwilligung des Nutzers

(1) Mit der Registrierung des jeweiligen Nutzers zur Nutzung der Dienste werden folgende
Daten automatisiert gespeichert: Vor- und Nachname des Nutzers, Anschrift,
Telefonnummer, ggf. Firmenzugehdrigkeit, ggf. Anschrift der Firma, ggf. Funktion innerhalb

der Firma, E-Mail-Adresse (Registrierungsdaten).

(2) Bei der technischen Anmeldung an die Dienste werden der Zeitpunkt der An- und
Abmeldung, die MAC-Adresse des Endgerates und die zugewiesene IP-Adresse

automatisiert gespeichert (Anmeldedaten).

(3) Wahrend der Ubertragungs-Nutzung der Dienste werden folgende Daten erfasst und
gespeichert: IP-Adresse (vollstandig), Zeitstempel des Zugriffs, angeforderte URL und
Methode (Request Line), Status-Code der Antwort, Grél3e der Gbertragenen Daten,
aufrufende Seite (Referer) und Zeile, mit der sich den Dienst nutzende Software meldet

(User-Agent). Wahrend der Nutzung der Dienste erfasste oder veranderte Daten werden mit
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der Anmeldekennung (Benutzerkennung) und dem Zeitstempel der Erfassung bzw.

Anderung (auch Léschung) gekennzeichnet und gespeichert.

(4) Wahrend der Nutzung der Dienste werden folgende Daten erfasst und gespeichert: IP-
Adresse (vollstandig), Zeitstempel des Zugriffs, angeforderte URL und Methode (Request
Line), Status-Code der Antwort, Grol3e der Ubertragenen Daten, aufrufende Seite (Referer)
und Zeile, mit der sich den Dienst nutzende Software (User-Agent). Dariber hinaus werden
erfasste oder veranderte Daten mit der Anmeldekennung (Benutzerkennung) und dem
Zeitstempel der Erfassung bzw. Anderung (auch Loschung) gekennzeichnet und

gespeichert.

(5) Die o.a. erfassten und gespeicherten Daten werden ausschlief3lich zur Erflllung der
vertraglichen Zwecke, zur Erfullung gesetzlicher Vorschriften, zur Gewahrleistung der
Systemsicherheit, zur technisch erforderlichen Optimierung und Steuerung der technischen
Komponenten sowie zur Fehleranalyse und -korrektur innerhalb der Bayerischen
Staatsforsten verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit keine
gesetzliche Vorschrift dies erfordert. Die Zugriffe auf die 0.a. Funktionen sind auf die mit der
technischen Administration der Systeme betrauten Personen sowie die der IT-
Sicherheitsadministration begrenzt; diese Personen sind gem. Art. 5 BayDSG und § 88 TKG
auf das Datengeheimnis verpflichtet. Soweit ein strafrechtlich relevantes Verhalten des
Nutzers der Dienste vorliegt bzw. mit hinreichendem Verdacht vermutet wird, dirfen bzw.

mussen diese Daten an die Strafverfolgungsbehérden weitergegeben werden.

(6) Soweit keine anderen gesetzlichen Vorschriften eine langere Aufbewahrung verlangen,
werden die o. a. Protokolldaten nicht langer als 3 Monate gespeichert. Die
Aufbewahrungsfrist der mit der Anmeldekennung und dem Zeitstempel versehenen Daten
richtet sich nach solchen besonderen gesetzlichen Vorschriften und betragt demnach

regelmafig 10 Jahre.

(7) Daten auf Endgeraten, die dem Nutzer zur Dienstenutzung Uberlassen wurden, werden

nach dem Vertragsende und geléscht.

(8) Der Nutzer hat das Recht, von den Bayerischen Staatsforsten jederzeit Auskunft Gber
seine gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso hat der Nutzer das
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Loschung seiner personenbezogenen Daten. Wir
bitten zu beachten, dass im Falle der Sperrung oder Léschung seiner personenbezogenen
Daten die Zugangsberechtigung des Nutzers zu den Diensten entfallen kann, sofern diese
Daten fur den ordnungsgemalen Betrieb der Dienste erforderlich sind.
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(9) Der Nutzer ist damit einverstanden und erklart hiermit seine ausdrtickliche
Einwilligung, dass seine in den Absatzen 1 bis 4 genannten Daten zu den jeweils
genannten Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden geldscht,
sobald sie fur den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind. Eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt nicht. Der Nutzer kann jederzeit seine datenschutzrechtliche
Einwilligungserklarung in Schrift- oder Textform gegentiber den Bayerischen Staatsforsten
widerrufen. Wir bitten zu beachten, dass bei einer Nichterteilung der Einwilligung der Nutzer
keinen Zugang zu den Diensten erhélt bzw. im Falle des Widerrufs seiner Einwilligung seine

Zugangsberechtigung zu den Diensten entfallt.

(10) Der Nutzer ist hierbei auch damit einverstanden und erklart hiermit seine
ausdrickliche Einwilligung, dass von den Bayerischen Staatsforsten im Rahmen der
Dienstebereitstellung beauftragte Dienstleister und deren Unterauftragnehmer
personenbezogene Daten der Nutzer im Rahmen ihrer Dienstleistung verarbeiten, soweit die
Dienste der Bayerischen Staatsforsten wiederum deren Dienste und Dienstleistungen
verwenden. Der Nutzer erklart insoweit sein Einverstéandnis mit der Geltung der

Bestimmungen der Dienstleister zum Datenschutz und Datensicherheit.

7 Rechtsfolgen bei VersttRen

(1) Bei VersttRen oder einem begriindeten Verdacht des VerstoRRes gegen die Regelungen
dieser Nutzungsbestimmungen sind die Bayerischen Staatsforsten berechtigt, den Zugang
des Nutzers unverzlglich zu sperren und die Registrierungs-, Anmelde-, Zugangs- und

Protokolldaten zu sichern.

(2) Weitere rechtliche Schritte, insbesondere die Einbeziehung der
Strafverfolgungsbehdrden und die Geltendmachung von Schadensersatzansprichen,

bleiben den Bayerischen Staatsforsten unabh&ngig hiervon vorbehalten.
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8 Erklarungen des Nutzers

Mit der Unterschrift erklart der Nutzer, dass er diese Nutzungsbedingungen zur

Kenntnis genommen hat und anerkennt. Zudem erteilt er seine ausdriickliche

datenschutzrechtliche Einwilligung gemal Ziffer 6 dieser Nutzungsbedingungen.

Ort, Datum

Name des Nutzers Unterschrift des Nutzers

[0 Ausfertigung fiir den Nutzer

[0 Ausfertigung fiir die Bayerischen Staatsforsten

46



’A BAYERISCHE
STAATSFORSTEN

Nachhaltig Wirtschaften.

IT Dienstevereinbarung

Vereinbarung

zur Nutzung von IT-Diensten und -Geréaten

(IT Dienstevereinbarung)

zwischen

Bayerische Staatsforsten AOR

vertreten durch
im Folgender;.I.B.;ySF genannt
und
Dienstenutzer .....

vertreten durch

im Folgenden Dienstenutzer genannt

Stand: 19.06.2017 Seite 1 von 11



STAATSFORSTEN

Nachhaltig Wirtschaften.

_ _ ”A BAYERISCHE
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1 Zweck

(1) Die BaySF stellen fur die von ihr vertraglich beauftragten Leistungsnehmern im Rahmen
bestehender Dienstleistungsvertrage unentgeltlich und zeitlich befristet Gerate, Anwendun-

gen, Daten und Dienste zur elektronischen Unterstiitzung von Geschaftsprozessen — im Fol-
genden Dienste genannt — zur Verfligung. Hierzu zahlen bspw. in das Netzwerk der BaySF

integrierte Smartphones, Apps fir die Erfassung von Borkenkaferbefall und die hierfir erfor-
derlichen technischen Schnittstellen. Die Dienste ermdglichen den gesicherten, digitalen In-
formationsaustausch zwischen dem Dienstenutzer und der BaySF und unterstitzen den ge-

meinsamen Geschaftsprozess.

(2) Diese Vereinbarung regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten im Zusammenhang

mit der Nutzung der Dienste durch den Dienstenutzer.

2 Leistungsumfang

(1) Die BaySF entwickeln die fur die Dienste erforderliche Software und Schnittstellen bzw.
stellen diese bereit. Sie betreibt die fir den Betrieb der Dienste erforderliche technische und
logische IT-Infrastruktur wie Server, Datenbanken und Netzwerke sowie Software und
Schnittstellen und stellt die Dienste Uber das Internet oder das interne Netzwerk der BaySF
zur Verfuigung. Im Leistungsumfang enthalten sind ggf. die fiir die Dienstnutzung erforderli-
chen Endgeréte (z.B. Smartphones). Die BaySF kann sich fiir die Entwicklung und den Be-
trieb der Dienste Erfullungsgehilfen oder Dienstleistern wie z.B. eines technischen Dienste-

betreibers bedienen.

(2) Die BaySF raumen dem Dienstenutzer das Recht zur Nutzung der Dienste bzw. Daten
im Rahmen des jeweils wirksam bestehenden Dienstleistungsvertrages mit der BaySF ein.
Die Nutzung durch den Dienstenutzer fir die Zwecke Dritter ist nicht zuldssig. Ausgenom-
men hiervon ist der Fall, dass der Dritte fir den Dienstenutzer im Rahmen des Vertrages mit

der BaySF als dessen Unterauftragnehmer tatig wird.

3 Gewahrleistung

(1) Die BaySF erklaren ihre Absicht, dem Dienstenutzer die Dienste im Rahmen des Zumut-
baren und der technischen und betrieblichen Moglichkeiten unterbrechungsfrei, leistungsfa-

hig und sicher zur Verfigung zu stellen.

Stand: 19.06.2017 Seite 2 von 11



’A BAYERISCHE
STAATSFORSTEN

Nachhaltig Wirtschaften.

IT Dienstevereinbarung

(2) Die BaySF ist bemuht, auftretende Fehler oder Stérungen unverzuglich zu beheben oder
Ersatzldsungen anzubieten. Ein verbindlicher Anspruch des Dienstenutzers auf Verfugbar-
keit, Qualitat und Sicherheit der Dienste besteht jedoch nicht.

(3) Dabei wird folgendes Dienstleistungsniveau angestrebt:

a. Servicezeit fur die Dienste
Servicezeit: Montag — Freitag: 8:00 — 17:00 Uhr
Uberwachter Dienstebetrieb: Montag — Freitag: 8:00 — 17:00 Uhr
Nicht-Uberwachter Dienstebetrieb: Montag — Freitag: 17:00 — 8:00 Uhr
Samstag, Sonntag, gesetzl. Feiertage am
Standort Minchen: 0:00 — 24:00 Uhr

b. Verflgbarkeit der Dienste
Monatliche Verfligbarkeit: 99,5% wéahrend der Servicezeit
Jahrliche Verfugbarkeit: 99,5% wahrend der Servicezeit

Maximale zusammenhangende Ausfallzeit: 2 Stunden

c. Reaktionszeit
Reaktionszeit bei Systemausfallen: 2 Stunden wahrend der Servicezeit

Reaktionszeit sonst: 4 Stunden wahrend der Servicezeit

(4) Die BaySF leistet wahrend der Servicezeit Unterstlitzung (Support) bei Fragen zur Be-

dienung der Anwendungen und zur Registrierung bzw. Anmeldung bei den Diensten. Hierfir
benennt der Dienstenutzer maximal 2 Personen, Uber die Supportanfragen an die BaySF ge-
richtet werden und an die sich die BaySF im Unterstitzungsfall wenden kann. Supportanfra-
gen sollen im Regelfall per E-Mail gestellt werden. Der Support erfolgt in deutscher Sprache.

Kontaktdaten flr Ansprechpartner des Dienstenutzers:
Name: .........coeviiiinnnn. CJE-Mail: oo ,Telr o CFaxo o

Name: ....coovvviiiiiiiinn, CJE-Mails oo ,Telr oo CJFax: oo,

Kontaktdaten BaySF Support:

E-Mail: hotline@baysf.de, Tel.: +49 (89) 12224-380, Fax.: +49 (89) 12224-383
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(5) Die BaySF ist berechtigt, auf3erhalb der Servicezeit jederzeit Wartungsarbeiten an den
Diensten vorzunehmen und die Dienste dafiir ganz oder teilweise fiir den Zeitraum der War-
tungsarbeiten auf3er Betrieb zu nehmen. Wartungsarbeiten wahrend der Servicezeit werden
nur vorgenommen, wenn damit ein fur die Dienstelandschaft insgesamt bedrohlicher Zustand
behoben werden soll (Notfallwartung). Die BaySF wird planbare Wartungsarbeiten frihzeitig,
mindestens jedoch eine Woche vor der Durchfiihrung der Arbeiten, ankiindigen. Bei Notfall-
wartungen sind die BaySF bemiiht, diese zumindest kurzfristig anzukiindigen.

(6) Die BaySF erklart darliber hinaus ihre Absicht, die Integritat der erfassten und verarbei-

teten Daten im Umfang der fir sie geltenden gesetzlichen Anforderungen zu gewahrleisten.

(7) Die BaySF gewahrleistet die Daten- und Dienstesicherheit im Rahmen und im Umfang
der fir sie einschlagigen gesetzlichen und ggf. dartiber hinaus gehenden internen Vorschrif-

ten.

(8) Ein Uber die Abséatze (6) und (7) hinaus gehender Anspruch des Dienstenutzers auf
Richtigkeit und Integritat der Daten bzw. Einhaltung und Implementierung von gesetzlichen
Vorschriften zur Daten- und Dienstesicherheit besteht nicht, sofern sie sich nicht aus diesem
Vertragsverhaltnis unmittelbar ergeben. Insbesondere kann die Abbildung bzw. Einhaltung
gesetzlicher Anforderungen des Dienstenutzers, die die BaySF nicht unmittelbar betreffen,
nicht zum Gegenstand der Diensteentwicklung oder des Dienstebetriebes gemacht werden.
Sind einzelne solche gesetzlichen Anforderungen des Dienstenutzers nicht erfullt, ist eine
(weitere) Nutzung der Dienste durch den Dienstenutzer untersagt. Der Dienstenutzer infor-
miert die BaySF daruber unverziglich. Die BaySF wird daraufhin unverzuglich die Dienste-

bereitstellung fir den Dienstenutzer einstellen.

(9) Die BaySF setzen am Ubergang ins Internet aus Griinden der Datensicherheit eine Fire-
wall oder vergleichbare Sicherheitsmechanismen ein. Die BaySF behalten sich vor, Verbin-
dungen und Dienste entsprechend ihrer eigenen Sicherheitsvorschriften, Vorschriften des
technischen Dienstbetreibers sowie gesetzlicher Vorschriften zu sperren oder anderweitig zu
reglementieren. Soweit die Sperrung bzw. Reglementierung die Dienstenutzung durch den
Dienstenutzer beeintrachtigt, wird die BaySF den Dienstenutzer im Vorfeld dartber informie-
ren. Ausgenommen hiervon sind Sperrungen und Reglementierungen bei Sicherheitsvorfal-

len.

(10) Ein Anspruch des Dienstenutzers auf Freischaltung von bestimmten Verbindungen und
Diensten oder die Installation bestimmter Software besteht nicht. Des Weiteren besteht kein

Anspruch auf die Fortentwicklung der Dienste.

Stand: 19.06.2017 Seite 4 von 11



’A BAYERISCHE
STAATSFORSTEN

Nachhaltig Wirtschaften.

IT Dienstevereinbarung

(11) Die BaySF entwickelt die Anwendungen fir bestimmte Geréte, Betriebssysteme und
Browser. Sie ist dabei bemuiht, mehrere und v.a. jeweils aktuelle Gerate, Betriebssystemver-
sionen und Browser zu unterstiitzen. Die BaySF gibt regelm&fRig eine Liste der unterstitzten
Gerate und Betriebssystemversionen heraus, die als Plattform fir die Dienstenutzung ver-
wendet werden kénnen (Mindestanforderungen). Ein dartiber hinaus gehender Anspruch auf
Unterstiitzung weiterer Gerate, Betriebssystemversionen oder Browser besteht nicht.

(12) Fur die Dienstebereitstellung verwendet die BaySF z.T. rechtm&Rig zugangliche ¢ffent-
lich verfigbare Daten wie z.B. Stral3enkarten oder sonstige Daten Dritter. Die BaySF Uber-
nimmt keine Gewahr fir die Vollstandigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualitat oder sonstige

gualitative Merkmale solcher Daten.

(13) Fur die Dienstebereitstellung verwendet die BaySF teilweise Daten und IT-Anwendun-
gen Dritter, deren Nutzung durch entsprechende Lizenzvereinbarungen geregelt ist. In sol-
chen Fallen ist die Nutzung der Dienste durch den Dienstenutzer durch die Lizenzvereinba-
rungen abgedeckt. Eine Nutzung der Daten und IT-Anwendung fir andere Zwecke als im

Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist nicht zulassig.

4 Beistellungen des Dienstenutzers

(1) Soweit die fur die Nutzung der Dienste erforderlichen Endgerate und Netzwerkverbin-
dungen (z.B. Zugang ins Internet) nicht von der BaySF zur Verfiigung gestellt werden, wer-
den vom Dienstenutzer freiwillig und unentgeltlich in dessen eigener Verantwortung solche
Endgerate und Netzwerkverbindungen bereitgestellt. Der Dienstenutzer ist hierbei insbeson-
dere dafiir verantwortlich, dass die von ihm eingesetzten Gerate und deren Software den von

der BaySF festgelegten Mindestanforderungen fiir die Nutzung der Dienste entsprechen.

(2) Fur Virenschutz, Datensicherung oder weitere Sicherheitsvorkehrungen seine Endge-
rate, Netzwerke oder sonstigen Systeme und Beistellungen betreffend ist unverandert der

Dienstenutzer verantwortlich.

5 Nutzungsregelungen

(1) Die BaySF gibt den Umfang und die Regelungen zur persoénlichen Nutzung der Dienste

durch den jeweiligen konkreten Nutzer vor (Nutzungsbedingungen IT-Dienste).

(2) Vor der ersten Nutzung der Dienste werden dem konkreten Nutzer die Nutzungsbedin-
gungen IT-Dienste zur Kenntnisnahme, Anerkennung und zur ausdricklichen Einwilligung

vorgelegt.
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(3) Ein Anspruch des Dienstenutzers zur Nutzung der Dienste ohne die jeweilige Kenntnis-
nahme, Anerkennung und ausdrickliche Einwilligung in die Nutzungsbedingungen IT-
Dienste seitens des einzelnen konkreten Nutzers besteht nicht.

6 Haftung der BaySF

(1) Die Nutzung der Dienste durch den Dienstenutzer, dessen Beschaftigte bzw. dessen Er-
fullungsgehilfen erfolgt auf eigene Gefahr. Gleiches gilt auch fiir vom Dienstenutzer beauf-

tragte Unterauftragnehmer.

(2) Die Verwendung der Dienste zum Zwecke der Navigation oder des Routings auf ¢ffentli-
chen oder Waldstral3en erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Dienstenutzers
bzw. dessen Mitarbeiter, Erflillungsgehilfen oder Unterauftragnehmer. Die Regelungen der
StralRenverkehrsordnung sowie die aktuelle Gefahrdungseinschatzung beim Transport blei-
ben unberihrt. Insbesondere berechtigt die Nutzung der Dienste nicht zur Nutzung der Wege
und Stral3en.

(3) Die BaySF haften dem Dienstenutzer im Rahmen dieser Vereinbarung auf Schadener-
satz - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit oder der

Verletzung von Leben, Korper oder Gesundheit.

(4) Im Ubrigen ist die Haftung der BaySF fiir Schaden einschlieRlich der Folgeschaden aus-

geschlossen.

(5) Die BaySF stellt den Dienstenutzer von Anspriichen Dritter frei, deren sie sich zur Diens-
teentwicklung und —betrieb bedient, soweit der Dienstenutzer die Dienste ordnungsgemal im
Rahmen des Dienstleistungsvertrages, dieser Vereinbarung und der konkret anerkannten
Nutzungsregelungen geman Ziffer 5 verwendet. Dies betrifft insbesondere Anspriiche aus

der Nutzung von Lizenzen und Daten sowie von technischer Infrastruktur.

7 Haftung des Dienstenutzers

(1) Der Dienstenutzer haftet fiir alle Schaden, die der BaySF aus, wahrend oder in Folge
der Nutzung der Dienste durch den Dienstenutzer, dessen Beschaftigte bzw. Erflllungsgehil-
fen und Unterauftragnehmer entstehen, soweit der konkrete Nutzer des Dienstenutzers
schuldhaft das schadigende Ereignis herbeifiihrt oder duldet. Gleiches gilt auch fir vom

Dienstenutzer beauftragte Unterauftragnehmer.

(2) Sieht die Nutzung der Dienste eine Bereitstellung von Endgeraten (z.B. Smartphone) o-

der sonstigen IT-Geréaten durch die BaySF vor, haftet der Dienstenutzer insbesondere flr
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den Verlust und den Untergang sowie die Beschadigung des Gerates soweit die Beschadi-
gung durch schuldhafte, unsachgemal3e Behandlung des Gerétes entstanden ist.

(3) Verstol3t der vom Dienstenutzer beauftragte Nutzer schuldhaft gegen die Nutzungsrege-
lungen gemaR Ziffer 5, sind die BaySF zudem dazu berechtigt, auf Kosten des Dienstenut-
zers die erforderlichen Mal3nahmen zur Beseitigung des Missbrauchs oder dessen Folgen zu

ergreifen.

(4) Der Dienstenutzer stellt die BaySF daruber hinaus von allen Anspruchen Dritter frei, die
diese wegen Schaden geltend machen, welche sich aus seiner Nutzung der vorgenannten
Dienste ergeben und auf einem schuldhaften Verhaltens des konkreten Nutzers des Dienste-
nutzers beruhen. Die Freistellungspflicht erstreckt sich auch auf die Zinsen sowie die Kosten
und Auslagen eines Rechtsstreites. Die Einrede der mangelnden Prozessflihrung ist ausge-

schlossen.

8 Nutzungsrechte / Entgelt

(1) Sieht die Dienstnutzung die Erhebung oder Verénderung von Daten durch den Dienste-
nutzer vor, entsteht den Bayerische Staatsforsten ein ausschlief3liches, umfassendes Nut-

zungsrecht an diese Daten.

(2) Die BaySF stellen den von ihr vertraglich beauftragten Dienstenutzer im Rahmen des
Dienstleistungsvertrages, dieser Vereinbarung und der Nutzungsregelungen geman Ziffer 5

die Dienste unentgeltlich zur Verfligung.

9 Verschwiegenheit

(1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Verschwiegenheit beztglich aller vor und
wahrend der Laufzeit dieses Vertrages ausgetauschten bzw. auszutauschenden Unterlagen
und Informationen, berthrten Betriebsvorgéange und erworbenen Kenntnisse, die Vertragsge-

genstande betreffend.

(2) Alle Mitarbeiter, Erfiillungsgehilfen bzw. Nachunternehmer des Dienstenutzers sind auf

die Verschwiegenheitspflicht und deren Folgen hinzuweisen.

(3) Erlangt ein konkreter Nutzer des Dienstenutzers wahrend der Dienstenutzung Informati-
onen, die erkennbar nicht fiir ihn bestimmt sind, informiert der Frachter unverziglich die

BaySF Uber den Sachverhalt. Solche Informationen unterliegen der Verschwiegenheit.

(4) Die Verschwiegenheitspflicht besteht tber die Laufzeit dieses Vertrages hinaus fort.
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10 Laufzeit und Kindigung

(1) Die Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung richtet sich grundsatzlich nach der Laufzeit
des zu Grunde liegenden Dienstleistungsvertrages der BaySF mit dem Dienstenutzer. Sie
gilt ab dem auf den Tag des Beginns des Dienstleistungsvertrages und endet am Tag des

Endes des Dienstleistungsvertrages.

(2) Wird der zu Grunde liegende Dienstleistungsvertrag — gleich aus welchem Rechtsgrund
— gekundigt, endet diese Vereinbarung mit dem Tag der Beendigung des Dienstleistungsver-
trages infolge der wirksamen Kiindigung.

(3) Wird der zu Grunde liegende Dienstleistungsvertrag einvernehmlich aufgehoben, gilt Ab-
satz (1) entsprechend.

(4) Mit der Beendigung dieser Vereinbarung erlischt das Recht zur Nutzung der Dienste und
zur Verwendung der Software. Der Zugang fir den Dienstenutzer zu den Diensten wird von
der BaySF deaktiviert, der Dienstenutzer ist verpflichtet, ggf. vorhandene lokale Installatio-
nen von IT-Anwendungen auf seinen Geréten zu l6schen. Diese Verpflichtung erstreckt sich
auch auf die Gerate von Erfullungsgehilfen bzw. Unterauftragnehmern, sofern diese nicht im
Rahmen eines anderen Vertragsverhaltnisses wiederum zur Nutzung der Dienste berechtigt

sind.

(5) Ein Anspruch des Dienstenutzers auf Herausgabe von Daten und Informationen, die im
Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste gesammelt, erzeugt, gespeichert oder verar-
beitet wurden besteht nicht. Gleiches gilt fur Protokolldaten. Rechtliche Vorschriften zur Her-

ausgabe von Daten und Informationen (z.B. nach dem Datenschutzrecht) bleiben unberihrt.

(6) Die Aufbewahrungs- bzw. Speicherfristen fiir Daten und Informationen, die im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Dienste gesammelt, erzeugt, Ubermittelt, gespeichert oder ver-
arbeitet wurden, richten sich nach den fir die BaySF einschlagigen gesetzlichen Vorschrif-
ten. Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten und Informationen unverzuglich geldscht

oder anonymisiert bzw. vernichtet.

11 Datenschutz

(1) Bei der Nutzung der Dienste werden personenbezogene und personenbeziehbare Daten
erhoben, verarbeitet und genutzt. Der Umfang und die Behandlung der personenbezogenen
Daten sind in den Nutzungsregelungen gemaR Ziffer 5 verbindlich festgelegt. Vor der Nut-
zung der Dienste willigt der einzelne konkrete Nutzer ausdricklich in die Nutzungsbedingun-

gen IT-Dienste und die entsprechenden detaillierten Regelungen zum Datenschutz ein.
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(2) Die personenbezogenen Daten werden ausschlief3lich zur Erflllung der dienstleistungs-
vertraglichen Zwecke, zur Erfullung gesetzlicher Vorschriften, zur Gewahrleistung der Sys-
temsicherheit, zur technisch erforderlichen Optimierung und Steuerung der technischen
Komponenten sowie zur Fehleranalyse und -korrektur innerhalb der BaySF verwendet. Es
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit keine gesetzliche Vorschrift dies erfor-
dert. Die Zugriffe auf die 0.a. Funktionen sind auf die mit der technischen Administration der
Systeme betrauten Personen sowie die der IT-Sicherheitsadministration begrenzt; diese Per-
sonen sind gem. Art. 5 BayDSG und 8§ 88 TKG auf das Datengeheimnis verpflichtet. Soweit
die BaySF fur die Diensteentwicklung und den Dienstebetrieb Erfillungsgehilfen oder Dienst-
leister einsetzt, sind diese gesondert gem. Art. 5 BayDSG und § 88 TKG auf das Datenge-

heimnis verpflichtet bzw. liegt eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung vor.

(3) Gesetzliche Vorschriften zur Herausgabe von Daten an die Strafverfolgungsbehérden

bleiben hiervon unberihrt.

12 Leistungs- und Verhaltenskontrolle

(1) Die mit den Diensten erfassten, gespeicherten und verarbeiteten Daten werden nicht zur
individualisierten Leistungs- und Verhaltenskontrolle von Mitarbeitern oder Erfullungsgehilfen

des Dienstenutzer genutzt und diesem

(2) Ein Anspruch des Frachters auf Herausgabe der Daten zum Zwecke der Leistungs- und

Verhaltenskotrolle besteht in keinem Fall.

(3) Gesetzliche Vorschriften zur Herausgabe von Daten an die Strafverfolgungsbehérden

bleiben hiervon unberihrt.

13 Zertifizierung und Auditierung

(1) Die BaySF setzt fur den Dienstebetrieb eine in Hinblick auf den sicheren Betrieb ent-
sprechend abgenommene technische Plattform ein. Fir die Betriebsorganisation finden Or-

ganisationsstandards nach ITIL V3 Anwendung.

(2) Die Dienste werden in Hinblick auf die Einhaltung der Grundsétze der ordnungsgema-

Ren Buchfuhrung intern regelmafiig nach den Prifstandards IDW PS 880 geprift.

(3) Fur die Dienste liegt eine datenschutzrechtliche Freigabe des behérdlichen Daten-

schutzbeauftragten der BaySF vor.
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(4) Ein Recht des Dienstenutzers zur Durchfiihrung von Audits und Prifungen beziglich
des Infrastrukturbetriebes, der Sicherheit, des Datenschutzes und der Geschéftsprozessab-
bildung sowie der Einhaltung der Grundséatze der ordnungsgemafen Buchfiihrung besteht
nicht.

14 Rechtsfolgen bei Verstdfllen

(1) Bei VersttRen oder einem begriindeten Verdacht des VerstoRRes gegen die Regelungen
dieser Nutzungsbestimmungen sind die BaySF berechtigt, den Zugang des konkreten Nut-
zers unmittelbar zu sperren und die Registrierungs-, Anmelde-, Zugangs- und Protokolldaten

Zu sichern.

(2) Weitere rechtliche Schritte, insbesondere die Einbeziehung der Strafverfolgungsbehor-
den und die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen, bleiben den Bayerischen
Staatsforsten unabhangig hiervon vorbehalten.

15 Anderungen

(1) Anderungen bedurfen der gesetzlichen Schriftform. Dies gilt auch fiir die Anderung oder

Erganzung dieser Klausel.

16 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Auf diese Vereinbarung findet deutsches Recht Anwendung.

(2) AusschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus der Lizenzvereinbarung ist Re-
gensburg, sofern der Dienstenutzer Kaufmann im Sinne des HGB ist oder nicht Uiber einen

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfligt.

17 Salvatorische Klausel

(1) Sollten eine oder mehrere in dieser Vereinbarung getroffene Bestimmungen unwirksam
oder undurchfiihrbar sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der Ubrigen Bestim-

mungen dieser Vereinbarung nicht berthrt.

(2) Die unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmungen werden im Weg der Auslegung
durch wirksame oder durchfiihrbare Bestimmungen ersetzt, die mit dem verfolgten Zweck

soweit wie maglich Ubereinstimmen. Gleiches gilt fir etwaige Licken in der Vereinbarung.
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18 Unterschriften

Fir den Dienstenutzer:

Fur die BaySF:

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift 1

Ggf. 2.te Unterschrift

Stand: 19.06.2017
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

Verfahren: 2026KMO000006 - Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit motormanueller Beifallung in den
Zwischenfeldern und Vorliefern an die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

28.05.2026

SKONTO
Skonto zugelassen Nein
Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 LOS Triesdorf BUR ..ot
Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung (77211000-2)
Triesdorf
Praambel

Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten mit Rechtsform einer
Anstalt des offentlichen Rechts wurde zum 1. Juli 2005 gegriindet. Die
Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften mit rund 2.500 Beschaftigten
den gesamten bayerischen Staatswald, insgesamt 808.000 Hektar.

Die Bayerischen Staatsforsten sind ein dezentrales Unternehmen: 41
Forstbetriebe mit 370 Revieren bewirtschaften den Staatswald vor Ort,
unterstitzt vom Forstlichen Bildungszentraum Nirnberg und Laubau,
dem Zentrum fur Energieholz in Oberammergau, der Forsttechnik in
Bodenwoéhr und dem Pflanzgarten in Bindlach und Laufen. Der Sitz der
Unternehmenszentrale ist in Regensburg.

Kernaufgabe des Unternehmens ist die Bewirtschaftung des
bayerischen Staatswaldes. Diese ist im Staatsforstengesetz vom
09.05.2005 niedergelegt und naher definiert.

Die Bayerischen Staatsforsten beabsichtigen den Abschluss einer

Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer Uber die
Erbringung folgender forstlicher Dienstleistungen:
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1) Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit
motormanueller Beiféllung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

Vertragsgegenstand

Die Vereinbarung regelt die Bedingungen fir die Einzelvertrage tber
die mechanisierte Holzernte mit einem Schwachholz-Harvester,
motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder.

Die Einzelauftrage werden mittels Abruf nach Zuschlagserteilung
geschlossen. Eine konkrete Leistungspflicht aus diesem Vertrag
entsteht mit dem Einzelabruf (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe").

Voraussichtlicher Bedarf

Die vom Auftraggeber geschatzte Gesamtmenge an zu liefernden
Vertragsprodukten wird in einer Menge abgerufen.

Es kénnen sich Verschiebungen bei der Verteilung der Mengen
zwischen den einzelnen Kategorien Standardlange (SL) und
Laub-/Nadelindustrieholz kurz (IS) bzw. lang (IL) ergeben. Die
Obergrenze bilden jedoch die gesamten Festmeter aus den beiden
Kategorien.

Die geschéatzten Entnahmemengen fallen in Laub-Mischbestéanden im
Stangenholzalter auf ca. 13 ha an.

Die Mengenangaben bei den Zuschlagen in den einzelnen Losen
benennen die vertragliche Obergrenze. Hierfiir besteht fir den
Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

Die Leistung ist voraussichtlich in mehreren Teilleistungen auf
Grundlage von Einzelabrufen (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe") des
Auftraggebers zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, wahrend der Vertragslaufzeit maximal
2 Einzelabrufe mit jeweils mindestens 250 FM vorzunehmen.

Einzelabrufe

Fur einen Einzelabruf erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer
einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit mindestens folgendem Inhalt: Ort
der Aufarbeitung, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Menge, Ansprechpartner
Auftraggeber, Ausfiihrung und Qualitat, etwaige

Hinweise auf besondere Geféahrdungen
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Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt ab dem Zuschlag und endet zum 30.06.2026.

Vertragsbedingungen

Den Einzelvertragen werden folgende Vertragsbedingungen in
nachstehender Reihenfolge zugrunde gelegt:

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages in Verbindung mit dem
Angebot des Auftragnehmers.

(2) Die "Unternehmerstandards Holzernte bei den Bayerischen
Staatsforsten” in der bei Angebotsabgabe

gulltigen Fassung.

(3) Die "Zusatzlichen Vertragsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten flur den Einsatz von Unternehmern im bayerischen
Staatswald" in der bei Angebotsabgabe giiltigen Fassung.

(4) Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten AGR (AEB)“ in der bei Angebotsabgabe

glltigen Fassung.

Verfahrensbeschreibung

Kombinierte Aufarbeitung mittels Schwachholz-Harvester und
motormanueller Fallung ggf. mit Unterstiitzung/Vorliefern durch eine
Ruckeraupe.

Sichtige Bereiche sind positiv und negativ ausgezeichnet. Diese sind
vollstéandig zu bearbeiten.

In nicht sichtigen Bereichen werden mit dem Harvester eigenstandig im
Abstand von 8 m beidseits der Gasse Leitergange angelegt. (analog
zur "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von Kombiaggregaten mit
langem Kran", die Sie in den Anlagen zu diesem Vergabeverfahren
finden)

Aufarbeitung der negativ ausgezeichneten Baume und Anlage von
Leitergdngen im Abstand von 8 m beidseits der Riickegasse mit dem
Harvester.

Motormanuelle Beiféllung negativ markierter Baume in die Kranzone
und gegebenenfalls Verlangerung der Leitergénge.

Fangische Nadel-Baume die nicht in die Kranzone reichen werden
mittels Ruckeraupe in die Kranzone geseilt. Die Ubrigen dirfen als
liegendes Totholz belassen werden.
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AuRRerhalb der Kranzone ggf. Vorliefern fangischen Wipfelmaterials und
der Sortimente einschlie3lich der schwachen VollbAume mittels
Rickeraupe an die Gassen.

Lagerung der Sortimente mittels Forwarder an den Forstweg.

Der Pflegeeingriff erfolgt analog der in der Anlage befindlichen
Praxisempfehlung "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von
Kombiaggregaten mit langem Kran"

Die Bayerischen Staatsforsten weisen auf Folgendes hinsichtlich der
Leistungserbringung und -beschreibung hin:

Der Zeitpunkt, der konkrete Umfang und die Art und Weise der
einzelnen Leistungen, die der Auftragnehmer erbringen soll, l&sst sich
nicht konkreter beschreiben, da diese insbesondere von der Witterung
und nicht von Auftraggeberseite zu beeinflussenden natirlichen
Faktoren abhangen. Dies betrifft insbesondere die ZE-Fallungen, zum
Teil aber auch die ,Standard-Leistungen®.

Wie den Bietern bekannt ist, ist grundsétzlich eine Besichtigung vor Ort
selbsténdig maoglich.

Insoweit kann die Beschreibung der Leistung des vorliegenden
Werkvertrags nur funktional erfolgen und der Bieter hat auf Basis
seiner Erfahrungen den bei ihm entstehenden Aufwand entsprechend
einzukalkulieren

Arbeitsablauf bzgl. hangen gebliebener Baume

Der Arbeitsablauf ist UVV-gerecht zu planen und durchzufihren.
Insbesondere bzgl. Hanger im Bestand gilt folgendes:

Es kommt immer wieder vor, dass bei der Fallung Baume nicht
durchfallen und héngen bleiben. Diese ,Hanger" stellen

ein kaum zu kalkulierendes Arbeits- und Verkehrssicherheitsrisiko dar
und missen vor der Weiterarbeit fachgerecht zu Fall gebracht werden.

Kann ein aufgehangter Baum nicht unverzuglich zu Fall gebracht
werden, so ist der Gefahrenbereich sichtbar abzusperren

(z.B. mit Absperrband). Der Gefahrenbereich entgegen der
Hangrichtung des Baumes verringert sich bei stark hangenden
Baumen.

Ansonsten ist der Gefahrenbereich der Fallbereich des Hangers und
der des aufhaltenden Baumes.

Niemals im Gefahrenbereich hangengebliebener Baume
weiterarbeiten!
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Einbau von Energieholz in Riickegassen bei Einsatz maschineller Holzernte

Der Einbau von 20% des Energieholz Anteils in die Riickegassen ist im
Aufarbeitungspreis enthalten.

Allgemeine Anforderungen Holzernte mit Riicken
Die Bestande sind flachig zu bearbeiten.

Die Rickung hat der Aufarbeitung unmittelbar zu folgen.

Die Verzugszeit darf maximal 5 Werktage betragen.
Diesbeziiglich konnen durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes
schriftlich andere Regelungen getroffen werden.

Anforderungen an das eingesetzte Personal

* Neben den in den ZVU, Ziffer 4 genannten Voraussetzungen muss
der Vertragspartner dartber

hinaus sicher stellen, dass das eingesetzte Personal vor Beginn der

Arbeiten Kenntnis Uber alle

fur die Verrichtung der Arbeiten relevanten Informationen erlangt, um
diese in der geforderten

Quialitat durchfiihren zu kénnen.

» Mit Maschinenfuihrern und Einsatzleitern des Unternehmers vor Ort
miissen Besprechungen in

deutscher Sprache gefiihrt werden kénnen.

Radharvester . Mindestanforderungen

Radharvester :

* Kranreichweite mindestens 6,2 m

* Reifenbreite mindestens 600 mm

* Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

« Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der mechanisierten Holzernte
zu téglichen

Kontrollmessungen und einer dokumentierten Kalibrierung des
Vermessungssystems. Eine

Neukalibrierung ist auf Wunsch des Auftraggebers bei festgestellten
Abweichungen

durchzufthren.

Forwarder (mit Rungenkorb) Mindestanforderungen

Forwarder (mit Rungenkorb und Klemmbank):
» mind. 6-Rad-Maschinen
* Reifenbreite aller Rader mind. 700 mm
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* Der Reifeninnendruck muss gemaf den Angaben des
Reifenherstellers bestmdglich abgesenkt sein.
* Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

Arbeits-/Einsatzvorbereit ung bei maschineller / motormanueller Holzernte und Riicken
a) Arbeitseinweisung

* Abstellmdglichkeiten fur Schutzwagen, sowie Tank- und
Werkzeugcontainer

« ausreichend Lagerplatz vorhanden

* Bestand

- vorhandene FeinerschlieBung ist eindeutig markiert

b) Verkehrssicherung am Hiebsort

« Arbeitsstelle ordnungsgemaf absichern

« private ForststraBe (ZVU, Ziff. 6: Aufgabe Auftragnehmer)
und ggf. 6ffentliche StralBe sperren

« Sicherheitsabstand im Hieb einhalten

Nutzung Produktions-App

- Mechanisierte Holzernte: die geerntete Gesamtmenge ist auf Ebene
von Malinahme, Sortiment und Kunde am Ende

der Arbeitswoche per Produktions-App zu erfassen und dem AG zu
Ubermitteln.

- Motormanuelle Holzernte: die in der laufenden Woche geerntete
Menge ist auf Ebene von Malinahme, Sortiment und

Kunde am Ende der Arbeitswoche (i.d.R. Fr, Sa oder So) per
Produktions-App zu erfassen und dem AG zu Ubermitteln.

- Rickung: auf Anweisung des Forstbetriebs sind fertig gertickte Polter
in ihrer Menge anzuschétzen und auf Ebene von

MaRnahme, Sortiment und Kunde per Produktions-App zu verorten
und dem AG am selben Tag zu Ubermitteln.

Die Eingabe geernteter Mengen und die Verortung gertckter Polter
kann offline erfolgen. Nur zur Ubermittlung der Daten und zum
Empfang neuer Auftrage ist eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung
notwendig. Die Produktions-App wird dem AN unentgeltlich zur
Verfugung gestellt. Die Produktions-App kann entweder auf einem vom
AG unentgeltlich zur Verfiigung gestellten Smartphone
(,ZE-Insect-Handy") oder auf einem Smartphone des AN betrieben
werden.
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11

Standardlange (SL) USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 Festmeter

Aufarbeitung von Standardlange: Aushaltung 2,4 m bis 5 m Lange
geman den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters

Die angegebene Menge bezieht sich auf den geschéatzten Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter

1.2

Laub-/Nadelindustrieholz kurz (IS)

bzw. Iang (”_) USt. [%] Menge Einheit

19% 340,00 Festmeter

Aufarbeitung von Industrieholz lang (IL) bzw. kurz (IS): 2 m bis 6 m
Lange gemalR den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters

Die angegebene Menge bezieht sich auf den Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm!

Der Umrechnungsfaktor fir das IS von Raummeter in Festmeter
betragt 0,7

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter .l

1.3

Wipfelmaterial USt. [%] Menge Einheit
19% 300,00 Schiittraummeter

Aufarbeitung, Vorriicken und Lagerung von Wipfelmaterial bzw.
schwacher VollbAume gemal den Vorgaben des zustandigen
Einsatzleiters.

Der Umrechnungsfaktor von Schittraummeter auf Festmeter betréagt
0,3

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
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Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten mit Rechtsform einer
Anstalt des 6ffentlichen Rechts wurde zum 1. Juli 2005 gegriindet. Die
Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften mit rund 2.500 Beschaftigten
den gesamten bayerischen Staatswald, insgesamt 808.000 Hektar.

Die Bayerischen Staatsforsten sind ein dezentrales Unternehmen: 41
Forstbetriebe mit 370 Revieren bewirtschaften den Staatswald vor Ort,
unterstitzt vom Forstlichen Bildungszentraum Nirnberg und Laubau,
dem Zentrum fur Energieholz in Oberammergau, der Forsttechnik in

Leistungsverzeichnis - 8/31

1.4 Zuschlag Bander USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 150 00 Festmeter === e
19% 150,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter ...
Zuschlag je Paar Bander
Erganzende Bestimmungen und Sonstiges
(1) Anderungen sowie Erganzungen dieses Vertrags bedirfen der
Schriftform. Evtl. anfallende Zuschlage miissen vor Beginn
der Arbeiten der Einsatzleitung gemeldet und von dieser in der
schriftlichen Einweisung bestatigt werden.
(2) AusschlieR3licher Gerichtsstand ist fiir alle im Zusammenhang mit
diesem Vertrag sich ergebende Rechtsstreitigkeiten,
soweit gesetzlich zugelassen, Regensburg.
Technischer Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass die Druckversion der Vergabeunterlagen in
einzelnen Punkten von der elektronischen Fassung abweicht.
Ausschlaggebend und rechtlich verbindlich ist allein die elektronische
Fassung.
2 LOS Arberg EUR ..o,
Leistungsart: Dienstleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung (77211000-2)
Arberg
Praambel



Bodenwoéhr und dem Pflanzgarten in Bindlach und Laufen. Der Sitz der
Unternehmenszentrale ist in Regensburg.

Kernaufgabe des Unternehmens ist die Bewirtschaftung des
bayerischen Staatswaldes. Diese ist im Staatsforstengesetz vom
09.05.2005 niedergelegt und naher definiert.

Die Bayerischen Staatsforsten beabsichtigen den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer Uber die
Erbringung folgender forstlicher Dienstleistungen:

1) Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit
motormanueller Beiféllung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

Vertragsgegenstand

Die Vereinbarung regelt die Bedingungen fir die Einzelvertrage tber
die mechanisierte Holzernte mit einem Schwachholz-Harvester,
motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder.

Die Einzelauftrage werden mittels Abruf nach Zuschlagserteilung
geschlossen. Eine konkrete Leistungspflicht aus diesem Vertrag
entsteht mit dem Einzelabruf (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe").

Voraussichtlicher Bedarf

Die vom Auftraggeber geschatzte Gesamtmenge an zu liefernden
Vertragsprodukten wird in einer Menge abgerufen.

Es kénnen sich Verschiebungen bei der Verteilung der Mengen
zwischen den einzelnen Kategorien Standardlange (SL) und
Laub-/Nadelindustrieholz kurz (IS) bzw. lang (IL) ergeben. Die
Obergrenze bilden jedoch die gesamten Festmeter aus den beiden
Kategorien.

Die geschéatzten Mengen fallen in Laubmischbestanden im
Stangenholzalter auf ca. 35 ha an.

Die Mengenangaben bei den Zuschlagen in den einzelnen Losen
benennen die vertragliche Obergrenze. Hierfiir besteht fir den
Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

Die Leistung ist voraussichtlich in mehreren Teilleistungen auf
Grundlage von Einzelabrufen (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe") des
Auftraggebers zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, wahrend der Vertragslaufzeit maximal
2 Einzelabrufe mit jeweils mindestens 250 FM vorzunehmen.
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Einzelabrufe

Fur einen Einzelabruf erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer
einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit mindestens folgendem Inhalt: Ort
der Aufarbeitung, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Menge, Ansprechpartner
Auftraggeber, Ausfiihrung und Qualitat, etwaige

Hinweise auf besondere Geféahrdungen

Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt ab dem Zuschlag und endet zum 30.06.2026.

Vertragsbedingungen

Den Einzelvertragen werden folgende Vertragsbedingungen in
nachstehender Reihenfolge zugrunde gelegt:

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages in Verbindung mit dem
Angebot des Auftragnehmers.

(2) Die "Unternehmerstandards Holzernte bei den Bayerischen
Staatsforsten” in der bei Angebotsabgabe

glltigen Fassung.

(3) Die "Zusatzlichen Vertragsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten fur den Einsatz von Unternehmern im bayerischen
Staatswald" in der bei Angebotsabgabe giiltigen Fassung.

(4) Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten AGR (AEB)" in der bei Angebotsabgabe

glltigen Fassung.

Verfahrensbeschreibung

Kombinierte Aufarbeitung mittels Schwachholz-Harvester und
motormanueller Fallung ggf. mit Unterstiitzung/Vorliefern durch eine
Rickeraupe.

Sichtige Bereiche sind positiv und negativ ausgezeichnet. Diese sind
vollstandig zu bearbeiten.

In nicht sichtigen Bereichen werden mit dem Harvester eigenstandig im
Abstand von 8 m beidseits der Gasse Leitergange angelegt. (analog
zur "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von Kombiaggregaten mit
langem Kran", die Sie in den Anlagen zu diesem Vergabeverfahren
finden)

Aufarbeitung der negativ ausgezeichneten Baume und Anlage von
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Leitergangen im Abstand von 8 m beidseits der Riickegasse mit dem
Harvester.

Motormanuelle Beifallung negativ markierter Baume in die Kranzone
und gegebenenfalls Verlangerung der Leitergange.

Féngische Nadel-Baume die nicht in die Kranzone reichen werden
mittels Ruckeraupe in die Kranzone geseilt. Die Ubrigen dirfen als
liegendes Totholz belassen werden.

AuRRerhalb der Kranzone ggf. Vorliefern fangischen Wipfelmaterials und
der Sortimente einschlie3lich der schwachen VollbAume mittels
Rickeraupe an die Gassen.

Lagerung der Sortimente mittels Forwarder an den Forstweg.

Der Pflegeeingriff erfolgt analog der in der Anlage befindlichen
Praxisempfehlung "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von
Kombiaggregaten mit langem Kran"

Die Bayerischen Staatsforsten weisen auf Folgendes hinsichtlich der
Leistungserbringung und -beschreibung hin:

Der Zeitpunkt, der konkrete Umfang und die Art und Weise der
einzelnen Leistungen, die der Auftragnehmer erbringen soll, l&sst sich
nicht konkreter beschreiben, da diese insbesondere von der Witterung
und nicht von Auftraggeberseite zu beeinflussenden natirlichen
Faktoren abhangen. Dies betrifft insbesondere die ZE-Fallungen, zum
Teil aber auch die ,Standard-Leistungen®.

Wie den Bietern bekannt ist, ist grundsétzlich eine Besichtigung vor Ort
selbsténdig moglich.

Insoweit kann die Beschreibung der Leistung des vorliegenden
Werkvertrags nur funktional erfolgen und der Bieter hat auf Basis
seiner Erfahrungen den bei ihm entstehenden Aufwand entsprechend
einzukalkulieren

Arbeitsablauf bzgl. hangen gebliebener Baume

Der Arbeitsablauf ist UVV-gerecht zu planen und durchzufihren.
Insbesondere bzgl. Hanger im Bestand gilt folgendes:

Es kommt immer wieder vor, dass bei der Fallung Baume nicht
durchfallen und héngen bleiben. Diese ,Hanger" stellen

ein kaum zu kalkulierendes Arbeits- und Verkehrssicherheitsrisiko dar
und missen vor der Weiterarbeit fachgerecht zu Fall gebracht werden.

Kann ein aufgehangter Baum nicht unverzuglich zu Fall gebracht
werden, so ist der Gefahrenbereich sichtbar abzusperren

(z.B. mit Absperrband). Der Gefahrenbereich entgegen der
Hangrichtung des Baumes verringert sich bei stark hangenden
Baumen.
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Ansonsten ist der Gefahrenbereich der Fallbereich des Hangers und
der des aufhaltenden Baumes.

Niemals im Gefahrenbereich hangengebliebener Baume
weiterarbeiten!

Einbau von Energieholz in Riickegassen bei Einsatz maschineller Holzernte

Der Einbau von 20% des Energieholz Anteils in die Ruckegassen ist im
Aufarbeitungspreis enthalten.

Allgemeine Anforderungen Holzernte mit Riicken
Die Bestande sind flachig zu bearbeiten.

Die Ruckung hat der Aufarbeitung unmittelbar zu folgen.

Die Verzugszeit darf maximal 5 Werktage betragen.
Diesbezuglich kdnnen durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes
schriftlich andere Regelungen getroffen werden.

Anforderungen an das eingesetzte Personal

* Neben den in den ZVU, Ziffer 4 genannten Voraussetzungen muss
der Vertragspartner dartber

hinaus sicher stellen, dass das eingesetzte Personal vor Beginn der

Arbeiten Kenntnis Uber alle

fur die Verrichtung der Arbeiten relevanten Informationen erlangt, um
diese in der geforderten

Quialitat durchfihren zu kénnen.

» Mit Maschinenfuhrern und Einsatzleitern des Unternehmers vor Ort
miissen Besprechungen in

deutscher Sprache gefiihrt werden kénnen.

Radharvester . Mindestanforderungen

Radharvester :

* Kranreichweite mindestens 6,2 m

* Reifenbreite mindestens 600 mm

* Ketten und Traktionsb&nder sind vorzuhalten

« Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der mechanisierten Holzernte
zu taglichen

Kontrolimessungen und einer dokumentierten Kalibrierung des
Vermessungssystems. Eine

Neukalibrierung ist auf Wunsch des Auftraggebers bei festgestellten
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Abweichungen
durchzufihren.

Forwarder (mit Rungenkorb) Mindestanforderungen

Forwarder (mit Rungenkorb und Klemmbank):

» mind. 6-Rad-Maschinen

* Reifenbreite aller Rader mind. 700 mm

* Der Reifeninnendruck muss gemaR den Angaben des
Reifenherstellers bestmdglich abgesenkt sein.

« Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

Arbeits-/Einsatzvorbereit ung bei maschineller / motormanueller Holzernte und Riicken
a) Arbeitseinweisung

* Abstellmdglichkeiten fir Schutzwagen, sowie Tank- und
Werkzeugcontainer xxx

« ausreichend Lagerplatz vorhanden

* Bestand

- vorhandene Feinerschliel3ung ist eindeutig markiert

b) Verkehrssicherung am Hiebsort

* Arbeitsstelle ordnungsgemaf absichern

* private ForststralBe (ZVU, Ziff. 6: Aufgabe Auftragnehmer)
und ggf. offentliche Stral3e sperren

* Sicherheitsabstand im Hieb einhalten

Nutzung Produktions-App

- Mechanisierte Holzernte: die geerntete Gesamtmenge ist auf Ebene
von Maf3nahme, Sortiment und Kunde am Ende

der Arbeitswoche per Produktions-App zu erfassen und dem AG zu
Ubermitteln.

- Motormanuelle Holzernte: die in der laufenden Woche geerntete
Menge ist auf Ebene von Malinahme, Sortiment und

Kunde am Ende der Arbeitswoche (i.d.R. Fr, Sa oder So) per
Produktions-App zu erfassen und dem AG zu Ubermitteln.

- Ruckung: auf Anweisung des Forstbetriebs sind fertig geriickte Polter
in ihrer Menge anzuschatzen und auf Ebene von

Mafinahme, Sortiment und Kunde per Produktions-App zu verorten
und dem AG am selben Tag zu Ubermitteln.

Die Eingabe geernteter Mengen und die Verortung gerlckter Polter
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kann offline erfolgen. Nur zur Ubermittlung der Daten und zum
Empfang neuer Auftrage ist eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung
notwendig. Die Produktions-App wird dem AN unentgeltlich zur
Verflgung gestellt. Die Produktions-App kann entweder auf einem vom
AG unentgeltlich zur Verfligung gestellten Smartphone
(,ZE-Insect-Handy") oder auf einem Smartphone des AN betrieben

werden.
2.1 Standardlange (SL) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 100 00 Festmeter = == e
19% 100,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter ...
Aufarbeitung von Standardlange: Aushaltung 2,4 m bis 5 m Lange
gemal’ den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters
Die angegebene Menge bezieht sich auf den geschatzten Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm
2.2 Laub-/Nadelindustrieholz kurz (IS Lo Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
bzw. lang (IL) (1S) USt. [%] Menge  Einheit P [ ] P [ ]
19% 600,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter e,
Aufarbeitung von Industrieholz lang (IL) bzw. kurz (IS): 2 m bis 6 m
Lange gemanR den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters
Die angegebene Menge bezieht sich auf den Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm!
Der Umrechnungsfaktor fir das IS von Raummeter in Festmeter
betragt 0,7
2.3  Wipfelmaterial USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 300,00 Schittraummeter 0 e

Aufarbeitung, Vorricken und Lagerung von Wipfelmaterial bzw.
schwacher VollbAume gemal den Vorgaben des zustandigen
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Einsatzleiters.

Der Umrechnungsfaktor von Schittraummeter auf Festmeter betréagt
0,3

2.4 Zuschlag Bander USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 350 00 Festmeter = === e
19% 850,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter ...
Zuschlag je Paar Bander
Erganzende Bestimmungen und Sonstiges
(1) Anderungen sowie Erganzungen dieses Vertrags bedirfen der
Schriftform. Evtl. anfallende Zuschlage miissen vor Beginn
der Arbeiten der Einsatzleitung gemeldet und von dieser in der
schriftlichen Einweisung bestatigt werden.
(2) Ausschliel3licher Gerichtsstand ist fuir alle im Zusammenhang mit
diesem Vertrag sich ergebende Rechtsstreitigkeiten,
soweit gesetzlich zugelassen, Regensburg.
Technischer Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass die Druckversion der Vergabeunterlagen in
einzelnen Punkten von der elektronischen Fassung abweicht.
Ausschlaggebend und rechtlich verbindlich ist allein die elektronische
Fassung.
3 LOS Durrwangen EUR

Leistungsart: Dienstleistung

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung (77211000-2)
Durrwangen
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Praambel

Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten mit Rechtsform einer
Anstalt des 6ffentlichen Rechts wurde zum 1. Juli 2005 gegriindet. Die
Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften mit rund 2.500 Beschaftigten
den gesamten bayerischen Staatswald, insgesamt 808.000 Hektar.

Die Bayerischen Staatsforsten sind ein dezentrales Unternehmen: 41
Forstbetriebe mit 370 Revieren bewirtschaften den Staatswald vor Ort,
unterstiitzt vom Forstlichen Bildungszentraum Nirnberg und Laubau,
dem Zentrum flr Energieholz in Oberammergau, der Forsttechnik in
Bodenwdéhr und dem Pflanzgarten in Bindlach und Laufen. Der Sitz der
Unternehmenszentrale ist in Regensburg.

Kernaufgabe des Unternehmens ist die Bewirtschaftung des
bayerischen Staatswaldes. Diese ist im Staatsforstengesetz vom
09.05.2005 niedergelegt und néher definiert.

Die Bayerischen Staatsforsten beabsichtigen den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer tiber die
Erbringung folgender forstlicher Dienstleistungen:

1) Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit
motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

Vertragsgegenstand

Die Vereinbarung regelt die Bedingungen fir die Einzelvertrage tber
die mechanisierte Holzernte mit einem Schwachholz-Harvester,
motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder.

Die Einzelauftrage werden mittels Abruf nach Zuschlagserteilung
geschlossen. Eine konkrete Leistungspflicht aus diesem Vertrag
entsteht mit dem Einzelabruf (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe").

Voraussichtlicher Bedarf

Die vom Auftraggeber geschatzte Gesamtmenge an zu liefernden
Vertragsprodukten wird in einer Menge abgerufen.

Es kdnnen sich Verschiebungen bei der Verteilung der Mengen
zwischen den einzelnen Kategorien Standardlange (SL) und
Nadel-/Laubindustrieholz kurz (IS) bzw. lang (IL) ergeben. Die
Obergrenze bilden jedoch die gesamten Festmeter aus den beiden
Kategorien.

Die geschatzten Mengen fallen in Laubmisch- sowie
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Nadelholzbestédnden im Stangenholzalter auf ca. 25 ha an.

Die Mengenangaben bei den Zuschlédgen in den einzelnen Losen
benennen die vertragliche Obergrenze. Hierfur besteht fir den
Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

Die Leistung ist voraussichtlich in mehreren Teilleistungen auf
Grundlage von Einzelabrufen (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe™) des
Auftraggebers zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, wahrend der Vertragslaufzeit maximal
xxx Einzelabrufe mit jeweils mindestens xxx FM vorzunehmen.

Einzelabrufe

Fur einen Einzelabruf erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer
einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit mindestens folgendem Inhalt: Ort
der Aufarbeitung, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Menge, Ansprechpartner
Auftraggeber, Ausfihrung und Qualitat, etwaige

Hinweise auf besondere Geféahrdungen

Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt ab dem Zuschlag und endet zum 30.06.2026.

Vertragsbedingungen

Den Einzelvertragen werden folgende Vertragsbedingungen in
nachstehender Reihenfolge zugrunde gelegt:

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages in Verbindung mit dem
Angebot des Auftragnehmers.

(2) Die "Unternehmerstandards Holzernte bei den Bayerischen
Staatsforsten” in der bei Angebotsabgabe

gulltigen Fassung.

(3) Die "Zusétzlichen Vertragsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten fur den Einsatz von Unternehmern im bayerischen
Staatswald" in der bei Angebotsabgabe giiltigen Fassung.

(4) Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten AGR (AEB)“ in der bei Angebotsabgabe

gulltigen Fassung.

Verfahrensbeschreibung

Kombinierte Aufarbeitung mittels Schwachholz-Harvester und
motormanueller Fallung ggf. mit Unterstiitzung/Vorliefern durch eine
Ruckeraupe.
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Sichtige Bereiche sind positiv und negativ ausgezeichnet. Diese sind
vollstandig zu bearbeiten.

In nicht sichtigen Bereichen werden mit dem Harvester eigenstandig im
Abstand von 8 m beidseits der Gasse Leitergénge angelegt. (analog
zur "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von Kombiaggregaten mit
langem Kran", die Sie in den Anlagen zu diesem Vergabeverfahren
finden)

Aufarbeitung der negativ ausgezeichneten Badume und Anlage von
Leitergangen im Abstand von 8 m beidseits der Riickegasse mit dem
Harvester.

Motormanuelle Beifallung negativ markierter Baume in die Kranzone
und gegebenenfalls Verlangerung der Leitergange.

Féngische Nadel-Baume die nicht in die Kranzone reichen werden
mittels Ruckeraupe in die Kranzone geseilt. Die Ubrigen dirfen als
liegendes Totholz belassen werden.

AuRRerhalb der Kranzone ggf. Vorliefern fangischen Wipfelmaterials und
der Sortimente einschlie3lich der schwachen VollbAume mittels
Rickeraupe an die Gassen.

Lagerung der Sortimente mittels Forwarder an den Forstweg.

Der Pflegeeingriff erfolgt analog der in der Anlage befindlichen
Praxisempfehlung "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von
Kombiaggregaten mit langem Kran"

Die Bayerischen Staatsforsten weisen auf Folgendes hinsichtlich der
Leistungserbringung und -beschreibung hin:

Der Zeitpunkt, der konkrete Umfang und die Art und Weise der
einzelnen Leistungen, die der Auftragnehmer erbringen soll, l&sst sich
nicht konkreter beschreiben, da diese insbesondere von der Witterung
und nicht von Auftraggeberseite zu beeinflussenden natirlichen
Faktoren abhangen. Dies betrifft insbesondere die ZE-Fallungen, zum
Teil aber auch die ,Standard-Leistungen®.

Wie den Bietern bekannt ist, ist grundsétzlich eine Besichtigung vor Ort
selbsténdig moglich.

Insoweit kann die Beschreibung der Leistung des vorliegenden
Werkvertrags nur funktional erfolgen und der Bieter hat auf Basis
seiner Erfahrungen den bei ihm entstehenden Aufwand entsprechend
einzukalkulieren

Arbeitsablauf bzgl. hangen gebliebener Baume
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Der Arbeitsablauf ist UVV-gerecht zu planen und durchzufiihren.
Insbesondere bzgl. Hanger im Bestand gilt folgendes:

Es kommt immer wieder vor, dass bei der Fallung Baume nicht
durchfallen und héngen bleiben. Diese ,Hanger" stellen

ein kaum zu kalkulierendes Arbeits- und Verkehrssicherheitsrisiko dar
und missen vor der Weiterarbeit fachgerecht zu Fall gebracht werden.

Kann ein aufgehangter Baum nicht unverzuglich zu Fall gebracht
werden, so ist der Gefahrenbereich sichtbar abzusperren

(z.B. mit Absperrband). Der Gefahrenbereich entgegen der
Hangrichtung des Baumes verringert sich bei stark hangenden
Baumen.

Ansonsten ist der Gefahrenbereich der Fallbereich des Hangers und
der des aufhaltenden Baumes.

Niemals im Gefahrenbereich hangengebliebener Baume
weiterarbeiten!

Einbau von Energieholz in Ruckegassen bei Einsatz maschineller Holzernte

Der Einbau von 20% des Energieholz Anteils in die Riickegassen ist im
Aufarbeitungspreis enthalten.

Allgemeine Anforderungen Holzernte mit Riicken
Die Bestande sind flachig zu bearbeiten.

Die Ruckung hat der Aufarbeitung unmittelbar zu folgen.

Die Verzugszeit darf maximal 5 Werktage betragen.
Diesbezuglich kénnen durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes
schriftlich andere Regelungen getroffen werden.

Anforderungen an das eingesetzte Personal

* Neben den in den ZVU, Ziffer 4 genannten Voraussetzungen muss
der Vertragspartner dartiber

hinaus sicher stellen, dass das eingesetzte Personal vor Beginn der

Arbeiten Kenntnis Uber alle

fur die Verrichtung der Arbeiten relevanten Informationen erlangt, um
diese in der geforderten

Qualitat durchfiihren zu kénnen.

* Mit Maschinenfihrern und Einsatzleitern des Unternehmers vor Ort
mussen Besprechungen in

deutscher Sprache gefiihrt werden kénnen.
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Radharvester . Mindestanforderungen

Radharvester :

* Kranreichweite mindestens 6,2 m

* Reifenbreite mindestens 600 mm

* Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

« Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der mechanisierten Holzernte
zu taglichen

Kontrollmessungen und einer dokumentierten Kalibrierung des
Vermessungssystems. Eine

Neukalibrierung ist auf Wunsch des Auftraggebers bei festgestellten
Abweichungen

durchzufihren.

Forwarder (mit Rungenkorb) Mindestanforderungen

Forwarder (mit Rungenkorb und Klemmbank):

* mind. 6-Rad-Maschinen

* Reifenbreite aller Rader mind. 700 mm

* Der Reifeninnendruck muss gemafi den Angaben des
Reifenherstellers bestmdglich abgesenkt sein.

* Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

Arbeits-/Einsatzvorbereit ung bei maschineller / motormanueller Holzernte und Riicken
a) Arbeitseinweisung

» Abstellmdglichkeiten fur Schutzwagen, sowie Tank- und
Werkzeugcontainer xxx

« ausreichend Lagerplatz vorhanden

* Bestand

- vorhandene Feinerschlieung ist eindeutig markiert

b) Verkehrssicherung am Hiebsort
« Arbeitsstelle ordnungsgemaf absichern
* private ForststraBe (ZVU, Ziff. 6: Aufgabe Auftragnehmer)

und ggf. 6ffentliche Stral3e sperren
« Sicherheitsabstand im Hieb einhalten

Nutzung Produktions-App
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- Mechanisierte Holzernte: die geerntete Gesamtmenge ist auf Ebene
von MalRnahme, Sortiment und Kunde am Ende

der Arbeitswoche per Produktions-App zu erfassen und dem AG zu
Ubermitteln.

- Motormanuelle Holzernte: die in der laufenden Woche geerntete
Menge ist auf Ebene von Maflinahme, Sortiment und

Kunde am Ende der Arbeitswoche (i.d.R. Fr, Sa oder So) per
Produktions-App zu erfassen und dem AG zu ubermitteln.

- Rickung: auf Anweisung des Forstbetriebs sind fertig geriickte Polter
in ihrer Menge anzuschéatzen und auf Ebene von

MaRnahme, Sortiment und Kunde per Produktions-App zu verorten
und dem AG am selben Tag zu Ubermitteln.

Die Eingabe geernteter Mengen und die Verortung geruckter Polter
kann offline erfolgen. Nur zur Ubermittlung der Daten und zum
Empfang neuer Auftrage ist eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung
notwendig. Die Produktions-App wird dem AN unentgeltlich zur
Verfiigung gestellt. Die Produktions-App kann entweder auf einem vom
AG unentgeltlich zur Verfligung gestellten Smartphone
(,ZE-Insect-Handy") oder auf einem Smartphone des AN betrieben

werden.
3.1 Standardlange (SL) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 100 00 Festmeter === e
19% 100,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter ...
Aufarbeitung von Standardlange: Aushaltung 2,4 m bis 5 m Lange
geman den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters
Die angegebene Menge bezieht sich auf den geschéatzten Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm
3.2 Nadel-/Laubindustrieholz kurz (IS) Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

bzw. lang (IL) USt. [%] Menge Einheit

19% 300,00 Festmeter pro 1,00 Festmeter

Aufarbeitung von Nadel- und Laubindustrieholz lang (IL) bzw. kurz (IS):
2 m bis 6 m Lange gemé&R den Vorgaben des zusténdigen
Einsatzleiters

Die angegebene Menge bezieht sich auf den Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm!
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Der Umrechnungsfaktor fir das IS von Raummeter in Festmeter
betragt 0,7

3.3

Wipfelmaterial USt. [%] Menge Einheit
19% 450,00 Schittraummeter

Aufarbeitung, Vorriicken und Lagerung von Wipfelmaterial bzw.
schwacher Vollbdume gemaR den Vorgaben des zustandigen
Einsatzleiters.

Der Umrechnungsfaktor von Schittraummeter auf Festmeter betragt
0,3

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

3.4

Zuschlag Béander USt. [%] Menge Einheit
19% 450,00 Festmeter

Zuschlag je Paar Bander

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter

Gesamtpreis [EUR]

Erganzende Bestimmungen und Sonstiges

(1) Anderungen sowie Ergéanzungen dieses Vertrags bedurfen der
Schriftform. Evtl. anfallende Zuschlage missen vor Beginn

der Arbeiten der Einsatzleitung gemeldet und von dieser in der
schriftlichen Einweisung bestatigt werden.

(2) AusschlieBlicher Gerichtsstand ist fiir alle im Zusammenhang mit
diesem Vertrag sich ergebende Rechtsstreitigkeiten,

soweit gesetzlich zugelassen, Regensburg.
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Technischer Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass die Druckversion der Vergabeunterlagen in
einzelnen Punkten von der elektronischen Fassung abweicht.
Ausschlaggebend und rechtlich verbindlich ist allein die elektronische
Fassung.

LOS Nordenberg

Leistungsart: Dienstleistung

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Klassifizierung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung (77211000-2)
Nordenberg

Praambel

Das Unternehmen Bayerische Staatsforsten mit Rechtsform einer
Anstalt des 6ffentlichen Rechts wurde zum 1. Juli 2005 gegriindet. Die
Bayerischen Staatsforsten bewirtschaften mit rund 2.500 Beschaftigten
den gesamten bayerischen Staatswald, insgesamt 808.000 Hektar.

Die Bayerischen Staatsforsten sind ein dezentrales Unternehmen: 41
Forstbetriebe mit 370 Revieren bewirtschaften den Staatswald vor Ort,
unterstitzt vom Forstlichen Bildungszentraum Nirnberg und Laubau,
dem Zentrum fur Energieholz in Oberammergau, der Forsttechnik in
Bodenwoéhr und dem Pflanzgarten in Bindlach und Laufen. Der Sitz der
Unternehmenszentrale ist in Regensburg.

Kernaufgabe des Unternehmens ist die Bewirtschaftung des
bayerischen Staatswaldes. Diese ist im Staatsforstengesetz vom
09.05.2005 niedergelegt und naher definiert.

Die Bayerischen Staatsforsten beabsichtigen den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer ber die
Erbringung folgender forstlicher Dienstleistungen:

1) Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit
motormanueller Beiféllung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder

Vertragsgegenstand

Die Vereinbarung regelt die Bedingungen fur die Einzelvertrage tber
die mechanisierte Holzernte mit einem Schwachholz-Harvester,
motormanueller Beiféllung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an
die Gasse sowie Lagerung mit Forwarder.

Die Einzelauftrage werden mittels Abruf nach Zuschlagserteilung
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geschlossen. Eine konkrete Leistungspflicht aus diesem Vertrag
entsteht mit dem Einzelabruf (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe™).

Voraussichtlicher Bedarf

Die vom Auftraggeber geschatzte Gesamtmenge an zu liefernden
Vertragsprodukten wird in einer Menge abgerufen.

Es kénnen sich Verschiebungen bei der Verteilung der Mengen
zwischen den einzelnen Kategorien Standardlange (SL) und
Laub-/Nadelindustrieholz kurz (I1S) bzw. lang (IL) ergeben. Die
Obergrenze bilden jedoch die gesamten Festmeter aus den beiden
Kategorien.

Die geschatzten Mengen fallen in Nadelmischbestanden im
beginnenden Stangenholzalter auf ca. 35 ha an.

Die Mengenangaben bei den Zuschlagen in den einzelnen Losen
benennen die vertragliche Obergrenze. Hierfiir besteht fir den
Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

Die Leistung ist voraussichtlich in mehreren Teilleistungen auf
Grundlage von Einzelabrufen (siehe hierzu Punkt "Einzelabrufe") des
Auftraggebers zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, wahrend der Vertragslaufzeit maximal
xxx Einzelabrufe mit jeweils mindestens xxx FM vorzunehmen.

Einzelabrufe

Fur einen Einzelabruf erteilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer
einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit mindestens folgendem Inhalt: Ort
der Aufarbeitung, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Menge, Ansprechpartner

Auftraggeber, Ausfiihrung und Qualitat, etwaige
Hinweise auf besondere Geféahrdungen

Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt ab dem Zuschlag und endet zum 30.06.2026.

Vertragsbedingungen

Den Einzelvertragen werden folgende Vertragsbedingungen in
nachstehender Reihenfolge zugrunde gelegt:

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages in Verbindung mit dem
Angebot des Auftragnehmers.
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(2) Die "Unternehmerstandards Holzernte bei den Bayerischen
Staatsforsten™ in der bei Angebotsabgabe

gulltigen Fassung.

(3) Die "Zusétzlichen Vertragsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten fir den Einsatz von Unternehmern im bayerischen
Staatswald" in der bei Angebotsabgabe giiltigen Fassung.

(4) Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Bayerischen
Staatsforsten AGR (AEB)" in der bei Angebotsabgabe

gulltigen Fassung.

Verfahrensbeschreibung

Kombinierte Aufarbeitung mittels Schwachholz-Harvester und
motormanueller Fallung ggf. mit Unterstiitzung/Vorliefern durch eine
Ruckeraupe.

Sichtige Bereiche sind positiv und negativ ausgezeichnet. Diese sind
vollstandig zu bearbeiten.

In nicht sichtigen Bereichen werden mit dem Harvester eigenstandig im
Abstand von 8 m beidseits der Gasse Leitergange angelegt. (analog
zur "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von Kombiaggregaten mit
langem Kran", die Sie in den Anlagen zu diesem Vergabeverfahren
finden)

Aufarbeitung der negativ ausgezeichneten Baume und Anlage von
Leitergdngen im Abstand von 8 m beidseits der Riickegasse mit dem
Harvester.

Motormanuelle Beiféllung negativ markierter Baume in die Kranzone
und gegebenenfalls Verlangerung der Leitergénge.

Fangische Nadel-Baume die nicht in die Kranzone reichen werden
mittels Rickeraupe in die Kranzone geseilt. Die Ubrigen dirfen als
liegendes Totholz belassen werden.

AuRerhalb der Kranzone ggf. Vorliefern fangischen Wipfelmaterials und
der Sortimente einschlie3lich der schwachen Vollbdume mittels
Ruckeraupe an die Gassen.

Lagerung der Sortimente mittels Forwarder an den Forstweg.

Der Pflegeeingriff erfolgt analog der in der Anlage befindlichen
Praxisempfehlung "Verfahrensbeschreibung zum Einsatz von
Kombiaggregaten mit langem Kran"

Die Bayerischen Staatsforsten weisen auf Folgendes hinsichtlich der
Leistungserbringung und -beschreibung hin:

Der Zeitpunkt, der konkrete Umfang und die Art und Weise der
einzelnen Leistungen, die der Auftragnehmer erbringen soll, lasst sich
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nicht konkreter beschreiben, da diese insbesondere von der Witterung
und nicht von Auftraggeberseite zu beeinflussenden natirlichen
Faktoren abhangen. Dies betrifft insbesondere die ZE-Fallungen, zum
Teil aber auch die ,Standard-Leistungen®.

Wie den Bietern bekannt ist, ist grundsétzlich eine Besichtigung vor Ort
selbsténdig moglich.

Insoweit kann die Beschreibung der Leistung des vorliegenden
Werkvertrags nur funktional erfolgen und der Bieter hat auf Basis
seiner Erfahrungen den bei ihm entstehenden Aufwand entsprechend
einzukalkulieren

Arbeitsablauf bzgl. hangen gebliebener Baume

Der Arbeitsablauf ist UVV-gerecht zu planen und durchzufihren.
Insbesondere bzgl. Hanger im Bestand gilt folgendes:

Es kommt immer wieder vor, dass bei der Fallung Baume nicht
durchfallen und héngen bleiben. Diese ,Hanger" stellen

ein kaum zu kalkulierendes Arbeits- und Verkehrssicherheitsrisiko dar
und missen vor der Weiterarbeit fachgerecht zu Fall gebracht werden.

Kann ein aufgehangter Baum nicht unverzuglich zu Fall gebracht
werden, so ist der Gefahrenbereich sichtbar abzusperren

(z.B. mit Absperrband). Der Gefahrenbereich entgegen der
Hangrichtung des Baumes verringert sich bei stark hangenden
Baumen.

Ansonsten ist der Gefahrenbereich der Fallbereich des Hangers und
der des aufhaltenden Baumes.

Niemals im Gefahrenbereich hangengebliebener Baume
weiterarbeiten!

Einbau von Energieholz in Ruckegassen bei Einsatz maschineller Holzernte

Der Einbau von 20% des Energieholz Anteils in die Riickegassen ist im
Aufarbeitungspreis enthalten.

Allgemeine Anforderungen Holzernte mit Riicken
Die Bestande sind flachig zu bearbeiten.

Die Ruckung hat der Aufarbeitung unmittelbar zu folgen.

Die Verzugszeit darf maximal 5 Werktage betragen.
Diesbezuglich kénnen durch den Einsatzleiter des Forstbetriebes
schriftlich andere Regelungen getroffen werden.
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Anforderungen an das eingesetzte Personal

» Neben den in den ZVU, Ziffer 4 genannten Voraussetzungen muss
der Vertragspartner dariiber

hinaus sicher stellen, dass das eingesetzte Personal vor Beginn der

Arbeiten Kenntnis tUber alle

fur die Verrichtung der Arbeiten relevanten Informationen erlangt, um
diese in der geforderten

Qualitat durchfiihren zu kénnen.

» Mit Maschinenfuihrern und Einsatzleitern des Unternehmers vor Ort
miissen Besprechungen in

deutscher Sprache gefiihrt werden kénnen.

Radharvester . Mindestanforderungen

Radharvester :

* Kranreichweite mindestens 6,2 m

* Reifenbreite mindestens 600 mm

* Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

« Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der mechanisierten Holzernte
zu taglichen

Kontrollmessungen und einer dokumentierten Kalibrierung des
Vermessungssystems. Eine

Neukalibrierung ist auf Wunsch des Auftraggebers bei festgestellten
Abweichungen

durchzufuhren.

Forwarder (mit Rungenkorb) Mindestanforderungen

Forwarder (mit Rungenkorb und Klemmbank):

» mind. 6-Rad-Maschinen

* Reifenbreite aller Rader mind. 700 mm

* Der Reifeninnendruck muss gemaR den Angaben des
Reifenherstellers bestmdglich abgesenkt sein.

« Ketten und Traktionsbander sind vorzuhalten

Arbeits-/Einsatzvorbereit ung bei maschineller / motormanueller Holzernte und Riicken
a) Arbeitseinweisung

* Abstellmdglichkeiten fir Schutzwagen, sowie Tank- und
Werkzeugcontainer xxx

« ausreichend Lagerplatz vorhanden

* Bestand

- vorhandene Feinerschliel3ung ist eindeutig markiert
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4.1

b) Verkehrssicherung am Hiebsort

* Arbeitsstelle ordnungsgemal absichern

* private Forststral3e (ZVU, Ziff. 6: Aufgabe Auftragnehmer)
und ggf. 6ffentliche Stral3e sperren

* Sicherheitsabstand im Hieb einhalten

Nutzung Produktions-App

- Mechanisierte Holzernte: die geerntete Gesamtmenge ist auf Ebene
von Mafinahme, Sortiment und Kunde am Ende

der Arbeitswoche per Produktions-App zu erfassen und dem AG zu
Ubermitteln.

- Motormanuelle Holzernte: die in der laufenden Woche geerntete
Menge ist auf Ebene von Maflinahme, Sortiment und

Kunde am Ende der Arbeitswoche (i.d.R. Fr, Sa oder So) per
Produktions-App zu erfassen und dem AG zu ubermitteln.

- Ruckung: auf Anweisung des Forstbetriebs sind fertig geriickte Polter
in ihrer Menge anzuschétzen und auf Ebene von

MaRnahme, Sortiment und Kunde per Produktions-App zu verorten
und dem AG am selben Tag zu Ubermitteln.

Die Eingabe geernteter Mengen und die Verortung gertickter Polter
kann offline erfolgen. Nur zur Ubermittlung der Daten und zum
Empfang neuer Auftrage ist eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung
notwendig. Die Produktions-App wird dem AN unentgeltlich zur
Verfiigung gestellt. Die Produktions-App kann entweder auf einem vom
AG unentgeltlich zur Verfigung gestellten Smartphone
(,,ZEd-Insect-Handy“) oder auf einem Smartphone des AN betrieben
werden.

Standardlange (SL) USt. [%] Menge  Einheit
19% 50,00 Festmeter

Aufarbeitung von Standardlange: Aushaltung 2,4 m bis 5 m Lange
gemal den Vorgaben des zustandigen Einsatzleiters

Die angegebene Menge bezieht sich auf den geschatzten Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter
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4.2

Nadel-/Laubindustrieholz kurz (IS)

bzw. lang (IL) USt. [%] Menge Einheit

19% 400,00 Festmeter

Aufarbeitung von Industrieholz lang (IL) bzw. kurz (IS): 2 m bis 6 m
Lange gemanR den Vorgaben des zusténdigen Einsatzleiters

Die angegebene Menge bezieht sich auf den Anteil an der
Gesamtlosmenge in Fm!

Der Umrechnungsfaktor fir das IS von Raummeter in Festmeter
betragt 0,7

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter L.

4.3

Wipfelmaterial USt. [%] Menge Einheit
19% 700,00 Schuttraummeter

Aufarbeitung, Vorriicken und Lagerung von Wipfelmaterial bzw.
schwacher Vollbdume gemanR den Vorgaben des zustandigen
Einsatzleiters.

Der Umrechnungsfaktor von Schittraummeter auf Festmeter betragt
0,3

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

4.4

Zuschlag Béander USt. [%] Menge Einheit
19% 450,00 Festmeter

Zuschlag je Paar Bander

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 Festmeter
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Erganzende Bestimmungen und Sonstiges

(1) Anderungen sowie Erganzungen dieses Vertrags bedirfen der
Schriftform. Evtl. anfallende Zuschlage miissen vor Beginn

der Arbeiten der Einsatzleitung gemeldet und von dieser in der
schriftlichen Einweisung bestatigt werden.

(2) AusschlieBlicher Gerichtsstand ist fiir alle im Zusammenhang mit
diesem Vertrag sich ergebende Rechtsstreitigkeiten,

soweit gesetzlich zugelassen, Regensburg.

Technischer Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass die Druckversion der Vergabeunterlagen in
einzelnen Punkten von der elektronischen Fassung abweicht.
Ausschlaggebend und rechtlich verbindlich ist allein die elektronische
Fassung.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 28.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026KMO000006 - Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit

motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an die Gasse
sowie Lagerung mit Forwarder

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Grol3e MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 28.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026KMO000006 - Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit

motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an die Gasse
sowie Lagerung mit Forwarder

EIGNUNGSKRITERIEN

a b W N P

5.2

Los 1 -"Triesdorf"
Los 2 -"Arberg"

Los 3 -"Durrwangen*
Los 4 -"Nordenberg"

Eigenerklarungen des Bieters
Gewichtung: 0,00%
Zwingende Ausschlussgrinde [Mussangabe]

Eigenerklarung

Ich/Wir erklare(n) dass keine Person, deren Verhalten gemaf § 123 Abs.3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, innerhalb der
vergangenen 5 Jahre rechtskraftig verurteilt worden oder gegen das Unternehmen im vorgenannten Zeitraum keine Geldbul3e nach §
30 des Gesetzes Uiber Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

a) § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b) § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

c) 8 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwésche; Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermogenswerte),

d) § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européischen Union oder gegen Haushalte
richtet, die von der Européischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e) § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européaischen Union oder gegen
Haushalte richtet, die von der Européaischen Union oder in ihnrem Auftrag verwaltet werden,

f) 8 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr), § 299a und §299b des Strafgesetzbuchs
(Bestechlichkeit im Gesundheitswesen),

g) 8§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

h) den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des
Strafgesetzbuchs (Ausléandische und internationale Bedienstete),

i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung auslandischer Abgeordneter im
Zusammenhang mit internationalem Geschéftsverkehr) oder

j) den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Férderung des
Menschenhandels).

Einer Verurteilung oder Festsetzung einer Geldbul3e im vorgenannten Sinne stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer
GeldbuRRe nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Falls einer der in dieser Eigenerklarung genannten Ausschlussgriinde auf das Unternehmen zutrifft, besteht gem. § 125 GWB die
Mdoglichkeit, einen Ausschluss durch den Nachweis von Selbstreinigungsmafinahmen zu vermeiden. Sollte das Unternehmen von
dieser Moglichkeit Gebrauch machen wollen, ist der Sachverhalt zu erklaren und die erforderlichen Nachweise dem Angebot
beizufligen, die dem Auftraggeber eine Priifung der Anforderungen gem. § 125 GWB ermdglichen.

Der Bewerber/Bieter ist sich bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung den Ausschluss des Unternehmens von diesem und
weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann (vgl. 88 124 Abs. 1, 126 GWB).

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ] Es liegt keiner der vorgenannten Ausschlussgriinde vor. (0)
[ ] Es liegt mind. einer der o0.g. Ausschlussgrunde vor. Beiliegende Anlage dient der Selbstreinigung (§ 125 GWB). (0)

Nur eine Antwort wéhlbar
Fakultative Ausschlussgrinde [Mussangabe]
Eigenerkléarung

Es wird erklart, dass

a) das Unternehmen innerhalb der vergangenen 3 Jahre nicht gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen
verstoRen hat;

b) das Unternehmen nicht zahlungsunfahig ist, tber das Vermégen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares
Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die Eréffnung abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet
oder seine Téatigkeit eingestellt hat; zudem lag keiner der vorgenannten Tat-besténde innerhalb der vergangenen 3 Jahre vor;

¢) das Unternehmen oder einer dem Unternehmen im Sinne des §123 Abs.3 GWB zurechenbaren Person im Rahmen der beruflichen
Tatigkeit innerhalb der vergangenen 3 Jahre nachweislich keine schwere Verfehlung begangen hat;

d) das Unternehmen innerhalb der vergangenen 3 Jahre keine Vereinbarung mit einem anderen Unternehmen getroffen hat oder
Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken;

e) kein Interessenskonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer
fur den Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte.

Falls einer der in dieser Eigenerklarung genannten Ausschlussgrunde auf das Unternehmen zutrifft, besteht gem. § 125 GWB die
Mdoglichkeit, einen Ausschluss durch den Nachweis von Selbstreinigungsmafinahmen zu vermeiden. Sollte das Unternehmen von
dieser Mdglichkeit Gebrauch machen wollen, ist nachfolgend der Sachverhalt zu erklaren und die erforderlichen Nachweise dem
Angebot beizufliigen, die dem Auftraggeber eine Prufung der Anforderungen gem. § 125 GWB ermdglichen

Der Bewerber/Bieter ist sich bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung den Ausschluss des Unternehmens von diesem und
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5.3

54

55

5.6

5.7

571

weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann (vgl. 8§ 124 Abs. 1, 126 GWB).

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Es liegt keiner der vorgenannten Ausschlussgrunde vor. (0)
[ ] Es liegt mind. einer der o0.g. Ausschlussgriinde vor. Beiliegende Anlage dient der Selbstreinigung (§ 125 GWB). (0)

Nur eine Antwort wahlbar

§ 22 LkSG [Mussangabe]
§ 22 LkSG: Ausschluss von der Vergabe o6ffentlicher Auftrage

(1) Von der Teilnahme an einem Verfahren tber die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrags der in den 8§ 99 und
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen genannten Auftraggeber sollen Unternehmen bis zur nachgewiesenen
Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden, die wegen eines
rechtskréftig festgestellten VerstoRes nach § 24 Absatz 1 mit einer Geldbuf3e nach MaflRgabe von Absatz 2 belegt worden sind. Der
Ausschluss nach Satz 1 darf nur innerhalb eines angemessenen Zeitraums von bis zu drei Jahren erfolgen.

(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 setzt einen rechtskraftig festgestellten Verstol3 mit einer Geldbuf3e von wenigstens
einhundertfiinfundsiebzigt ausend Euro voraus. Abweichend von Satz 1 wird

1. in den Fallen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein rechtskraftig festgestellter Versto3
mit einer GeldbuRe von wenigstens eine Million finfhunderttausend Euro,

2.in den Féllen des 8 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein rechtskraftig festgestellter Verstol
mit einer GeldbuRe von wenigstens zwei Millionen Euro und

3. in den Fallen des § 24 Absatz 3 ein rechtskréftig festgestellter Versto mit einer GeldbuRe von wenigstens 0,35 Prozent des
durchschnittlichen Jahresumsatzes vorausgesetzt.

(3) Vor der Entscheidung Gber den Ausschluss ist der Bewerber zu horen.

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] Esliegt kein Verstof3 vor. (0)

[ ] Esliegt ein Versto3 vor (0)

[ ] Esliegt ein VerstoR vor, ein Nachweis der Selbstreinigung liegt jedoch bei (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ich/Wir erkléare(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nachgekommen ist und kein Verstol3 hiergegen durch eine rechtskréaftige Gerichts- oder bestandskréftige
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde

oder

das Unternehmen seiner Verpflichtung dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen hat oder sich zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung einschlie3lich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Vertragsbedingungen/Formu lare [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/Wir erkléare(n), dass unser Angebot unter Einbeziehung aller im Punkt Vertragsbedingungen/Formu lare genannten allgemeinen
Geschéftsbeziehungen und anzuwendende Rechtsvorschriften gilt.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéahlbar
Nachweise [Mussangabe]

Haben Sie Ihrem elektronischen Angebot die geforderten Nachweise als Anlage beigefuigt und sind alle Formulare vollstandig
ausgeflllt?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Zuverlassigkeit und Fachkunde
Gewichtung: 0,00%
Zertifizierung [Mussangabe]

Ich/Wir verfuge/n Uber eine PEFC anerkannte Zertifizierung oder ein gleichwertiges Zertifikat fir Holzeinschlag und Rickung
Bitte legen Sie die geforderte Urkunde als Anlage lhrem Angebot bei.

Hinweis:

Das Zertifikat muss am Tag der Angebotser6ffnung noch giltig sein.

Verliert das Zertifikat nach einer moglichen Zuschlagserteilung seine Giltigkeit wahrend der Vertragslaufzeit, so ist eine Erneuerung
unaufgefordert dem Auftraggeber mitzuteilen
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5.7.2

5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.3

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wéahlbar
Lieferantenbeurteilung

Nachfolgende Frage wird von der Vergabestelle ausgefiillt und hier dem Bieter nur zur Information angezeigt!
Liegt eine Lieferantenbeurteilung vor?

Voraussetzung ist das Erreichen einer Mindestpunktzahl von 80 Punkten von 100 aus der Bewertung von Auftragen der letzten zwolf
Monate vor Angebotseréffnung.

Sofern noch keine Lieferantenbeurteilung vorliegt:
Vorlage von Referenzen aus Auftrdgen der letzten 12 Monaten vor der Angebotserdffnung.

[ ] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Subunternehmer
Gewichtung: 0,00%
Einsatz Subunternehmer [Mussangabe]

Ich/Wir beabsichtigen Subunternehmer einzusetzen:

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz von Subunternehmern dem Auftraggeber losbezogen angezeigt werden muss. Hierzu sind die
Firma und genaue Angaben zur Maschine notwendig. Grundsétzlichen muss der Subunternehmer die zuschlagskonformen
technischen Mindestanforderungen sowie die entsprechende Zertifizierung (PEFC) als auch ausreichende Leistungsfahigkeit
besitzen.

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)

[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéhlbar
Anderungen Subunternehmer [Mussangabe]

Ich/Wir nehmen Kenntnis davon, dass sofern sich Anderungen bei den genannten Subunternehmern ergeben, diese rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn bekanntgegeben werden mussen.

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéhlbar
Nachweis Subunternehmen [Mussangabe]

Hiermit bestatige ich/wir, dass im Falle eines Zuschlags vor Arbeitsbeginn von Subunternehmern ohne eigene Maschine
- der Statusbescheid der BfA zur erbringen oder nachweisen ist oder

- nachzuweisen, dass eine Statusfeststellung bei der BfA beantragt wurde oder
- in Féllen des 8 7 Abs. 4 SGB IV nachzuweisen, dass ein Existenzgrindungszuschuss durch die BfA gewahrt wird

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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Ausschreibung

Verfahren: 2026KMO000006 - Mechanisierte Holzernte, Schwachholz-Harvester mit

motormanueller Beifallung in den Zwischenfeldern und Vorliefern an die Gasse
sowie Lagerung mit Forwarder

LEISTUNGSKRITERIEN

1.2

13

14

15

2.2

Los 1 -"Triesdorf"
freie Arbeitskapazitat / Maschinen/ Gerate [Mussangabe]

Verfugen Sie Uber freie Arbeitskapazitat und verfligbare Maschinen-/Gerateausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung fur den
angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéahlbar
freie Arbeitskapazitat / Maschinen / Gerate Sub [Mussangabe]

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitdten und Maschinen-/Gerateausstatt ung analog zur
Leistungsbeschreibung fur den angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéahlbar
Maschinenausstattung [Mussangabe]

Entspricht lhre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der fir den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wahlbar
Erkléarung fiir die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die fur die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen
zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Rader, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Ansprechpartner und Vertretungsbevollméchtigt er [Mussangabe]

Bitte geben Sie im untenstehenden Feld einen Ansprechpartner - der zugleich vertretungsbevollmachtigs t ist - an:

Los 2 -"Arberg"
freie Arbeitskapazitat / Maschinen/ Gerate [Mussangabe]

Verfugen Sie lber freie Arbeitskapazitat und verfligbare Maschinen-/Gerateausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung fur den
angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wahlbar
freie Arbeitskapazitat / Maschinen / Gerate Sub [Mussangabe]

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitdten und Maschinen-/Gerateausstatt ung analog zur
Leistungsbeschreibung fur den angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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2.3

2.4

2.5

3.2

3.3

3.4

35

4.2

Maschinenausstattung [Mussangabe]

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der fiir den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung fiir die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die flr die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen
zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Rader, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Ansprechpartner und Vertretungsbevollméachtigt er [Mussangabe]

Bitte geben Sie im untenstehenden Feld einen Ansprechpartner - der zugleich vertretungsbevollmachtigs t ist - an:

Los 3 -"Durrwangen”
freie Arbeitskapazitat / Maschinen/ Gerate [Mussangabe]

Verfugen Sie Uber freie Arbeitskapazitat und verfigbare Maschinen-/Gerateausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung fur den
angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
freie Arbeitskapazitat / Maschinen / Gerate Sub [Mussangabe]

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitaten und Maschinen-/Gerateausstatt ung analog zur
Leistungsbeschreibung fur den angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wahlbar
Maschinenausstattung [Mussangabe]

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der fiir den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung fiir die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die flr die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen
zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Rader, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Ansprechpartner und Vertretungsbevollméachtigt er [Mussangabe]

Bitte geben Sie im untenstehenden Feld einen Ansprechpartner - der zugleich vertretungsbevollméachtigs t ist - an:

Los 4 -"Nordenberg"
freie Arbeitskapazitat / Maschinen/ Gerate [Mussangabe]

Verfugen Sie Uber freie Arbeitskapazitat und verfigbare Maschinen-/Gerateausstatt ungen analog zur Leistungsbeschreibung fur den
angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

freie Arbeitskapazitat / Maschinen / Gerate Sub [Mussangabe]
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4.3

4.4

4.5

Besitzen die zum Einsatz kommenden Subunternehmer freie Arbeitskapazitaten und Maschinen-/Gerateausstatt ung analog zur
Leistungsbeschreibung fur den angegebenen Zeitraum?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéhlbar
Maschinenausstattung [Mussangabe]

Entspricht Ihre Maschinenausstattung der in der Ausschreibung geforderten Produkte/Leistungen?
(auch Anzahl und Leistung der fur den Auftrag vorgesehenen Maschinen)

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (0)
[ ] Nein (0)
Nur eine Antwort wéahlbar
Erkléarung fiir die zum Einsatz kommenden Maschinen [Mussangabe]

Bitte geben Sie in unten angezeigtem Feld ihre Maschinen an, die flr die in der Ausschreibung beschriebenen Produkte/Leistungen
zum Einsatz kommen werden.

Bitte nennen Sie dazu die Herstellerbezeichnung, den Maschinentyp, Anzahl Rader, Reifen-/Laufwerksbreite in mm

Ansprechpartner und Vertretungsbevollméchtigt er [Mussangabe]

Bitte geben Sie im untenstehenden Feld einen Ansprechpartner - der zugleich vertretungsbevollméachtigs t ist - an:

Kriterienkatalog - 3/3

94



Typ
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname
260511_Schwachholzharvest er_Ergéanzende_Angaben_GJ2 7_FB39.pdf
Ubersichtskarte_Rothenbur g.pdf

GroRe
119,80 KB
19,23 MB

MIME-Type
pdf
pdf

95



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Allgemeine Geschäftsbedingungen 
	Nachprüfung Vergabebestimmungen (unterhalb EU-Schwellenwert)
	Zuschlagslimitierung 
	Abrechnungsmodalitäten Holzernte (Variante 2)
	BE-FB-019 Unternehmer Standards Holzerntemaßnahmen_NEU
	TEIL A - Hochmechanisierte Holzernte
	TEIL B - Motormanuelle Holzernte
	TEIL C - Holzrückung mit Forwarder, Skidder mit Bogieachse oder Seilschlepper sowie Lagerung
	TEIL D - Seilunterstützte Holzernte

	BE-FB-002_ZVU_Neu
	1. Allgemeines - Geltungsbereich
	2. Bescheinigungen und Nachweise
	3. Vertretung der Vertragsparteien
	4. Eingesetzte Arbeitskräfte
	5. Eingesetzte Arbeitsmittel
	6. Arbeitssicherheit und Verkehrssicherung
	7. Befahren von Wegen; Feuererlaubnis; Aufstellen von Waldarbeiterschutzwagen; Abfallbeseitigung
	8. Einsatz von Subunternehmern
	9. Ausführung der Leistung
	10. Überprüfung der Leistung
	11. Abnahme
	12. Vergütung
	13. Vertragsstrafen
	14. Haftung; Versicherungsumfang
	15. Außerordentliche Kündigung
	16. Sonstige Bestimmungen; Gerichtsstand

	BE-FB-003 Allgemeine Einkaufsbedingungen_NEU
	UP-HB-002 Verhaltensgrundsätze Geschäftspartner (1)
	Vorwort des Vorstands
	1 Nachhaltig wirtschaften unter Berücksichtigung von Gesetz und Ethik
	2 Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Behörden
	3 Verantwortung in der Gesellschaft
	4 Arbeitssicherheit, Ökologie und Nachhaltigkeit
	5 Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
	6 Anti-Korruption
	7 Umgang mit Interessenskonflikten
	8 Umgang mit Wissen und Daten
	9 Selbstverpflichtung und Dialog in der Wertschöpfungskette
	10 Einhaltung der Grundsätze und Meldewege bei Verstößen
	11 Kontakt

	Bewerbereklärung mit PEFC
	BE-FB-011 Meldung ausländische Arbeitskräfte
	Meldung_ausländ_Arbeitskräfte

	Auskunft Mindestlohngesetz
	IT- Hard- und Software, Daten
	180713_aktuell NutzungsBEDINGUNGEN_Dienste
	1 Zweck
	2 Nutzungsregelungen
	3 Leistungsumfang und Gewährleistung
	4 Haftung der Bayerischen Staatsforsten
	5 Haftung des Nutzers
	6 Datenschutz / Einwilligung des Nutzers
	7 Rechtsfolgen bei Verstößen
	8 Erklärungen des Nutzers

	180713_aktuell_NutzungsVEREINBARUNG_Dienste


	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




